H S L Hochschule
Luzern Soziale Arbeit

Bachelor-Arbeit
Bachelor of Science in Social Work
VZSA.2201

Dennis Muggli, Fabienne Bucher und Kristina Berceg

Vergleich der restaurativen Justiz in der Schweiz und
Deutschland

Ansatze, Praktiken und Erkenntnisse fiir die Weiterentwicklung in der
Schweiz

Diese Arbeit wurde am 07.08.2025 an der Hochschule Luzern - Soziale Arbeit eingereicht. Fiir die
inhaltliche Richtigkeit und Vollstéandigkeit wird durch die Hochschule Luzern keine Haftung ibernommen.

Studierende raumen der Hochschule Luzern Verwendungs- und Verwertungsrechte an ihren im Rahmen
des Studiums verfassten Arbeiten ein. Das Verwendungs- und Verwertungsrecht der Studierenden an
ihren Arbeiten bleibt gewahrt (Art. 34 der Studienordnung).

Studentische Arbeiten der Hochschule Luzern - Soziale Arbeit werden unter einer Creative Commons
Lizenz im Repositorium veroffentlicht und sind frei zuganglich.

FH Zentralschweiz



Hs L Hochschule
Luzern Soziale Arbeit

Originaldokument gespeichert auf LARA - Lucerne Open Access Repository and Archive
der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

cl0Ele

Urheberrechtlicher Hinweis:

Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-
Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz (CC BY-NC-ND 3.0 CH) Lizenzvertrag lizenziert.
Um die Lizenz anzuschauen, gehen Sie bitte zu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch

Sie diirfen:

.: Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfdltigen und weiterverbreiten.

Zu den folgenden Bedingungen:

@ Namensnennung — Sie missen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link
zur Lizenz beifiigen und angeben, ob Anderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben diirfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der
Lizenzgeber unterstiitze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

Nicht kommerziell — Sie diirfen das Material nicht fiir kommerzielle Zwecke nutzen.

@ Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verandern oder darauf anderweitig
direkt aufbauen dirfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

Keine weiteren Einschrankungen — Sie dirfen keine zusatzlichen Klauseln oder technische Verfahren
einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.

Diese Lizenz lasst die Urheberpersonlichkeitsrechte nach Schweizer Recht unberiihrt.

Eine ausfihrliche Fassung des Lizenzvertrags befindet sich unter
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/legalcode.de

FH Zentralschweiz


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/legalcode.de

Hs L Hochschule
Luzern Soziale Arbeit

Vorwort der Studiengangleitung Bachelor

Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil und Abschluss der beruflichen Ausbildung an der
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie fahig
sind, einer berufsrelevanten Fragestellung systematisch nachzugehen, Antworten zu dieser
Fragestellung zu erarbeiten und die eigenen Einsichten klar darzulegen. Das wahrend der
Ausbildung erworbene Wissen setzen sie so in Konsequenzen und Schlussfolgerungen fir die
eigene berufliche Praxis um.

Die Bachelor-Arbeit wird in Einzel- oder Gruppenarbeit parallel zum Unterricht im Zeitraum von
mehreren Monaten geschrieben. Gruppendynamische Aspekte, Eigenverantwortung,
Auseinandersetzung mit formalen und konkret-subjektiven Anspriichen und Standpunkten
sowie die Behauptung in stark belasteten Situationen gehdren also zum Kontext der Arbeit.

Von einer gefestigten Berufsidentitat aus sind die neuen Fachleute féhig, soziale Probleme und
Entwicklungspotenziale als ihren Gegenstand zu beurteilen und zu bewerten. Denken und
Handeln in Sozialer Arbeit ist vernetztes, ganzheitliches Denken und prazises, konkretes
Handeln. Es liegt daher nahe, dass die Diplomand_innen ihre Themen von verschiedenen
Seiten beleuchten und betrachten, den eigenen Standpunkt klaren und Stellung beziehen sowie
auf der Handlungsebene Lésungsvorschléage oder Postulate formulieren.

Ihre Bachelor-Arbeit ist somit ein wichtiger Fachbeitrag an die breite thematische Entwicklung
der professionellen Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Praxis und Wissenschaft. In diesem
Sinne wiinschen wir, dass die zuklnftigen Fachleute der Sozialen Arbeit mit ihrem Beitrag auf
fachliches Echo stossen und ihre Anregungen und Impulse von den Fachkreisen aufgenommen
werden.

Luzern, im August 2025

Hochschule Luzern, Soziale Arbeit
Studiengangleitung Bachelor Soziale Arbeit

FH Zentralschweiz



Abstract

Restaurative Justiz ist ein Ansatz zur Konfliktbearbeitung im Strafrecht, der den Dialog
zwischen Betroffenen fordert und auf Wiedergutmachung ausgerichtet ist. Die
vorliegende Bachelorarbeit untersucht das Potenzial dieses Ansatzes flur die Schweiz.
Dabei werden Grundlagen und Prinzipien der restaurativen Justiz vertieft dargestellt.
Deutschland wird als Vergleichsland herangezogen, um bestehende Strukturen und
Entwicklungen zu analysieren und mit der Situation in der Schweiz zu vergleichen.
Ausgewahlte Studien 6ffnen den Blick auf internationale Erfahrungen und geben
Einblick in die Wirksamkeit und die erzielten Ergebnisse restaurativer Justizverfahren.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich Vorschlage fur Anpassungen in der
Schweiz. So wird beispielsweise deutlich, dass gezielte Forschungsprojekte und
statistische Erhebungen notwendig sind, um Wirkung und Qualitat restaurativer
Ansatze systematisch zu erfassen und weiterzuentwickeln. Dartber hinaus ergeben
sich Handlungsempfehlungen flur die Soziale Arbeit, etwa die starkere Verankerung
solcher Verfahren in der Ausbildung an Fachhochschulen. Die restaurative Justiz
bietet nicht nur die Chance, Gerechtigkeit neu zu definieren, sondern auch, das Leben
von Opfern, Tatern und der Gesellschaft nachhaltig zu verandern. Gleichzeitig wirft sie
Fragen auf und regt zum Nachdenken an. Diese Arbeit l1&dt dazu ein, sich mit der

Thematik zu beschaftigen und ihre Potenziale selbst zu entdecken.
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1 Einleitung

Im ersten Kapitel der vorliegenden Bachelorarbeit werden zunachst die Ausgangslage,
die persdnliche Motivation fur die Themenwahl und die Zielsetzung erlautert. Darauf
aufbauend werden die zentralen Fragestellungen formuliert. Zudem wird die Relevanz
des Themas fur die Soziale Arbeit und die Zielgruppe der Arbeit dargelegt.
Abschliessend bietet das Kapitel einen Uberblick tiber den Aufbau und die inhaltliche
Struktur der Arbeit.

In dieser Arbeit wird der Begriff Restorative Justice verwendet und im Folgenden mit
RJ abgekirzt. In der Schweiz spricht man haufig von ,restaurativer Justiz®, etwa im
politischen Diskurs. Diese Bezeichnung greift jedoch zu kurz. Laut Duden (0.J.)
bedeutet ,restaurativ’ die Wiederherstellung eines friheren Zustands. Das Konzept
von Restorative Justice zielt jedoch nicht zwingend darauf ab, einen friiheren Zustand
wiederherzustellen, wie im Verlauf der Arbeit noch gezeigt wird. Auch die Ubersetzung
des englischen Wortes justice mit ,Justiz® ist unvollstandig. Im Deutschen meint
~Justiz* meist das Rechtssystem, wahrend justice auch Gerechtigkeit und Fairness
umfasst (Lehmkuhl und Pruin, 2024, S. 2). Um das Konzept nicht einzuengen, wird

daher der englische Begriff verwendet.

In dieser Arbeit wird die gewaltbetroffene Person, als «Opfer» bezeichnet. Dies
geschieht, da dieser Begriff in den herangezogenen Gesetzestexten verwendet wird.
Damit wird auf die Definition nach Art. 116 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) vom
5. Oktober 2007, SRL 312.0 hingewiesen, welche besagt: «Als Opfer gilt die
geschadigte Person, die durch die Straftat in ihrer korperlichen, sexuellen oder

psychischen Integritat unmittelbar beeintrachtigt worden ist».

Die tatverantwortliche Person wird in dieser Arbeit mit dem Begriff « Tater» bezeichnet.
Damit folgt die Autorenschaft der einheitlichen Verwendung in der Fachliteratur und
verwendet den Feldbegriff. Unter «Tater» werden alle tatverantwortlichen Personen,

ungeachtet ihres Geschlechts zusammengefasst.

Diese Bachelorarbeit konzentriert sich ausschliesslich auf das Erwachsenenstrafrecht.
Die Thematik der Jugendkriminalitat bleibt dabei unberucksichtigt, da deren Einbezug

den Rahmen dieser Arbeit sprengen wurde.
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1.1 Ausgangslage und Forschungsstand

Die RJ gewinnt auf europaischer Ebene zunehmend an Bedeutung als erganzender
oder alternativer Ansatz zur traditionellen Strafrechtspflege. Im Zentrum steht dabei
der Versuch, die durch eine Straftat verursachten Schaden in einem dialogischen
Prozess zwischen Tater, Opfer und dem sozialen Umfeld aufzuarbeiten (Domenig,
2023a, S.16).

Das Schweizer Strafrecht enthalt bereits einzelne Elemente einer restaurativen
Strafrechtspflege. Pflaum et al. (2016) merkt an: ,Aktuell geht es dabei allerdings bloss
um Fragmente eines noch unbekannten bzw. undefinierten Puzzles (S. 38). Gemass
Domenig (2020) liegt die Schweiz im Vergleich zu den deutschsprachigen
Nachbarstaaten bezuglich der gesetzlichen Verankerung und praktischen Umsetzung
restaurativer Verfahren rund zwei Jahrzehnte zurick. Wahrend in den Kantonen Zirich
und Freiburg institutionalisierte Programme mit klaren gesetzlichen Grundlagen
existieren, fehlt es in den meisten anderen Kantonen an vergleichbaren Strukturen (S.
399). In der Schweiz kommt Mediation bei strafrechtlich relevanten Konflikten nur dann
zur Anwendung, wenn bestimmte glnstige Rahmenbedingungen gegeben sind. Dazu
zahlen unter anderem eine positive Haltung der zustandigen Behdrde gegenuber der
Mediation, ein rechtzeitiger Hinweis an die beteiligten Parteien auf diese Mdglichkeit

sowie das Vorhandensein eines entsprechenden Angebots (Pflaum et al., 2016, S. 39).

Die bisherigen Erkenntnisse aus verschiedensten Studien zeigen, dass Mediation in
strafrechtlich relevanten Fallen seit vielen Jahren von Tater und Opfer in hohem Masse
angenommen wird. In der Uberwiegenden Mehrzahl der Falle kommt es dabei zu
einvernehmlichen Vereinbarungen, die grosstenteils auch umgesetzt werden. Die
Studien belegen eine hohe Zufriedenheit seitens der Opfer, die an solchen Verfahren
teilgenommen haben. Zudem zeigen sie positive Effekte auf das straffreie Verhalten,
die Legalbewahrung, der Tater. Insgesamt legt der aktuelle Forschungsstand eine
deutlich intensivere Nutzung von RJ nahe (Trenczek & Hartmann, 2018, S. 880). Diese
Ausgangslage verdeutlicht die Notwendigkeit, das Potenzial restaurativer Verfahren
auch in der Schweiz starker zu nutzen. Vor diesem Hintergrund mdéchten wir im
Rahmen unserer Arbeit unteranderem untersuchen, welche konkreten Praktiken der

RJ in der Schweiz bereits erfolgreich umgesetzt werden, welche Bedingungen zu
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ihrem Gelingen beitragen und welche strukturellen oder institutionellen Hurden

moglicherweise einer breiteren Etablierung entgegenstehen.

1.2 Motivation

Die Entscheidung, unsere Bachelorarbeit im Themenfeld der RJ zu verfassen, basiert
auf einem konkreten Themenvorschlag, der im Rahmen des Bachelor-Kolloquiums
vom Dozent Prof. Dr. Patrick Zobrist eingebracht wurde. Dieser Vorschlag sprach uns
alle unmittelbar an, da er eine Verbindung zu unseren bisherigen beruflichen
Erfahrungen und Interessen herstellte. Der betreffende Dozent Gibernahm in der Folge
auch die Rolle unserer Begleitperson wahrend des gesamten Erarbeitungsprozesses

der Bachelorarbeit.

Eine der Mitautorinnen hat bereits praktische Einblicke in der Bewahrungshilfe
gewonnen. Dabei fiel ihr auf, dass restaurative Ansatze im schweizerischen
Justizsystem bisher kaum Anwendung finden und somit noch ein grosses Potenzial
ungenutzt bleibt. Auch die anderen beiden Mitautor:innen konnten durch ihre Arbeit im
Zwangskontext der Sozialen Arbeit wertvolle Erfahrungen sammeln. Sie begleiteten
Menschen, die unter gesetzlichen Auflagen oder behdérdlichem Zwang standen und
wurden dadurch mit den Herausforderungen und Grenzen der bisherigen Verfahren

konfrontiert.

Diese individuellen Erfahrungen sowie ein erstes vertiefendes Einlesen in die Thematik
der RJ fuhrten zu einem wachsenden Interesse. Wir waren neugierig darauf, wie
solche Ansatze grundsatzlich funktionieren und welche Mdglichkeiten sie bieten, um
die soziale Reintegration und Konfliktlésung zu fordern. Gleichzeitig war uns bewusst,
dass die Schnittstellen zwischen Sozialer Arbeit und Justiz ein spannendes und

bislang wenig erforschtes Feld darstellen.

1.3 Praxisrelevanz fur die Soziale Arbeit und Adressat: innen

RJ spiegelt mit ihrem Fokus auf Teilhabe, Anerkennung und Empowerment der
Betroffenen grundlegende Werte und Zielsetzungen der Sozialen Arbeit wider. Die
Soziale Arbeit spielt im Strafvollzug eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht,

restaurative  Ansatze starker zu verankern. Sozialarbeitende konnen

3
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Vernetzungsarbeit leisten, ihre Fachkenntnisse zur Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen fir RJ einbringen und die Unterstitzung an den individuellen
Bedurfnissen der Betroffenen ausrichten. Auf diese Weise leisten sie einen
bedeutenden Beitrag zur Bekanntmachung, zur Anbahnung und gegebenenfalls zur

Begleitung restaurativer Prozesse (Domenig, 2023a, S.17).

Diese Bachelorarbeit richtet sich an Fachpersonen und Akteur:innen, die im Rahmen
ihrer beruflichen Tatigkeit mit tatverantwortlichen Personen, Betroffenen von Straftaten
sowie deren Angehorigen arbeiten. Dazu zahlen insbesondere Fachkrafte im Straf-
und Massnahmenvollzug, in der Bewahrungshilfe, in der Opferhilfe sowie in Projekten

des Tater-Opfer-Ausgleichs oder der mediativen Konfliktbearbeitung.

Daruber hinaus richtet sich die Arbeit an Studierende der Sozialen Arbeit, die ein
Interesse an den Berufsfeldern im Kontext von Justiz, Opferhilfe, Ruckfallpravention

und alternativen Formen der Konfliktbearbeitung haben.
1.4 Ziel der Arbeit und Fragestellungen

Ziel dieser Arbeit ist es, die Ansatze und Praktiken der RJ in der Schweiz und in
Deutschland zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Dabei wird untersucht,
wie sich Elemente restaurativer Verfahren in das Schweizer Justizsystem integrieren
lassen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Sozialen Arbeit: Welche Aufgaben
und Handlungsmoglichkeiten ergeben sich fur Fachpersonen in diesem Feld? Welche
konkreten Beitrage kann die Soziale Arbeit leisten, um restaurative Prozesse zu

unterstiitzen und weiterzuentwickeln?

Auf Grundlage der dargestellten Zielsetzung und der Praxisrelevanz ergibt sich ein
konkreter Rahmen fiir die vorliegende Arbeit. Die folgenden Fragestellungen sollen
dazu beitragen, das Thema der RJ aus verschiedenen fachlichen Perspektiven zu
beleuchten. Dabei werden sowohl rechtliche, theoretische als auch praktische Aspekte
bericksichtigt. Die Fragen orientieren sich an unterschiedlichen Wissensformen und

bilden die strukturierende Grundlage flr die nachfolgenden Kapitel.

1. Wie wird die restaurative Justiz definiert und welche zentralen Merkmale

umfasst dieser Ansatz?
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2. Welche gesetzlichen Bestimmungen unterstitzen die Anwendung der
restaurativen Justiz in der Schweiz und Deutschland?

3. Wie unterscheiden sich die Ansatze und Praktiken der restaurativen Justiz in
beiden Landern?

4. Welche Potenziale entstehen aus den deutschen Ansatzen und wie lassen sich
diese in das Schweizer Justizsystem Ubertragen?

5. Welche Handlungsspielraume ergeben sich daraus fur die Soziale Arbeit?

6. Welche Schlussfolgerungen und praktischen Massnahmen kénnen aus den
verschiedenen Ansatzen der restaurativen Justiz fur die Weiterentwicklung der
schweizerischen Justizpraxis gezogen werden, insbesondere im Hinblick auf

die Rolle der Sozialen Arbeit?

1.5 Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel hat die Autorenschaft den Begriff der RJ genauer erklart. Dazu
gehoren die Definition, die Entwicklung, die Zielgruppe und die wichtigsten Methoden.
Ausserdem wurden die klassischen Straftheorien beschrieben und RJ in diesen
Kontext eingeordnet. Zum Schluss wurden ahnliche Begriffe abgegrenzt, um RJ klar

hervorzuheben.

Im dritten Kapitel geht es um den Zusammenhang zwischen RJ und der Sozialen
Arbeit. Dabei wurden relevante Theorien sowie der Berufskodex als Grundlage und
Legitimation fur die Soziale Arbeit verwendet. Zudem wurde die Mediation als eine
Methode von RJ behandelt und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext

beschrieben.

Im vierten Kapitel wurden finf internationale Studien analysiert und ausgewertet. Die
wichtigsten Erkenntnisse daraus wurden anschliessend in der Schlussfolgerung

zusammengefasst.

Im funften Kapitel wurde eine Analyse zur Situation von RJ in der Schweiz
durchgeflihrt. Dabei wurden die Vollzugslandschaft, die gesetzlichen Grundlagen
sowie die Verbreitung und Entwicklung von RJ untersucht. Im sechsten Kapitel folgte

die gleiche Analyse fur Deutschland. Auch hier wurden zunachst die
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Vollzugslandschaft und die Gesetzgebung betrachtet, anschliessend die Verbreitung

und Entwicklung von RJ.

Im siebten Kapitel wurde ein Vergleich zwischen den beiden Landern vorgenommen.
Dabei wurden alle zuvor analysierten Aspekte einander gegenubergestellt und am

Ende die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Nachdem RJ bereits detailliert untersucht wurde, werden im Kapitel acht Vorschlage
und Anpassungen fur die Schweiz vorgestellt. Dabei geht die Autorenschaft auf die
gesetzliche und gesellschaftliche Ebene ein sowie auf den Ressourcenbedarf in Bezug
auf organisatorische Verankerung und Aus- und Weiterbildung. Weiter beleuchtet sie

den Bedarf an Forschung, Studien und statischen Erhebungen.

Im neunten Kapitel werden Handlungsempfehlungen fur die Soziale Arbeit
beschrieben. Dabei liegt der Fokus auf der Aufklarung und Sensibilisierung von
Fachpersonen sowie auf der Rolle der Sozialen Arbeit als Initiantin. Abschliessend
fasst die Autorenschaft die wichtigsten Erkenntnisse der gesamten Bachelorarbeit

zusammen und geht nochmals auf die einzelnen Fragestellungen ein.
2 Restorative Justice

RJ ist ein vielschichtiges und komplexes Phanomen. Sie umfasst verschiedene
Ansatze und Leitlinien, die teilweise im Widerspruch zueinanderstehen. Dieses Kapitel
soll einen Eindruck davon vermitteln, was RJ sein kann oder sein konnte und welche

Elemente fur das Verstandnis zentral sind.

Es beginnt mit einer Begriffsklarung, gefolgt von den Grundprinzipien und den drei
Saulen der RJ. Es wird die Entwicklung des Konzepts skizziert, auf Zielgruppen und
Eignungskriterien  eingegangen sowie verschiedene Methoden vorgestellt.
Abschliessend erfolgt eine Einordnung in bestehende Straftheorien sowie eine

Abgrenzung zu anderen Konzepten und Begrifflichkeiten.
2.1 Begriffsklarung
Der englische Originalbegriff «Restorative Justice», oftmals «RJ» genannt, ist der

pragnante Begriff. Der englische Begriff hat sich weitestgehend im deutschen
6
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Sprachraum etabliert (Domenig, 2008, S. 12). Eine sinngemasse Ubersetzung von
«Restorative Justice» in die deutsche Sprache wird nicht allen Dimensionen des
Begriffs gerecht. So kann von einer «ausgleichenden Gerechtigkeit» oder einer
«wiederherstellenden Gerechtigkeit» gesprochen werden. Das Verb «restore» stammt
vom Altfranzosischen «restorer» und dem Lateinischen «restaurare» ab, dies bedeutet
«erneuerny, «wiederaufbauen» oder auch «reparieren» (Harper, 2025). Der Begriff der
RJ wurde zum ersten Mal durch Albert Eglash in den Jahren 1958 oder 1959
verwendet. Der damals publizierte Artikel wurde jedoch erst in der zweiten publizierten
Version im Jahr 1977 von der Fachwelt zur Kenntnis genommen (Gavrielides, 2011. S.
2).

Die vielfaltigen Erscheinungsformen von RJ entstammen den unterschiedlichen
Traditionen und Denkmodellen, welche an der Entstehung beteiligt waren. Gemass
Domenig (2008) Iasst sich die RJ als: «ein Baum mit tiefen Wurzeln und vielen Asten
umschreiben» (S. 11). Die tiefen Wurzeln ergeben sich dabei aus dem kulturellen Erbe,
welches der RJ zugrunde liegt (Domenig, 2008, S. 11-13). Unter den Asten wird die
schier unendliche Vielfalt der Methoden und Definitionen der RJ verstanden. Die
Methoden und das zugrundeliegende Verstandnis unterscheiden sich geografisch
stark (Zehr, 2002/2010, S. 49). Die RJ wird somit unterschiedlich definiert und
verstanden. Sie stellt kein festgelegtes Verfahren dar, sondern vielmehr einen
Ubergeordneten Ansatz, der verschiedene Verfahren und Praktiken umfasst, die
diesem Prinzip folgen (Lehmkuhl & Pruin, 2024, S. 2). Eine einheitliche Definition, die

RJ mit konkreten Methoden verbindlich beschreibt, existiert nicht.

Fir die vorliegende Arbeit wurde daher eine Definition ausgewahlt, die inhaltlich am
besten zum Schwerpunkt der Untersuchung passt und wesentliche Aspekte der
eigenen fachlichen Perspektive berlcksichtigt: RJ bezeichnet ein Verfahren, das
darauf abzielt, die durch eine Straftat betroffenen Personen, sowohl die geschadigte
als auch die verantwortliche Person, in einen strukturierten und begleiteten Dialog
einzubinden. Unter Anleitung einer neutralen, speziell geschulten Drittperson erhalten
beide Parteien die Moglichkeit, sich freiwilig mit den Folgen der Tat
auseinanderzusetzen und gemeinsam nach Ldsungen zu suchen. Ziel ist es,
Verantwortung zu Ubernehmen, Bedurfnisse zu klaren und Wege zur

Wiedergutmachung zu erarbeiten. RJ wird haufig durch einen direkten oder indirekten
7
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Dialog zwischen der geschadigten und der verantwortlichen Person realisiert. Dabei
konnen zusatzlich weitere Personen einbezogen werden, die unmittelbar oder
mittelbar von der Straftat betroffen sind. Hierzu zahlen beispielsweise Unterstlutzer der
Betroffenen oder Fachpersonen. Ziel dieses erweiterten Beteiligungsansatzes ist es,
die vielfaltigen Auswirkungen der Straftat auf individueller und sozialer Ebene

umfassend zu beriicksichtigen (Council of Europe, 2018/eigene Ubersetzung).
2.1.1 Grundprinzipien der RJ

Das Grundprinzip der RJ zielt darauf ab, die Wiedergutmachung des Schadens
anzustreben (Zanolini, 2014, S. 17). Die RJ fokussiert sich hierbei insbesondere auf
drei zentrale Aspekte: Heilung, Wiedergutmachung und die Wiederherstellung von

Beziehungen.

Der Aspekt der Heilung umfasst die Unterstutzung der Betroffenen bei der Erholung
von den Folgen einer Straftat. Dabei wird anerkannt, dass Straftaten nicht nur
materielle Schaden verursachen, sondern auch tiefgreifende emotionale und
psychologische Belastungen hervorrufen kénnen. Im Zentrum steht das Wohlergehen
der betroffenen Personen sowie deren psychosoziale Stabilisierung. Durch die
Schaffung eines geschitzten und unterstitzenden Rahmens erhalten sie die
Maoglichkeit, ihre Emotionen auszudricken, gehort zu werden und Wertschatzung fur
ihr Erleben zu erfahren. Ein solcher Prozess kann dazu beitragen, das Geschehene
zu verarbeiten, das Sicherheitsgefiihl der Betroffenen wiederherzustellen und erste
Schritte in Richtung individueller Bewaltigung und Erholung zu ermdéglichen (Swiss RJ

Forum, o0.J.).

Die Wiedergutmachung zielt primar darauf ab, die durch Straftaten verursachten
Schaden fur die betroffenen Personen, deren soziale Beziehungen sowie fir das
gesellschaftliche Gefuge insgesamt aufzuarbeiten und soweit moglich, auszugleichen
(Council of Europe, 2018/eigene Ubersetzung). Die verantwortliche Person muss dazu
befahigt werden, die Folgen ihres Handelns wahrzunehmen, sich ihrer Verantwortung
zu stellen und diese aktiv zu Ubernehmen. Die Wiedergutmachung des verursachten
Schadens stellt dabei einen zentralen Schritt dar, der zusammen mit dem Ausdruck
von Reue zur symbolischen Aufhebung der Schuld beitragen kann (Zanolini, 2014, S.

16). Gleichzeitig wird anerkannt, dass die durch Straftaten verursachten Schaden nicht
8
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immer vollstandig ruckgangig gemacht werden koénnen (Swiss RJ Forum, o.J.).
Insbesondere in schweren Fallen, wie etwa bei Totungsdelikten, ist eine
Wiederherstellung des friheren Zustands nicht moglich. Daher darf das Konzept der
Wiedergutmachung nicht auf die Ruckkehr zu einem urspringlichen Zustand
beschrankt oder reduziert werden (Zanolini, 2014, S. 19). Vielmehr sollen die Folgen
einer Straftat in das aktuelle und zuklinftige Leben der Beteiligten integriert werden
(Lehmkuhl & Pruin, 2024, S. 2). Zahlreiche Opferberichte zeigen, dass eine Form von
Heilung trotz der Unumkehrbarkeit des Geschehenen maoglich bleibt. Die ernsthaften
Bemuhungen des Taters, auf die Bedurfnisse und Interessen des Opfers einzugehen,

kénnen diesen Heilungsprozess unterstutzen und férdern (Zanolini, 2014, S. 19).

Der dritte und letzte zentrale Aspekt ist die Wiederherstellung von Beziehungen. Dieser
Ansatz geht davon aus, dass Straftaten nicht nur individuelle Betroffene betreffen,
sondern auch soziale Beziehungen und das Zusammenleben innerhalb von
Gemeinschaften beeintrachtigen (Swiss RJ Forum, 0.J.). Dieser Aspekt gewinnt im
Kontext der RJ besondere Bedeutung, da Tater und Opfer als selbstbestimmt
handelnde Menschen verstanden werden, die fur ihre Entscheidungen und
Handlungen Verantwortung tragen. Sie sind keine Fremden zueinander, da eine
soziale Verbindung zwischen ihnen besteht, unabhangig davon, ob vor der Straftat
bereits Kontakt bestand oder nicht. Deshalb gelten sie als am besten geeignet, die
durch die Tat verletzte Beziehung wiederherzustellen, auch wenn sie dabei auf die
Unterstitzung einer neutralen Drittperson angewiesen sind (Zanolini, 2014, S. 24-25).
Eine Straftat wird im Rahmen der RJ demnach primar als Verletzung
zwischenmenschlicher Beziehungen verstanden und weniger als blosse
Rechtsverletzung (von Dewitz, 2023, S. 79). Das Ziel besteht darin, zwischen allen
Beteiligten ein Klima von Vertrauen, Einfuhlungsvermdégen und gegenseitigem
Verstandnis zu schaffen. Indem offene Gesprache gefordert und alle Beteiligten aktiv
eingebunden werden, bietet die RJ Raum flr eine gemeinsame Auseinandersetzung
mit den erlebten Folgen und unterstitzt die kooperative Wiederherstellung und
Starkung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dabei wird nicht vorausgesetzt,

dass sich Opfer und Tater zwingend verséhnen mussen (Swiss RJ Forum, o0.J.).
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2.1.2 Die drei Saulen der RJ

Ein zentrales Anliegen der RJ besteht darin, zunachst den durch die Tat verursachten
Schaden sowie die daraus resultierenden Bedurfnisse der Person zu erfassen
(Zanolini, 2014, S. 15). Der Prozess der Wiederherstellung von Gerechtigkeit beginnt
mit der Klarung dessen, was durch das schadigende Verhalten verloren ging und mit
der Ermittlung dessen, was das Opfer bendtigt, um mit den Folgen umgehen zu
kénnen (Christen-Schneider, 2020a, S. 72). Dabei wird der Perspektive des Opfers
besondere Bedeutung beigemessen, ohne jedoch ausschliesslich auf sie zu
fokussieren. Die subjektive Wahrnehmung und das Empfinden der betroffenen Person
stellen jedoch eine zentrale Grundlage im restaurativen Prozess dar (Zanolini, 2014,
S. 15).

Zweitens fordert die RJ, dass der Tater Verantwortung fur das begangene Unrecht
ubernimmt und sich mit den Folgen ihres oder seines Handelns auseinandersetzt
(Christen-Schneider, 2020a, S. 72). Eine Straftat begrundet Verpflichtungen
gegenuber den Betroffenen (Zanolini, 2014, S. 16). Die RJ erodffnet straffallig
gewordenen Personen einen Rahmen, in dem sie Verantwortung fur ihr Verhalten
ubernehmen und die Auswirkungen der Tat auf das Opfer sowie auf das soziale Umfeld

reflektieren kdnnen (Swiss RJ Forum, 0.J.).

Drittens bezieht der Ansatz der RJ alle vom Geschehen betroffenen Personen wie das
Opfer, den Tater und die Gemeinschaft in den Prozess der Gerechtigkeitsherstellung
ein und raumt ihnen die Mdglichkeit ein, dessen Verlauf aktiv mitzugestalten. Die drei
Saulen stellen weder ein konkretes Konzept noch ein festgelegtes Verfahren dar,
sondern sind als grundlegende Prinzipien der RJ zu verstehen (Zanolini, 2014, S. 16-
17).

10
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Abbildung 1: Die drei Saulen der RJ (Zehr, 2002/2010, S. 23)

arms and Needs

/"

H

f

2.2 Entwicklung der restaurativen Justiz

Die Grundidee der RJ lasst sich verschiedenen kulturellen Kontexten zuordnen.
Gemass Zehr gruindet die RJ auf einem alten Verstandnis eines Rechtsbruchs,
welches dem gesunden Menschenverstand entstammt. Dem Verstandnis eines
Rechtsbruchs liegt die Annahme einer gegenseitigen Verbundenheit zugrunde, wobei
von einer Gemeinschaft, die auch als "Community" bezeichnet wird, gesprochen wird
(Zehr, 2002/2010, S. 29). Die grundlegende Bedeutung der RJ ist nicht auf eine
bestimmte Kultur oder Region beschrankt. Es existieren diverse Vodlker, welche

restaurative Praktiken anwenden oder angewandt haben.

In diesem Abschnitt wird auf die historische Anwendung restaurativer Ansatze und auf
die Entwicklung der Philosophie und des Konzepts der modernen RJ eingegangen.
Dafur werden unteranderem zwei Projekte naher erlautert. Dies ist zum einen der
Familienrat des Volkes der Maori, welcher die historische Anwendung restaurativer
Ansatze darlegt. Zum anderen wird auf das Elmira Projekt eingegangen, welches als

wegweisend fur das Verstandnis der modernen RJ gilt.

1
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2.2.1 Neuseeland: Der Familienrat als traditionelle Form der

Konfliktbewaltigung

Die Inseln von Neuseeland sind eines der am spatesten von Menschen besiedelten
Gebiete. Im 13. Jahrhundert wurden Sie von Maori und von Polynesiern entdeckt, die
dort festsetzten (King, 2003; zit. in Frichtel & Halibrand, 2016, S. 75) Der hollandische
Seefahrer Tasmann (1642) und der Englander Cook (1770) entdeckten eine der letzten
von Aussenwelt unbeeinflussten Gesellschaften der Welt. Verlief die Kolonialisierung
zunachst friedlich, anderte sich dies mit der Einfihrung von Feuerwaffen. Das Land
war von 1807 bis 1842 von den Musketenkriegen gepragt. Mit dem Vertrag von
«Waitangi» im Jahr 1840 ordneten sich die Maori der britischen Krone unter. Im
Gegenzug erhielten die 540 Maori-Stamme alle Rechte britischer Staatsburger und
das Recht die Selbstverwaltung aufrecht zu erhalten. Durch den Vertrag ist es mdglich
auch die «traditionellen Gesellschaftsformen» in der Verfassung zu verankern
(Frichtel & Halibrand, 2016, S. 75-76). Die staatlichen Befugnisse im
Jungendstrafrecht und im Kindesschutz wurden 1974 mit dem Inkrafttreten des

«Children and Young Persons Act» geregelt.

Wahrend der 1980er Jahre wurden die damals geltenden Gesetze zunehmend
kritisiert. Die Rechtsauslegung priorisierte mehrheitlich die Bestrafung der Tater. Dies
stellte eine Abkehr von der als traditionell beschriebenen Konfliktldsung dar. Zudem
waren Kinder und Jugendliche aus Familien mit einem Maori-Hintergrund
Uberdurchschnittlich stark in Kinderheimen, Gerichtsverfahren und Gefangnissen
vertreten. Der durch die Kolonialherrschaft etablierte, westliche Umgang mit
abweichendem Verhalten wird als Ausdruck institutionellen Rassismus gedeutet
(Willms, 2023, S. 498). Aufgrund dessen wurden Forderungen einer Uberarbeitung des
Jugendhilfegesetzes laut. Dies fiuhrte 1989 zur Schaffung des «Children, Young
Persons, and Their Families Act». Zentraler Bestandteil dieses Gesetzes ist das
Vermeiden von Strafverfahren mithilfe von «Family Group Conferencing» (FGC). Das
FGC auch «Familien-Gruppen-Konferenz» genannt, setzt auf die Einbindung der
Familien der Tater, der Gemeinschaften und auch der Opferschaft. Begeht ein
Jugendlicher oder eine Jugendliche eine Straftat, sieht das Gesetz eine FGC vor
(Frichtel & Halibrand, 2016, S. 78). Von Seite der RJ-Bewegung wird dieser

restaurative Ansatz befurwortet. So sagt Zehr (2002/2010): «Seit 1989 hat Neuseeland
12
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die restaurative Gerechtigkeit zum Mittelpunkt seines ganzen Jugendstrafrechts
gemacht» (S. 10).

2.2.2 Nordamerika: Entwicklung der modernen RJ

Die Entwicklung der modernen RJ Iasst sich in den 1970er und 1980er Jahren auf dem
nordamerikanischen Kontinent verorten. In dieser Zeit wurde in den USA sowie auch
in Kanada nach alternativen Losungen fur das bestehende Vergeltungsstrafrecht
gesucht. Ziel war es, die beteiligten Personen aktiv in die Konfliktldsung
einzubeziehen, um auf diese Weise eine Form der Heilung zu ermdglichen (Von
Dewitz, 2023, S. 77). Im Rahmen der Entwicklung von RJ lassen sich drei
grundlegende Modelle unterscheiden. Diese Modelle entstanden schrittweise und
stellten nicht mehr ausschliesslich die Bestrafung als Reaktion auf eine Straftat in den

Vordergrund.

Als erstes Modell entwickelte sich in den 1970er Jahren die sogenannte « Community
Mediation». Dieser Ansatz beruhte auf bestehenden Gesetzesstrukturen und kann als
erste Form einer Mediationsbewegung verstanden werden. Community Mediation
bezeichnet ein Verfahren, in dem Konflikte auf der Ebene der Gemeinschaft durch
Vermittlung gelést werden, ohne dass staatliche Stellen zwingend involviert sind.
Dabei wird der Fokus auf den Dialog zwischen den Beteiligten gelegt, um gemeinsam
tragfahige Losungen zu erarbeiten (Fruchtel & Halibrand, 2016, S. 28).

Als zweites Modell entstand Ende der 1970er Jahre bzw. Anfang der 1980er Jahre das
sogenannte «Victim Offender Reconciliation» Programm (VORP). Dieses Modell wird
ins Deutsche als «Opfer-Tater-Verséhnungsverfahren» Ubersetzt (Zehr, 2002/2010, S.
57). Die erste praktische Umsetzung dieses Modells orientierte sich an christlichen
Werten und wurde bereits 1974 in Elmira, Kanada, angewendet (Friichtel & Halibrand,

2016, S. 28). Das Elmira-Projekt wird nachfolgend genauer erlautert.

Aus VORP-Ansatz heraus entwickelte sich in den 1990er Jahren das Modell der
«Victim Offender Mediation» (VOM). Dabei handelt es sich um eine «Tater-Opfer-
Mediation», welche wie VORP den direkten Dialog zwischen Opfer und Tater fordert.
«Victim Offender Mediation» (VOM) ist eine Form der Konfliktbearbeitung, in der unter

Einbezug eines neutralen Vermittlungsperson in Form eines Mediators oder einer
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Mediatorin ein Gesprach zwischen den betroffenen Parteien ermdglicht wird (Frichtel
& Halibrand, 2016, S. 28).

Alle drei Modelle konzentrierten sich in ihrer praktischen Umsetzung ausschliesslich
auf die involvierten Tater und Opfer. Die sogenannte «Community», also das soziale
Umfeld oder die betroffene Gemeinschaft, wurde in diesen Ansatzen jeweils nur
indirekt durch den sogenannten «Vermittler» vertreten (Friichtel & Halibrand, 2016, S.
28).

2.2.3 Kanada: Das Elmira-Projekt

Das Elmira Projekt gilt als die erste praktische Anwendung der modernen RJ. So wurde
das Projekt 1974 in Elmira, im Bundesstaat Ontario, Kanada initiiert. Mark Yantzi war
Bewahrungshelfer und leistete Freiwilligenarbeit beim Mennonite Central Comitee
(MCC), einem internationalen Hilfswerk der mennonitischen Glaubensgemeinschaft.
Dave Worth, ebenfalls beim MCC tatigt, kritisierte das bestehende Rechtssystem, da
es Tater oft durch das Verfahren schleuste, ohne dass sie echte Verantwortung fur ihr

Handeln Gbernehmen mussten.

Gemeinsam unterbreiteten Yantzi und Worth einem Richter den Vorschlag, zwei
jugendliche Tater mit den Personen zusammenzubringen, denen sie mutwillig
Schaden angerichtet hatten. Die Jugendlichen hatten insgesamt 22 Wohnhauser
beschadigt und dadurch erhebliche Sachschaden verursacht. Der Richter ging auf den
Vorschlag ein und verurteilte die Jugendlichen dazu, sich personlich bei den

Betroffenen zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten.

In Begleitung von Yantzi und Worth gingen die Jugendlichen zu den Opfern nach
Hause. Wahrend einige Opfer bereit waren, zu vergeben, reagierten andere mit Wut
und dem Wunsch nach Bestrafung. Dennoch Ubernahmen die Jugendlichen
Verantwortung fiur ihr Verhalten und leisteten individuelle Wiedergutmachung. So
bezahlten sie Schaden, die nicht durch Versicherungen abgedeckt waren (Amstutz,
2009, S. 206-209/ eigene Ubersetzung).

14
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2.3 Zielgruppe und Eignungskriterien

Zur Klientel der RJ zahlen jugendliche und erwachsene Tater und die von der Straftat
betroffenen Personen (Kawamura-Reindl, 2015, S. 187). Das Opfer muss
grundsatzlich eine naturliche Person sein. Ausnahmen konnen bewilligt werden, wenn
eine betroffene juristische Person durch Reprasentant:iinnen vertreten wird (Horrer,
2014, S. 35). Ob ein Fall mit Hilfe der RJ angegangen werden kann, hangt nicht nur
von der Zuweisung des geltenden Justizsystems ab, sondern vor allem auch von

einigen Eignungskriterien (Kawamura-Reindl, 2015, S. 187-188).

Die RJ ist grundsatzlich nicht an bestimmte Delikte gebunden. Weniger geeignet sind
aber Straftaten, bei denen keine direkt betroffenen Personen als Opfer existieren, wie
zum Beispiel bei Delikten gegen den Staat (Cornel, 2021, S. 154). Als unpassend
werden Bagatelldelikte eingestuft, da diese meist sanktionslos eingestellt werden
konnen und man den sogenannten Net-Widening-Effekt vermeiden mochte. Dieser
aus der amerikanischen Kriminologie Ubernommene Begriff, beschreibt die
unerwlnschte Ausweitung des Netzes der Sozialkontrolle. Es werden mehr Personen
in das Strafrechtssystem einbezogen, als notwendig ware. Weitere Begrenzungen
liegen in der Zumutbarkeit und Belastbarkeit fur die beteiligten Personen. Schwere
Traumatisierungen kdnnen im Rahmen der RJ nicht aufgefangen werden, sie erfordern

die Hilfe therapeutischer Fachpersonen.

Weitere allgemein anerkannte Voraussetzungen sind die Freiwilligkeit und
Zustimmung von Opfer und Tater. Die Sachlage des Delikts sollte zudem ausreichend
abgeklart worden sein (Kawamura-Reindl, 2015, S. 188). In der Regel ist ein
Gestandnis des Taters Voraussetzung fur RJ, da es Einsicht und Bereitschaft zur
Ubernahme von Verantwortung signalisiert. Allerdings ist dies nicht zwingend
erforderlich, da die Unschuldsvermutung nach Art. 6 EMRK sowie der Nemo-tenetur-
Grundsatz gewahrt bleiben mussen. Ein Gestandnis konnte die rechtliche Position der
tatverantwortlichen Person in einem Strafprozess verschlechtern (Horrer, 2014, S. 35).
Es kommt vor, dass die Tater im Strafverfahren kein Gestandnis ablegen mdchten,
sich aber im Rahmen des restaurativen Prozesses bereit zeigen, Verantwortung zu
ubernehmen und Einsicht in das Fehlverhalten erkennen lassen (Radke, 2022, S.

158). Daher wird auch eine klare Beweislage als ausreichende Grundlage angesehen,

15



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

um eine ahnliche Wirkung wie ein formales Gestandnis zu erzielen (Horrer, 2014, S.
35).

Die strafrechtliche Vorgeschichte der Tater stellt grundsatzlich kein Hindernis dar
(Horrer, 2014, S. 35). Die Falleignung wird viel mehr darauf gestltzt, ob die
methodische Durchflihrbarkeit gegeben ist (Kawamura-Reindl, 2015, S. 188).

2.4 Methoden

Die RJ tritt vielfaltig in Erscheinung. Die Verfahren umfassen unter anderem direkte
Dialoge zwischen dem Tater und dem Opfer, Konferenzen mit einem erweiterten Kreis
von Teilnehmenden sowie Formate, in denen sich Betroffene vergleichbarer Straftaten
austauschen. Entscheidend ist, dass die Methode bzw. das Verfahren so gestaltet
wird, dass es den Bedurfnissen der beteiligten Personen entspricht (Domenig, 2023a,
S. 16). Insgesamt bieten sie einen geschitzten Raum, in dem die Beteiligten dazu
ermutigt werden, ihre Perspektiven auf die Straftat und deren Folgen offen mitzuteilen
(Cornel, 2021, S. 157). Grundsatzlich kénnen drei Formen der RJ zusammengefasst
werden, die in den folgenden Unterkapiteln naher beschrieben werden. Die folgende
Auflistung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, da es in Europa und
weltweit zahlreiche kleinere Initiativen gibt, die weniger bekannt sind (Christen-
Schneider, 2023, S. 148).

2.4.1 Tater-Opfer-Dialog

Die alteste und bekannteste Methode ist der Dialog zwischen Opfer und Tater (Swiss
RJ Forum, o. J.). Auf den ersten Blick scheint dieser Dialog am wenigsten dem Ansatz
der RJ zu entsprechen. In diesem Verfahren treten neben der vermittelnden
Fachperson ausschliesslich Opfer und Tater miteinander in Kontakt. Die
Gemeinschaft, die im Konzept der RJ eine zentrale Rolle spielt, hat kaum oder gar
keine Mdglichkeit zur Mitwirkung. Dennoch weist der Tater-Opfer-Dialog Elemente der
RJ auf. Die Teilnahme am Verfahren erfolgt auf freiwilliger Basis und setzt eine aktive
Mitwirkung der Beteiligten voraus. Wahrend bei klassischen Mediationsverfahren,
etwa in Sorgerechts- oder Nachbarschaftskonflikten, beide Parteien als
gleichberechtigt angesehen werden, geht der Tater-Opfer-Dialog von einem

Ungleichgewicht der Positionen aus (Frichtel & Halibrand, 2016, S. 65-66). Es
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bestehen zahlreiche Wege, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, sie in
ihrem Bestreben nach Ausgleich zu begleiten und gemeinsam L&sungen fir die
strittige Situation zu erarbeiten (Weigel, 2023, S.29). Auf diese wird nicht detailliert

eingegangen.
2.4.2 Konferenzen

Diese Praktik soll eine direkte Begegnung zwischen Tater, Opfer und deren Familien
ermdglichen, wobei bei Bedarf weitere unterstitzende Personen sowie gesetzliche
Vertreter hinzugezogen werden (Swiss RJ Forum, o. J.) Die Gemeinschaftskonferenz
stellt eine Weiterentwicklung und Vertiefung des Tater-Opfer-Ausgleichs auf der
Grundlage restaurativer Prinzipien dar. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene
Konferenzmodelle entwickelt, die jedoch alle auf vier zentralen Grundprinzipien
beruhen: Wertschatzung und Starkung der Familie sowie ihres erweiterten Netzwerks,
Forderung der Selbstbefahigung der Beteiligten zur Konfliktlésung, Achtung der
kulturellen und traditionellen Gegebenheiten der Gemeinschaft und aktive Einbindung
der Opferschaft in den Prozess, um Fragen zu klaren. Die Vermittler: innen, die die
Konferenz leiten, ohne ein bestimmtes Ergebnis vorzugeben, gewahrleisten die
Rechte aller Anwesenden und unterstlitzen den Ausgleich unterschiedlicher Sprach-
und Kompetenzniveaus. Zudem schaffen sie fur jede Person die Moglichkeit, wichtige
personliche Anliegen auszudricken (Fruchtel & Halibrand, 2016, S. 92-94).

.‘/7- -7\.
/ AN
/,/—‘,_,“‘/_4%. Téter /‘I‘I

/ \
‘ |
\ Opfer ) I
\/ \
| Mediator |

~—~

Legende:
UO = Unterstitzer des Opfers
UT = Unterstutzer des Taters

Abbildung 22: Vergleich der Struktur von Tater-Opfer-Dialog und Konferenzen (Frichtel & Halibrand, 2016, S. 97)
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2.4.3 Kreisprozesse

Kreisprozesse basieren auf den Traditionen indigener Volker, die Gesprachskreise
verwendeten, um Entscheidungen zu treffen, Erfahrungen zu verarbeiten, Heilung zu
fordern und Wissen weiterzugeben (Christen-Schneider, 2023, S. 151). Kreisprozesse
ahneln dem Konferenzsystem insofern, als sie ebenfalls eine Vielzahl indirekt
beteiligter Personen einbeziehen, darunter beispielsweise Familienmitglieder oder
Freunde, die in irgendeiner Weise von der Straftat betroffen sind (Islam et al.,
2023/eigene Ubersetzung). Jede Person erhalt abwechselnd das Gesprachsstiick,
welches anzeigt, wer gerade sprechen darf, wahrend die anderen aufmerksam
zuhoren. Diese Struktur stellt sicher, dass jede Stimme gehort wird. Wer das
Gesprachsstlck halt, kann frei entscheiden, ob sie oder er spricht, schweigt oder es
weiterreicht (Pointer, 2018/eigene Ubersetzung). Bei Kreisverfahren sind noch mehr
Personen beteiligt als bei restaurativen Konferenzen, diese Methode wird als die
"restaurativste" aller restaurativen Verfahren angesehen. Kreisprozesse konnen auf
verschiedene Weise im strafrechtlichen System angewendet werden. Einerseits gibt
es die Form der ,Peacemaking Circles®, bei denen ein direkter Dialog zwischen
Opferschaft, Tater sowie deren Familienangehdrigen und Unterstutzern stattfindet. Oft
werden auch Fachkrafte zur weiteren Unterstutzung hinzugezogen. Andererseits kann
die Methode auch auf die Betroffenen selbst beschrankt werden, zum Beispiel auf die
Opferschaft oder deren Angehdrige (wie bei Familienmitgliedern von Mordopfern). Ziel
ist es, das Erlebte in einer Gruppe von Gleichgesinnten zu verarbeiten (Christen-
Scheider, 2023, S. 152).

Es lasst sich nicht eindeutig bestimmen, welche Methode am effektivsten ist, da die
potenzielle Effektivitat von der jeweiligen Situation abhangt. Die Wahl der Methode ist
von den spezifischen Bedurfnissen und dem Kontext abhangig und davon, welche
Methode am besten zu den beteiligten Parteien passt (Christen-Schneider, 2023, S.
154-155).

2.4 .4 Die Rolle der vermitteInden Person

Eine zentrale Rolle in den Verfahren der RJ kommt der vermittelnden Person zu. lhre

Aufgabe besteht darin, dem Verfahren eine klare Struktur zu geben und gleichzeitig
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sicherzustellen, dass alle Beteiligten ausreichend Gehor finden. Dabei bringt sie sich
inhaltlich nicht ein, sondern unterstutzt den Prozess durch methodisches Vorgehen.
Ziel ist es, dass die Betroffenen ihre jeweiligen Perspektiven und Anliegen
eigenstandig einbringen und gemeinsam nach einer LOosung suchen konnen.
Wesentliche Kompetenzen der mediationsleitenden Person sind dabei Allparteilichkeit,
Empathie, kommunikatives Feingefiihl und ein ausgepragter Sinn flir Fairness
(Frichtel & Halibrand, 2016, S. 72-73). Auch fur Mediator:innen in strafrechtlichen
Konflikten gelten die gleichen professionellen Standards wie in anderen
Anwendungsbereichen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik findet
sich im Kapitel 3.2, in dem die Autorenschaft ausfuhrlicher auf die Rolle der
Mediator:innen und die damit verbundenen Anforderungen eingeht (Trenczek, 2024,
S.124).

2.4.5 Mediation als Methode der RJ

Es spielt keine Rolle, wie das RJ-Verfahren konkret bezeichnet wird, sei es Mediation,
Schlichtung, Tater-Opfer-Ausgleich oder unter einem anderen Begriff (Trenczek, 2024,
S.124). Wie in der Einleitung zu Kapitel 2.4 bereits erwahnt, liegt der Fokus nicht auf
der Terminologie, sondern vielmehr auf der Auswahl einer geeigneten Methode, die

den jeweiligen Umstanden und Bedurfnissen der Beteiligten gerecht wird.

Vor diesem Hintergrund kann die Mediation aus Sicht der Autorenschaft als eine
spezifische Methode innerhalb des breiteren Verstandnisses von RJ verstanden
werden. Sie erfullt zentrale Prinzipien restaurativer Verfahren wie Freiwilligkeit oder die
Beteiligung der Betroffenen. Damit stellt Mediation nicht nur eine mégliche Form der
Umsetzung von RJ dar, sondern verkdrpert in ihrer Ausgestaltung grundlegende
restaurative Werte. Da Mediation zudem eng mit der Profession der Sozialen Arbeit

verknupft ist, wird in Kapitel 3.2 vertiefend auf diese Methode eingegangen.
2.5 Einordnung in Straftheorien

Wahrend die RJ einen breiten Ansatz verfolgt, der auf Dialog, Wiedergutmachung und
Resozialisierung abzielt, grenzt sie sich zugleich deutlich von traditionellen
Strafkonzepten ab (Dunkel & Willms, 2024, S. 47-48). Daruber hinaus wirft der

strafrechtliche Diskurs die grundlegende Frage auf, welchen Zweck und Sinn Strafen
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erfullen (Schmidt, 2012, S. 146). Um besser zu verstehen, wie restaurative Ansatze im
Strafrecht einzuordnen sind, sollte man sich mit den grundlegenden Straftheorien

beschaftigen.

Dabei gibt es im Wesentlichen zwei klassische Theoriestromungen. Zum einem die
Vergeltungstheorie, auch als absolute Straftheorie bezeichnet, richtet den Blick in die
Vergangenheit und versteht Strafe als Ausgleich fir das begangene Unrecht (Schmidt,
2012, S. 147). Zum anderen die Praventionstheorie, auch relative Straftheorie
genannt, ist zukunftsorientiert und verfolgt das Ziel, durch Strafe kinftiges
Fehlverhalten zu verhindern. Erganzt werden diese beiden Ansatze durch eine dritte
Perspektive, die Vereinigungstheorie. Sie vereint die beiden Elemente von Vergeltung
und Pravention (Jositsch et al., 2018, S. 6).

2.5.1 Absolute Straftheorie

Die Vergeltungstheorie versteht Strafe als den rechtlich notwendigen Ausgleich fir das
begangene Unrecht (Jositsch et al., 2018, S. 6). Im Fokus steht nicht die zukunftige
Wirkung der Strafe, sondern vielmehr die Vergangenheit und ihre Ursachen. Der
Zweck der Strafe besteht daher nicht in der Pravention weiterer Delikte, sondern in der
Herstellung einer ausgleichenden Gerechtigkeit auf das begangene Verbrechen
(Jositsch et al., 2018, S. 6-7). Zu den bedeutendsten Vertreter der Vergeltungstheorie
gehoren Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Jositsch et al., 2018, S.
8-9). Fur Kant ist das Strafgesetz Ausdruck des kategorischen Imperativs (Schmidt,
2012, S. 148). Nach Kant ist die Strafe nicht als Mittel zur Erreichung individueller oder
gesellschaftlicher Zwecke zu verstehen, sondern allein als Ausdruck des Gebots der
Gerechtigkeit (Jositsch et al., 2018, S. 8). Sie dient dazu, auf begangenes Unrecht
angemessen zu reagieren und sicherzustellen, dass jeder das erfahrt, was seiner Tat
moralisch entspricht (Schmidt, 2012, S. 148). In seiner berihmten Formulierung erklart
Kant, dass selbst im Falle der Auflosung eines Staates der letzte Mérder hingerichtet
werden musse, weil Gerechtigkeit unabhangig von Nutzen vollzogen werden musse
(Neumann & Schroth, 1980, S. 11).

Auch Hegel verstand Strafe als ein Mittel zur Wiederherstellung des Rechts und als
ein Ausdruck eines Gebots der Gerechtigkeit (Schmidt, 2012, S. 149). Hegel

beschreibt in seinem Ansatz die Strafe als «Negation der Negation des Rechts»
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(Jositsch et al., 2018, S. 9). Damit ist gemeint, dass eine Straftat zunachst eine
Verletzung des Rechts darstellt (Schmidt, 2012, S. 149). Die Straftat selbst wird als
Ausdruck des freien Willens der Tater verstanden, gleichzeitig aber auch als
Verneinung des freien Willens des Opfers (Peters, 2024, S. 22-23). Das Verbrechen
ist hier die erste Negation (Jositsch et al., 2018, S. 9). Das Verbrechen erscheint somit
als ein nichtiger Wille, der im Widerspruch zum geltenden Recht steht und daher nicht
bestehen bleiben darf. Um diesen Widerspruch aufzuldsen, bedarf es einer zweiten
Negation in Form der Strafe. Dieser Ansatz der Wiederherstellung des Rechts meint
somit die Aufhebung des Widerspruchs, weil sonst die Tat gelten wurde (Peters, 2024,
S. 29). Durch die Strafe, der zweiten Negation, wird das Unrecht zwar nicht riickgangig
gemacht, doch die hebt das Verbrechen auf, indem sie das Recht wieder in Geltung
setzt (Peters, 2024, S. 30). Hegel fordert daher, dass dem Verbrecher widerfahren soll,
was er selbst getan hat. Im Unterschied zu Kant fordert Hegel keine spezifische
Gleichheit von Tat und Strafe, sondern dass die Strafe dem Gewicht und der
Bedeutung der Tat gerecht wird (Schmidt, 2012, S. 149-150).

2.5.2 Relative Straftheorie

Bei der relativen Straftheorie wird Strafe als ein Mittel zur Verhinderung von
zukunftigen Straftaten verstanden (Jositsch et al., 2018, S. 6). Im Gegensatz zur
absoluten Straftheorie ist das Ziel hier zukunftsorientiert und auf Pravention
ausgerichtet. Dabei werden 2zwei Wirkungen angestrebt. Einerseits soll die
Gesellschaft durch Abschreckung vor Straftaten geschitzt werden, was als
Generalpravention bezeichnet wird. Andererseits soll die tatverantwortliche Person
individuell davon abgehalten werden, erneut straffallig zu werden, was als
Spezialpravention bezeichnet wird (Schmidt, 2012, S. 152).

Die Generalpravention unterscheidet sich in negativer und positiver Generalpravention
(Jositsch et al., 2018, S. 7). Die negative Generalpravention soll Menschen davon
abhalten, Straftaten zu begehen, indem sie durch die Androhung von Strafe
abgeschreckt werden (Schmidt, 2012, S. 152). Dieser Strafzweck wurde insbesondere
auf internationaler Ebene durch Jeremy Bentham gepragt. Bentham ging davon aus,
dass ein Mensch vor einer Handlung abwagt, ob die daraus resultierenden Folgen

mehr Vorteile oder Nachteile mit sich bringt. Uberwiegen die negativen Konsequenzen,

21



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

wird sich die Person in der Regel gegen die Ausfuhrung der Handlung entscheiden
(Jositsch et al., 2018, S. 13). An diesem Punkt kann der Staat eingreifen, indem er
durch Androhung von Strafe die negativen Konsequenzen einer Straftat betont.
Dadurch soll ein deutliches Ubergewicht an Nachteilen entstehen, sodass sich
potenzielle Tater gegen die Begehung der Straftat entscheiden. Eine weiteres
Abschreckungsmodell wurde von Anselm von Feuerbach geschaffen, die Theorie des
psychologischen Zwangs (Jositsch et al., 2018, S. 13). Obwohl beide Vertreter den
Zweck der Strafe primar in der Strafdrohung und nicht auf den Strafvollzug sehen,
unterscheiden sich ihre Ansatze (Schmidt, 2012, S. 152). Feuerbach geht davon aus,
dass das Wissen um die Strafandrohung einen psychologischen Zwang erzeugt, der
den Menschen schon vor der Tat zur Einhaltung des Gesetzes bewegen soll.
(Neumann & Schroth, 1980, S. 35). Bentham hingegen geht von einer rationalen
Abwagung zwischen dem Nutzen der Tat und dem Nachteil der Strafe aus (Jositsch et
al., 2018, S. 13). Die positive Generalpravention betont den Zweck der Strafe als Mittel
zur Normbekraftigung, mit dem Ubergeordneten Ziel, das Vertrauen in die
Rechtsordnung zu starken und die gesellschaftliche Stabilitat zu sichern (Neumann &
Schroth, 1980, S. 34). Ziel ist es, durch die Strafe ein Geflihl der Solidaritat in der
Gesellschaft zu starken (Jositsch et al., 2018, S. 16). Im Mittelpunkt dieses Ansatzes
steht das moralische Bewusstsein der Gesellschaft. Wird eine Straftat begangen, so
wird dies als Verletzung dieses kollektiven Bewusstseins empfunden. Die Gesellschaft
reagiert mit Ablehnung und fordert eine Bestrafung (Jositsch et al., 2018, S. 34). Durch
die Strafe wird das moralisch richtige Verhalten der Gesellschaft bestatigt und das
Rechtsbewusstsein der gesetzestreuen Menschen gestarkt (Jositsch et al., 2018, S.
35).

Wahrend die Generalpravention somit auf die Wirkung der Strafe gegentber der
Gesellschaft abzielt, richtet sich die Spezialpravention gezielt an den einzelnen Tater.
Ziel ist es, durch individuelle Einwirkung weitere Straftaten in der Zukunft zu verhindern
(Feiler, 2021, S. 63-64). Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet die
Spezialpravention drei verschieden Aspekte (Neumann & Schroth, 1980, S. 19).
Erstens soll durch die Verhangung von Strafe eine Besserung oder Resozialisierung
des Taters erreicht werden. Zweitens kann die Strafe als Mittel zur

Unschadlichmachung dienen, indem sie den Tater an der Begehung weiterer Strafe
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hindert. Drittens wirkt sie als Denkzettel im Sinne einer individuellen Abschreckung
(Feiler, 2021, S. 63). Franz von Liszt ist einer der bekanntesten Vertreter der relativen
Straftheorie. Er betont die Wichtigkeit der Taterpersonlichkeit sowie der individuellen
Lebensumstande fur die Bestimmung einer angemessenen Strafe (Jositsch et al.,
2018, S. 15). Nach von Liszt lassen sich drei verschiedene Strafzwecke unterscheiden
(Jositsch et al., 2018, S. 14). In diesem Zusammenhang entwickelte er eine Einteilung
von Tatergruppen, denen drei unterschiedliche Wirkungen zugeordnet werden
kénnen. Bei Straftatern, die als potenzielle Gewohnheitstater gelten, aber als
besserungsfahig eingeschatzt werden, soll das Ziel der Besserung im Vordergrund
stehen (Schmidt, 2012, S. 153). Darunter fallt insbesondere auch die Resozialisierung.
Diese kann durch therapeutische Massnahmen, Verhaltenstrainings und weitere
unterstitzende Programme gefdrdert werden, um den Wiedereintritt der betroffenen
Person in die Gesellschaft vorzubereiten. Fur Gelegenheitsstraftater, bei denen keine
Aussicht auf Besserung besteht, sieht von Liszt eine sogenannte Denkzettelstrafe vor.
Diese soll abschreckend wirken und kinftiges Fehlverhalten verhindern (Jositsch et
al., 2018, S. 14). Der dritte Aspekt bezieht sich auf Tater, die als dauerhaft
unverbesserlich gelten (Schmidt, 2012, S. 152). In diesen Fallen fordert von Liszt die

Unschadlichmachung, beispielsweise durch eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Die relative Straftheorie, insbesondere die von Franz von Liszt angestossene
Bewegung der modernen Schule, hat wesentlich zur Entwicklung des modernen
Strafrechts beigetragen. Zahlreiche Anregungen dieser Schule, im Hinblick auf
Massnahmen der Spezialpravention, wurden im schweizerischen Strafgesetzbuch
bericksichtigt (Jositsch et al., 2018, S. 15).

2.5.3 Vereinigungstheorie

Da sowohl die absolute als auch die relative Straftheorie jeweils nur bestimmte
Aspekte des Strafzwecks betonen, wurde ein Ansatz entwickelt, der beide
Perspektiven miteinander verbindet (Schmidt, 2012, S. 159). Dieser Ansatz wird als
Vereinigungstheorie bezeichnet (Jositsch et al., 2018, S. 6). Wie in der absoluten
Straftheorie soll auch hier ein Schuldausgleich erfolgen. Eine Strafe darf nur verhangt
werden, wenn die Tat schuldhaft begangen wurde und sie muss im angemessenen

Verhaltnis zur Schwere der Tat stehen (Zanolini, 2014, S. 152). Dartber hinaus
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integriert die Vereinigungstheorie praventive Uberlegungen aus der relativen
Straftheorie (Zanolini, 2014, S. 155). Strafe soll nicht nur abschreckend auf die
Allgemeinheit wirken, sondern auch das Vertrauen in die Rechtsordnung starken,
kinftige Straftaten verhindern und resozialisierend auf den Tater wirken (Zanolini,
2014, S. 156-157).

In der jungeren Vergangenheit wurden zudem verstarkt Elemente der restaurativen
Strafrechtspflege in die Theorie aufgenommen. Wie der Name bereits andeutet, steht
die Restauration bzw. die Wiedergutmachung des Zustandes im Vordergrund, der vor
der Rechtsverletzung bestand. Ein zentrales Element ist dabei der Tater-Opfer-
Ausgleich, der durch einen gemeinsamen Austausch zur Konfliktklarung beitragen soll.
Beide Seiten sollen die Moglichkeit erhalten, tber ihre Erfahrungen, das Geschehen
sowie Uber mdgliche Lésungen und Formen der Wiedergutmachung zu sprechen
(Jositsch et al., 2018, S. 16).

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die absolute und die relative Straftheorie
unterschiedliche Sichtweisen auf den Zweck von Strafe vertreten. Die
Vereinigungstheorie versucht, beide Ansatze miteinander zu verbinden, indem sie
sowohl den Schuldausgleich als auch die praventiven Uberlegungen einbezieht. Der
Ansatz der RJ unterscheidet sich zwar von den klassischen Theorien, weist jedoch
inhaltliche Uberschneidungen auf. Zentrale Elemente wie Verantwortung,
Wiedergutmachung und der Dialog zwischen Tater und Opfer zeigen, dass RJ neue

Wege im Umgang mit Straftaten aufzeigt.
2.6 Abgrenzung

Die verschiedenen Straftheorien und RJ verfolgen jeweils ihre eigenen Ziele und
Grundprinzipien. Dabei gibt es haufig Uberschneidungen in Konzepten und
Begrifflichkeiten. Um RJ noch klarer darzustellen und besser zu verstehen, erfolgt im
Folgenden eine Abgrenzung zu verwandten Ansatzen wie der retributive Justiz, der
Resozialisierung und der Wiedergutmachung. Diese Abgrenzung soll nicht nur
Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten aufzeigen, die fur die Einordnung von

RJ wichtig sind.
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2.6.1 Was restaurative Gerechtigkeit nicht ist

RJ-Angebote sind wie bereits erwahnt, allparteilich und konfliktorientiert (Dunkel &
Willms, 2024, S. 47). Es schafft einen Raum fur Verstandigung, Beteiligung und
Verantwortungstibernahme seitens des Taters (Fruchtel & Halibrand, 2016, S. 14). In
vielen Literaturen wird Vergebung als ein Ziel der restaurativen Verfahren genannt,
auch wenn sie nicht das primare Ziel ist. Wahrend Vergebung in einigen Fallen das
Ergebnis sein kann, kénnen andere Opfer darauf negativ reagieren. Daher
berucksichtigen die Angebote der RJ die unterschiedlichen Bedurfnisse aller
Beteiligten und die endgultige Entscheidung liegt bei den betroffenen Parteien (Zehr,
2002/2010, S. 15). Des Weiteren wird immer wieder betont, dass RJ die Ruckfallquote
der Tater reduziert. Diese Schlussfolgerung wird durch viele Studien gestiitzt. Ebenso
weist die Veroffentlichung des Europaischen Forums fur Restaurative Justiz (EFRJ)
auf Forschungen und Studien hin, die belegen, dass RJ die Zufriedenheit von Opfern
und Tatern verbessert und die Ruckfallquoten mindert (2018, S. 9/eigene
Ubersetzung). Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass dies lediglich ein
positiver Begleiteffekt der RJ ist und nicht deren Hauptziel. Der Ansatz der RJ zielt
darauf ab, eine Gelegenheit zu schaffen, um auf die Bedurfnisse der Opfer einzugehen
und die Tater zur Verantwortungsibernahme zu ermutigen (Zehr, 2002/2010, S. 16-
17). Ein weiterer Punkt, den Zehr hervorhebt, ist, dass RJ nicht ein Allheilmittel und
kein Ersatz fur das Rechtssystem ist. Das Rechtssystem und die restaurative Justiz
vertreten zwei unterschiedliche Perspektiven. Wahrend das Justizsystem die
offentliche Sichtweise betont, fokussiert sich die RJ auf die individuellen Perspektiven
aller Beteiligten (Zehr, Zehr, 2002/2010, S. 19). Zum Beispiel betrachtet das Strafrecht
ein Verbrechen als Verstoss gegen das Gesetz und den Staat, wahrend die RJ ein
Verbrechen als Schadigung von Personen und deren Beziehungen sieht. Ein weiterer
Unterschied besteht darin, dass aus der Sicht des Strafrechts Gerechtigkeit erfordert,
dass der Staat Strafen verhangt, wahrend der RJ-Ansatz Gerechtigkeit durch die
Beteiligung von Opfern, Tatern und der Gesellschaft an der Wiedergutmachung
definiert (Zehr, 2002/2010, S. 30-31).
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2.6.2 «Retributive Justice»

Retributive kommt von dem lateinischen Wort «retributio», was Vergeltung oder auch
Wiedergutmachung bedeutet. Der retributive Ansatz, oder auch der Strafjustiz, zielt
darauf ab, dem Tater eine gerechte Strafe fur seine Verbrechen zu erteilen (Fruchtel
& Halibrand, 2016, S. 33). Wie bereits in Kapitel 2.6.1 angesprochen, liegt der Fokus
im Strafrecht auf der offentlichen Dimension. Das Kernprinzip der sogenannten
Vergeltungstheorie besteht darin, dem Tater absichtlich eine Strafe in Form von
Ubelzufligung zu erteilen (Domenig, 2008, S. 177). Folglich werden in der Tabelle eins
die Unterschiede der beiden Ansatze aufgezeigt, um es nochmals genauer zu

verdeutlichen:

Retributive Justiz Restaurative Justiz

Verbrechen definiert als Verletzung des | Verbrechen definiert als Verletzung

Staates einer Person durch eine andere

Fokus auf Feststellung der Schuld, auf | Fokus auf Problemlésung, auf

die Vergangenheit Verpflichtung, auf die Zukunft

Staat und Tater als primare Parteien Opfer und Tater als primare Parteien
Auferlegung von Schmerz zur Wiedergutmachung als Mittel zur
Bestrafung und Pravention Wiederherstellung beider Parteien
Bedurfnisse/Interessen des Opfers Bedurfnisse/Interessen des Opfers sind
werden nicht berucksichtigt zentral

Tabelle 1: Vergleich von retributiver und restaurativer Justiz (eigene Darstellung auf der Basis von Nylund et al.,
2018, S. 31/eigene Ubersetzung)

26



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

2.6.3 Differenzierung von «Resozialisierung» und «Wiedergutmachung»

Die Begriffe der Resozialisierung, Wiedergutmachung und der RJ werden oft
miteinander vermischt oder im engen Zusammenhang verwendet, obwohl sie
unterschiedliche Aspekte im Strafvollzug ansprechen (Hagemann & Magiera, 2023,
S.57).

Bei der Resozialisierung liegt der Fokus auf dem Tater und der Gesellschaft. In der
Fachliteratur und im breiten Fachdiskurs findet sich keine einheitliche Definition flr den
Begriff der Resozialisierung (Maelicke & Wein, 2016, S. 34). Fur Heinz Cornel (2023)
ist Resozialisierung weniger ein Fachbegriff als ein lebenslanger und standiger
Prozess der Sozialisation. Ein Prozess, welches die Wiedereingliederung in die
Gesellschaft, in das soziale Leben beschreibt. (S. 21-22). Die Vorsilbe «Re-» im
Kontext der Resozialisierung weist daraufhin, dass eine Person ein Teil ihrer
Sozialisation unter Bedingungen erfahren hat, welche von den gesellschaftlich
akzeptierten, Wert- und Normenvorstellungen abweichen. Infolgedessen ist eine
«Wieder-» Eingliederung notwendig, um das Verhalten der betroffenen Person so
abzuandern, dass zuklnftige Verstosse gegen Strafnormen vermieden werden
(Cornel, 2023, S. 23-24). In Christian Ghanem’s (2023) Darstellung wird
Resozialisierung auch als ein Prozess betrachtet, der aber besonders die gegenseitige
Beeinflussung von Individuum und Gesellschaft hervorhebt. Es wird auch beschrieben,
dass Resozialisierung ein Aspekt der sozialen Kontrolle ist, der darauf abzielt, die
Lebensqualitat und die Autonomie von straffallig gewordenen Personen zu verbessern
(S. 97). Nach Hagemann (2020) wird die RJ in zahlreichen Strafrechtssystemen als
eine Form der Resozialisierungsmassnahme missverstanden. Dabei verfolgt die
Resozialisierung das Ziel, straffallige Personen auf ein Leben ausserhalb des
Strafjustizsystems vorzubereiten. Zu den Massnahmen der Resozialisierung zahlen
unter anderem  psychologische  Unterstutzungsangebote, arbeits- und
qualifizierungsbezogene Programme sowie die Forderung von Einsicht flr das eigene

Fehlverhalten und dessen Konsequenzen (S. 167-168).

Im Unterschied zur Resozialisierung, die sich hauptsachlich auf Straftater konzentriert
und darauf abzielt, diese zu einem straffreien Leben zu fuhren und Ruckfalle zu

verhindern, fokussiert sich die Wiedergutmachung auf die Behebung bzw.
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Entschadigung des durch die Straftat verursachten Schadens am individuellen Opfer.
(Hagemann & Magiera, 2023, S. 58-60). Anders gesagt, richtet sich die
Wiedergutmachung in erster Linie an das Opfer der Straftat und erstreckt sich aber
zusatzlich auf die gesamte Gesellschaft (Bliesener, 2019, S. 120). Eine
Wiedergutmachungsleistung kann direkt das Opfer und dessen Angehdrige betreffen,
ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Wiedergutmachung kann gegeniber der
Gesellschaft erfolgen, in Form eines ehrenamtlichen Engagement wie zum Beispiel:
Vereine, Notfall- und Katastrophen-Hilfsdienste oder indem gemeinnutzige Arbeit
ausgerichtet wird (Bliesener, 2019, S. 120-123). Hierbei spricht man oft Uber
symbolische Wiedergutmachung. Die symbolische Wiedergutmachung bezieht sich
auf sozial forderliche Massnahmen, durch die der Tater sein Engagement fur einen
Ausgleich der Tatfolgen auf einer allgemeinen, nicht direkt auf die spezifische Tat
bezogenen Ebene zeigt. Im Falle der Schadenswiedergutmachung gestaltet sich die
Situation jedoch anders. Der Begriff impliziert bereits einen Ausgleich des
entstandenen Schadens. Dabei kann es sich um Vermodgens- oder
Nichtvermdgensschaden handeln. Dies umfasst die Rulckgabe entwendeten
Eigentums sowie finanzielle Kompensationen flir materielle Schaden oder
Schmerzensgeld. Es handelt sich hierbei um einen materiellen Ausgleich fur erlittene
Schaden (Meier, 2025, S. 411-414).

2.6.4 RJ zwischen Resozialisierung und Wiedergutmachung

Die RJ ist ein breiter Ansatz, der sich wie bereits erwahnt nicht eindeutig definieren
lasst, aber sowohl Elemente der Resozialisierung als auch der Wiedergutmachung
beinhaltet. Dieser Ansatz férdert die Starkung von Beziehungen durch das Schaffen
von Raumen fur Dialoge wie den Tater-Opfer-Ausgleich, der nicht nur den Tater und
das Opfer, sondern auch das soziale Umfeld des Opfers einbezieht. RJ zeichnet sich
dadurch aus, dass er alle beteiligten Parteien berucksichtigt. Im Gegensatz zur
Resozialisierung, die sich primar auf die Tater konzentriert und die
Wiedergutmachung auf das Opfer. RJ kann daher zur Resozialisierung des
Straftaters als auch zur Wiedergutmachung des Opfers beitragen und somit auch
einen Beitrag an die Gesellschaft in Form des sozialen Friedens leisten (Dunkel &
Willms, 2024, S. 47-48). Genauer ausgedrickt, basiert das Hauptprinzip der RJ
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darauf, die Bedurfnisse und Interessen aller Beteiligten zu berucksichtigen, um so
eine Konfliktldsung auf Augenhdhe zu erreichen (Radke, 2022, S. 182-183).

3 RJ und Soziale Arbeit

Im Zusammenhang mit RJ werden viele Begriffe genannt, wie zum Beispiel:
Wiedergutmachung, Resozialisierung oder restaurative Gerechtigkeit. Dennoch haben
alle Begriffe etwas gemeinsam. Wenn ein Recht, eine Beziehung oder ein Mensch
verletzt wird, entsteht ein Bedlrfnis. Dieses Bedurfnis zeigt, dass es neben den
rechtlichen auch sozialen Folgen hat (Fruchtel & Halibrand, 2016, S. 13-14). RJ
betrachtet diese Verletzung als ein vielschichtiges Geschehnis mit physischen,
materiellen, sozialen und seelischen Auswirkungen (Frichtel & Halibrand, 2016, S.
35). Es betrifft nicht nur die betroffene Person, sondern auch die Tater, das soziale
Umfeld sowie die Gesellschaft (Frichtel & Halibrand, 2016, S. 13). RJ bietet fur
Betroffene einen sicheren Rahmen, um Uber das Erlebte zu sprechen und ernst
genommen zu werden. Sie kdnnen an Entscheidungen mitwirken und an Lésungen
mitarbeiten. So kann RJ zur Verarbeitung des Erlebten beitragen und das persoénliche
Wohlbefinden unterstitzen. Auch die Tater erhalten die Mdglichkeit, im Rahmen eines
RJ-Prozesses Verantwortung fur ihr Handeln zu Gbernehmen und zu erkennen, welche
Auswirkungen ihr Verhalten auf die Betroffenen und die Gesellschaft hatte. Dies
eroffnet ihnen die Chance, sich persdnlich weiterzuentwickeln und positive
Veranderungen anzustossen. Fur die Gesellschaft ergeben sich daruber hinaus
wichtige Vorteile. Die Einbeziehung von Betroffenen, Tatern sowie des sozialen
Umfelds fordert den Zusammenhalt und schafft Raum fur offenen Dialog. Indem der
Fokus nicht auf Bestrafung, sondern auf konstruktive Ldsungen und einen
rehabilitativen Ansatz gerichtet wird, tragt RJ zu einer verantwortungsvollen,
empathischen und sicheren Gesellschaft bei (Swiss RJ Forum, o0.J.). Ziel ist es,
Prozesse anzustossen, die auf Heilung ausgerichtet sind (Frichtel & Halibrand, 2016,
S. 35-36).

Genau in diesem Prozess kann die Soziale Arbeit unterstiitzend eingreifen. Nach der
normativen Handlungstheorie wird sie dann tatig, wenn auf der Mikroebene keine
Lésung gefunden werden kann, besonders wenn gesellschaftliche Bedingungen die
Situation zusatzlich erschweren (Staub-Bernasconi, 2018, S. 193). Prinzipien wie
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Partizipation, Empowerment und Selbstbestimmung gehdren zu den zentralen
Grundsatzen des Berufskodex der Sozialen Arbeit und finden sich ebenso im RJ
wieder (AvenirSocial, 2010, S. 10). Die Soziale Arbeit geht auf Bedurfnisse, wie
Sicherheit, Akzeptanz oder auch Selbstverwirklichung ein und schafft unterstiitzende
Bedingungen, die es ermoglichen, Verantwortung zu Ubernehmen, sich aktiv

einzubringen und Beziehungen zu starken (Lindenberg, 2022, S. 28).

3.1 Legitimation durch Theorien und den Berufskodex der

Sozialen Arbeit

Dieses Kapitel beschaftigt sich mit der theoretischen und ethischen Legitimation der
Sozialen Arbeit im Justizbereich und im Kontext der RJ. Es werden zentrale Ansatze
vorgestellt, wie die lebensweltorientierte Theorie von Thiersch, das Tripelmandat nach

Staub-Bernasconi sowie der Berufskodex der Sozialen Arbeit.
3.1.1 Lebensweltorientierung nach Thiersch

Die lebensweltorientierte Theorie von Thiersch liefert eine zentrale Begrindung dafur,
weshalb Soziale Arbeit im Justizkontext eine wichtige Rolle spielt und warum sie auch
im Rahmen restaurativer Ansatze eine tragende Funktion einnehmen kdnnte. Die
Theorie ist jedoch vielschichtig und komplex. Fur den Kontext dieser Arbeit werden
deshalb nur einige zentrale Aspekte herausgearbeitet, die der Autorenschaft in diesem

Zusammenhang wichtig erscheinen.

Im Mittelpunkt steht das Verstehen der Lebenswirklichkeit von Menschen. Soziale
Arbeit nach dem Lebensweltansatz sieht Kriminalitat nicht nur als individuelles
Fehlverhalten. Sie betrachtet auch gesellschaftliche Briche, Verwerfungen und
soziale Ungleichheiten. Das Verstehen der konkreten Lebenslage setzt auch die
Wertschatzung der personlichen Hintergruinde und Umgangsweisen der Betroffenen
voraus, insbesondere jener Menschen, die auf eine ausgleichende Form der
Gerechtigkeit angewiesen sind, anstatt durch Strafe kontrolliert zu werden (Klug &
Niebauer, 2022, S. 35). Diese Perspektive verbindet sich mit den Grundgedanken der
RJ, die nicht nur auf die Tat selbst, sondern auch auf die sozialen Beziehungen und

das Umfeld der Opfer eingeht. RJ stellt damit einen alternativen Zugang dar, der
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individuelle Verantwortung fordert, gesellschaftliche Zusammenhange mit einbezieht
und nicht primar auf Bestrafung, sondern auf Verstandigung, Wiedergutmachung und

Integration abzielt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt aus der Theorie von Thiersch ist der Alltag. Der Alltag
bietet durch seine festen Ablaufe eine entlastende Struktur die Orientierung
Handlungsfahigkeit und Effizienz ermdglicht. Gleichzeitig kann diese alltagliche
Ordnung aber auch zu Begrenzung, Starrheit und Engstirnigkeit fiUhren, die das Leben
einengen. Der Alltag ist somit von Spannungen gepragt, zwischen dem was Menschen
routinemassig leben und dem was an ungelebten Moglichkeiten noch in ihnen steckt
(Thiersch, 2020, S. 132). Auf der einen Seite bestehen also schwierige
Lebensumstande, auf der anderen Seite verbergen sich im Alltag Chancen und
Potenziale, die entdeckt oder wie Sabine Schneider (2016) es ausdrickt Uber das
Gewohnte hinausgehoben werden missen. Um im Alltag jene Situationen zu
erkennen, in denen das Leben besonders gut gelingt, braucht es eine achtsame und
sensible Haltung. Solche positiven Momente sollten bewusst wahrgenommen und
unterstutzt werden, ohne dabei in einseitige fursorgliche oder dominante
Verhaltensmuster zu verfallen (S. 296-297).

Aus der Anerkennung der Anstrengungen benachteiligter Menschen im Alltag folgt,
dass einseitige Beschuldigungen, etwa solche, die ausschliesslich auf personliche
Ursachen von Kriminalitdt abzielen, vermieden werden sollten. Der
lebensweltorientierte Ansatz in der Sozialen Arbeit sieht sich deshalb in der
Verantwortung, auf gesellschaftliche Strukturen Einfluss zu nehmen, die den Alltag der
Menschen pragen. Dies kann etwa durch das Sichtbarmachen von Ungleichheiten
oder durch Mitwirkung an Veranderungen im Bildungsbereich geschehen (Grundwald
& Thiersch, 2016, S. 30-32). Daraus ergeben sich fir die Soziale Arbeit bestimmte
methodische Ansatze: Sie setzt auf leicht zugangliche und offene
Unterstutzungsformen, arbeitet ressourcenorientiert, stellt die Starken der Menschen
in den Vordergrund und berucksichtigt den sozialen Raum als wichtigen Bezugspunkt
(Thiersch, 2020, S. 44).

Der genannte Aspekt Iasst sich mit der RJ verbinden. Wie die lebensweltorientierte

Soziale Arbeit setzt RJ auf dialogische und partizipative Prozesse, die Ressourcen
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nutzen, um Konflikte zu bearbeiten. Beide Ansatze zielen darauf ab, soziale und
strukturelle Bedingungen einzubeziehen und die Handlungsfahigkeit der Menschen im

Alltag zu starken.

Abschliessend lasst sich festhalten, dass die Soziale Arbeit im Justizbereich
gesellschaftliche Auffassungen kritisch hinterfragen und gleichzeitig die tatsachlichen
Lebensumstande der Betroffenen stets berticksichtigen muss. Ihr Wirkungsfeld liegt
dabei zwischen den konkreten Herausforderungen im Alltag der Menschen und den
oft schwierigen sozialen Rahmenbedingungen, in denen sie leben. Besonders wichtig
ist dabei, die individuellen Strategien zur Bewaltigung dieser Situationen zu verstehen
und kontinuierlich zu reflektieren. Im Fokus steht vor allem der Alltag sowie die

Perspektive der betroffenen Personen (Klug & Niebauer, 2022, S. 36).

Die lebensweltorientierte Sozialarbeit nach Thiersch bietet somit eine klare
theoretische Grundlage und Legitimation fiir ihren Einsatz in der Justiz, insbesondere

auch in der RJ.
3.1.2 Tripelmandat nach Staub-Bernasconi

Das Tripelmandat nach Silvia Staub-Bernasconi zahlt zu den wichtigen
Verpflichtungen, die in der Praxis der Sozialen Arbeit eine zentrale Rolle spielen
(AvenirSocial, 2010, S.8). Es beschreibt ein bekanntes Spannungsfeld in der Sozialen
Arbeit. Das erste Mandat, auch bekannt als Doppelmandat, beschreibt den Auftrag
seitens der Gesellschaft und des Staates. Es wurde im 19. Jahrhundert so genannt,
weil es darum ging, armutsbetroffene Menschen sowohl zu unterstitzen als auch zu
kontrollieren. Im ersten Mandat sind somit die gesetzlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingung verankert. Das zweite Mandat spiegelt den Auftrag der Klientel
wider. Hier liegt der Fokus auf den Bedirfnissen, Ansichten und Interessen der
Klientel. Zwischen diesen beiden Mandaten entsteht ein Spannungsfeld, da sie
unterschiedliche Perspektiven und Anforderungen aufzeigen. An dieser Stelle tritt das
dritte Mandat in den Vordergrund, das den professionellen Auftrag der Sozialen Arbeit
reprasentiert. Das dritte Mandat setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Es
bezieht sich zunachst auf das fachliche Wissen der Sozialen Arbeit Uber soziale
Probleme sowie auf deren wissenschaftliche Beschreibung und Erklarung. Darlber

hinaus umfasst es den Berufskodex, auf den sich Fachpersonen bei ihren
32



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Entscheidungen und ihnrem Handeln stitzen kénnen. Schliesslich dienen die im Kodex
verankerten Menschenrechte als Legitimationsbasis, um Uber gesetzliche Vorgaben
hinaus verantwortungsvoll zu handeln (Bukowski & Nickolai, 2018, S. 64-66). Das
dritte Mandat unterstltzt Fachpersonen der Sozialen Arbeit dabei, Spannungen
zwischen den beiden ersten Mandaten zu erkennen, zu reflektieren und zu bearbeiten
(AvenirSocial, 2010, S. 8).

Im Kontext von RJ zeigt sich dieses Spannungsfeld besonders deutlich. Zum einen
geht es um die Bedurfnisse und Interessen der Klientel, die sich im Kontext der RJ
sowohl bei den Opfern als auch bei den Tatern zeigen. Zum anderen besteht die
Verpflichtung, sich an gesetzliche Vorgaben und institutionelle Rahmenbedingungen
zu halten. Schliesslich tritt das dritte Mandat hinzu, das sich auf die ethischen und
fachlichen Grundlagen der Profession bezieht. Hierzu zahlen Grundwerte, die im
restaurativen Ansatz zentral sind, wie Gerechtigkeit, Partizipation und
Selbstbestimmung. Die drei Mandate missen in der Praxis gut ausbalanciert werden.
In restaurativen Prozessen ubernimmt die Fachperson eine vermittelnde und
moderierende Rolle zwischen rechtlichen Vorgaben, individuellen Bedurfnissen und
fachlich-ethischen Grundlagen. Die Soziale Arbeit kann daher auf fachlicher und
ethischer Grundlage einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung und Begleitung von RJ-

Prozessen leisten.
3.1.3 Legitimation durch den Berufskodex

RJ basiert auf ahnlichen ethischen Prinzipien wie der Berufskodex der Sozialen Arbeit.
Der Berufskodex sowie die Definition der Profession Sozialer Arbeit orientieren sich an
den Vorgaben der International Federation of Social Workers (IFSW) (AvenirSocial,
2010, S. 6). IFSW engagiert sich weltweit flr soziale Gerechtigkeit, die Achtung der
Menschenrechte sowie fur eine inklusive und nachhaltige soziale Entwicklung (IFSW,
2025/eigene Ubersetzung). Zuséatzlich berticksichtigt der Berufskodex die Menschen-
und Sozialrechte. In diesem Zusammenhang wird die Soziale Arbeit haufig als
Menschenrechtsprofession verstanden. Sie orientiert sich an den grundlegenden
Rechten aller Menschen und sieht es als ihre Aufgabe, diese in der Praxis zu achten,
zu férdern und zu schitzen, insbesondere flir Menschen in benachteiligten oder

verletzlichen Lebenslagen (Rossmann, 2024, S. 149). Daraus leiten sich zentrale
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Grundsatze ab, wie zum Beispiel Ermachtigung, Integration, Selbstbestimmung und
Gleichheit. Dieses Verstandnis der Profession kommt in den Zielen und
Verpflichtungen des Berufskodexes zum Ausdruck. Die Soziale Arbeit verpflichtet sich
gemass Kodex dazu, Menschen in sozialen Notlagen zu begleiten und zu unterstutzen.
Sie fordert das gegenseitige Unterstutzen im sozialen Umfeld und setzt sich dafur ein,
dass benachteiligte Personen Zugang und Teilhabe zu den gesellschaftlichen
Ressourcen erhalten (AvenirSocial, 2010, S. 7-10). RJ verfolgt ahnliche Ziele und
Werte, indem sie auf einen Ausgleich zwischen den Beteiligten auf individueller und
sozialer Ebene abzielt, die Verantwortungsubernahme fordert und Wert auf die

freiwillige und selbstbestimmte Teilnahme am Prozess legt.
3.2 Mediation und Rolle der Sozialarbeit

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick tUber den Begriff der Mediation, die historische
Entwicklung und die Rolle der Mediator:innen. Zudem zeigt es auf, wie eng die
Mediation mit der Sozialen Arbeit verknUlpft ist. Dabei wird deutlich, dass Mediation
nicht nur eine Vermittlungsfunktion einnimmt, sondern dabei auch wesentliche

sozialarbeiterische Zielsetzungen und Methoden integriert.
3.2.1 Der Begriff «Mediation»

Der Begriff Mediation hat sowohl griechische als auch lateinische Wurzeln. Im
Altgriechischen verweist das Wort mesités auf den Vermittler, abgeleitet von mesos,
was ,die Mitte“ bedeutet. Bereits in der Antike, vor Gber 2000 Jahren, war die Figur des
vermittelnden Dritten in gesellschaftlichen Konflikten bekannt. Im Lateinischen leitet
sich der Begriff Mediator vom Wort medius ab, das wortlich ,in der Mitte befindlich”
bedeutet. Im Ubertragenen Sinn beschreibt es eine vermittelnde, ausgleichende
Position, die durch Neutralitat und Unparteilichkeit gekennzeichnet ist (Kostler, 2024,
S. 15). Die sprachliche Herkunft verdeutlicht somit die zentrale Rolle des Mediators
bzw. der Mediatorin als eine zwischen den Parteien stehende, vermittelnde Instanz mit

dem Ziel, konstruktive Losungen in Konflikten zu férdern (Marx, 2016, S. 75).
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3.2.2 Geschichtliche Entwicklung der Mediation

Die Grundhaltung sowie das Prinzip der Mediation finden sich in unterschiedlichen
kulturellen Kontexten wieder. Vergleichbare Praktiken existieren beispielsweise bei
verschiedenen afrikanischen Gemeinschaften, in Lateinamerika, Melanesien,
Jordanien sowie in Japan und China. Seit den 1970er-Jahren lasst sich, ausgehend
von den USA, eine zunehmende Verbreitung alternativer Formen der Konfliktldsung
(Alternative Dispute Resolutions, kurz ADR) beobachten. Diese Entwicklung ist sowohl
interdisziplinar als auch international gepragt, wobei sich insbesondere die Mediation
als zentraler methodischer Ansatz etabliert hat (Albus et al.,, 2018, S. 977). In
Deutschland finden Mediationsverfahren seit den 1990er-Jahren Anwendung in
vielfaltigen gesellschaftlichen Kontexten. Sie werden unter anderem in familiaren,
schulischen und arbeitsweltlichen Zusammenhangen eingesetzt sowie bei 6ffentlichen
bzw.  kommunalen  Konflikten, insbesondere im  Umweltbereich  und
Gesundheitswesen, in nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen oder im Rahmen
des Tater-Opfer-Ausgleichs (Braches-Chyrek, 2019, S. 45).

Die strafrechtliche Mediation wird in Deutschland seit Beginn der achtziger Jahre
thematisiert. Die Grunde hierfur sind vielfaltig und reichen von der Kritik am
bestehenden strafrechtlichen Sanktionssystem bis hin zu den weiterhin hohen
Ruckfallqguoten und den negativen  Auswirkungen der angewandten
Strafmassnahmen. Es wurde nach konstruktiveren Sanktionen gesucht, die vor allem
das Opfer starker einbeziehen (Bannenberg, 2001, S. 58-59). Vor diesem Hintergrund
stiess das Konzept der Mediation auf Interesse, da es unter anderem diesen Aspekt
berucksichtigt und auf eine einvernehmliche Losung des Konflikts abzielt (R6themeyer,
2015, S. 4).

Die ersten Modellprojekte wurden bereits im Jahr 1984 initiiert und in der Praxis mit
engagierten Sozialarbeitenden sowie Jugendstaatsanwalt:innen umgesetzt. Im selben
Jahr nahm auch das erste Modellprojekt im Bereich des Erwachsenenstrafrechts in
Tubingen seine Arbeit auf. 1987 folgten weitere Projekte in Hamburg und Dusseldorf.
Die Ergebnisse der frihen Modellprojekte waren so Uberzeugend, dass in der Folge
zahlreiche Einrichtungen zur Durchfihrung von Tater-Opfer-Ausgleichen gegriindet

wurden. Gesetzgeberische Aktivitaten im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht
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unterstutzten und forderten diese Weiterentwicklung massgeblich (Bannenberg, 2001,
S.58-59).

Seit den 1990er Jahren hat sich in Deutschland ein eigenstandiger Weg in der
Entwicklung und Anwendung von Mediation herausgebildet. Inzwischen ist Mediation
ein etablierter Bestandteil sowohl des Justizsystems als auch der betrieblichen
Konfliktbearbeitung und der Sozialen Arbeit. Mit dem Inkrafttreten des
Mediationsgesetzes im Jahr 2012 wurde Mediation auch rechtlich verankert
(Bundesministerium der Justiz und flr Verbraucherschutz, 2024). Seither ist eine
Qualifikation als zertifizierte Fachkraft fur Mediation moglich, wodurch Mediation
sowohl innerhalb als auch ausserhalb gerichtlicher Verfahren professionell eingesetzt
werden kann (Marx, 2016, S.68).

Die Mediation begann sich in der Schweiz ab dem spaten 20. Jahrhundert zu
entwickeln. Gesellschaftliche Veranderungen machten neue Formen der
Konfliktbearbeitung erforderlich. In Industrielandern wie der Schweiz stieg ab Ende der
1960er-Jahre die Zahl der Scheidungen deutlich an. Die langfristigen Folgen fur
Familien und nachfolgende Generationen fuhrten dazu, dass Fachpersonen aus
Justiz, Sozialarbeit und Psychologie nach alternativen, konstruktiveren Losungswegen
suchten. Ziel war es, tragfahige und nachhaltige Losungen zu férdern. Ein zentrales
Anliegen, das wesentlich zur Entwicklung und Etablierung der Mediation als neue
Form des Umgangs mit Konflikten beitrug (Schweizerischer Verein fur
Familienmediation, o.J.). Im Jahr 1992 entstanden in der Schweiz dann die ersten
Fachvereinigungen, die sich gezielt der Forderung und Professionalisierung der
Mediation widmeten (Proksch, 2018, S. 45).

Im Erwachsenenstrafrecht gibt es in der Schweiz bislang keine spezifische gesetzliche
Regelung zur Mediation. Im Zivilrecht hingegen ist die Mediation in der Schweiz durch
die Art. 213 bis 218 der Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008, SR 272,
rechtlich geregelt und damit als eine anerkannte Methode zur alternativen
Konfliktlidbsung etabliert (Obergericht des Kantons Zudrich, 2022, S. 3). Im
Jugendstrafrecht ist die Mediation als Verfahrenselement im Art. 17 der
Jugendstrafprozessordnung (JStPO) vom 20. Marz 2009, SR 312.1, verankert.
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Im Gegensatz zu Deutschland ist in der Schweiz die Ausbildung zur Mediatorin oder
zum Mediator nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sie erfolgt freiwillig Gber Fachverbande
und private Institute, die Qualitatsstandards und Zertifikate anbieten (Rogger &
Zwyssig, 2020, S. 17).

3.2.3 Mediatoren und Mediatorinnen

Das deutsche Mediationsgesetz (MediationsG) vom 21. Juli 2012 beschreibt einen
Mediator oder eine Mediatorin im Art. 1 als eine unabhangige und neutrale Person
ohne Entscheidungsbefugnis, welche die beteiligten Parteien durch den
Mediationsprozess begleitet. Abhangig vom jeweiligen Verfahren und dem
Gegenstand des Konflikts kann die Rolle des oder der Mediatoriin dabei

unterschiedlich ausgestaltet sein (Braches-Chyrek, 2019, S. 46)

Mediator:innen bendtigen nicht nur fundiertes theoretisches Wissen, sondern auch
umfangreiche praktische Erfahrung im Umgang mit Einzelpersonen, Gruppen,
Familien sowie mit rechtlichen Rahmenbedingungen und institutionellen Strukturen.
Die Zusatzqualifikation zur Mediation wird in der Regel aufbauend auf einem
abgeschlossenen Beruf und mehrjahriger Berufserfahrung erworben, etwa durch
Sozialarbeitende im Bereich des Tater-Opfer-Ausgleichs, durch Rechtsanwalte und
Rechtsanwaltinnen im Familienrecht oder durch Okonom:innen bei wirtschaftlichen
Konflikten (Belardi, 2019, S. 119).

3.2.4 Methoden der Mediation

Ein zentrales Element in der Mediation ist die kommunikative Gestaltung des
Prozesses. Gesprachstechniken leisten dabei einen wichtigen Beitrag, um den Dialog
zwischen den Beteiligten zu férdern und eine respektvolle Gesprachsatmosphéare zu
schaffen. Sie beeinflussen den Austausch konstruktiv, strukturieren ihn und tragen zur
Verbesserung des Gesprachsklimas bei, ohne diesen direkt zu steuern (Proksch,
2018, S. 22). Elementare Kommunikationsmethoden, die in der Mediation Anwendung
finden, wurden von bekannten Wissenschaftlern wie Carl Rogers, Schulz von Thun,
Thomas Gordon, Marshall Rosenberg und Steve de Shazer entwickelt. Dazu zahlen
unter anderem die klientenzentrierte Gesprachsfuhrung nach Rogers, das
Kommunikationsmodell der vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun sowie
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das aktive Zuhoren nach Gordon. Ebenfalls bedeutsam sind die Gewaltfreie
Kommunikation nach Rosenberg und die l6ésungs- und ressourcenfokussierte
Gesprachsfuhrung nach de Shazer (Marx, 2015, S. 39). Erganzt werden diese Ansatze
durch vielfaltige Kommunikations- und Fragetechniken, die den Mediationsprozess
strukturieren und vertiefen (Kdstler, 2024, S.43). Zu den Gesprachstechniken zahlen
unter anderem das aktive Zuhoéren, Paraphrasieren, Ich-Botschaften, Meta-Dialog und
der Perspektivenwechsel. Durch Fragen wird der Gesprachsverlauf gelenkt. Folgende
Fragetechniken sind in der Mediation hilfreich: Offene Fragen, Verstandnisfragen, W-
Fragen, zirkulare Fragen, Skalierungsfragen und konstruktive Fragen (Marx, 2015,
S.62-63). In der Mediation kommen auch Setting-Techniken zum Einsatz. Sie nutzen
die gezielte Anordnung von Personen und Gegenstanden im Raum, um die
Gesprachsdynamik zu beeinflussen. Je nach Gestaltung kann dies deeskalierend
wirken oder im Gegenteil Spannungen verstarken (Proksch, 2018, S. 27). Eine
grundlegende Voraussetzung dafur ist ein geschutzter Rahmen, in dem sich alle
Beteiligten sicher und wertgeschatzt fihlen. Dazu gehdren ein ruhiger, ungestorter
Raum sowie ausreichend Zeit, um die Themen respektvoll und konzentriert bearbeiten
zu kénnen (Kdostler, 2024, S. 27). Bereits die Anordnung der Stiihle im Raum spielt
eine wichtige Rolle. Auch die Position und Prasenz des Tisches werden vom Mediator

bewusst gestaltet und in die Raumplanung einbezogen (Proksch, 2018, S. 27).

Aufgrund der dargestellten Kommunikations- und Setting-Techniken wird deutlich,
dass Mediation und Soziale Arbeit viele Uberschneidungen aufweisen. Beide setzen
auf ressourcenorientierte Methoden, fordern Eigenverantwortung und schaffen
geschitzte Raume fir die Konfliktldsung. Diese Gemeinsamkeiten zeigen, dass
Mediation ein wichtiger Bestandteil des sozialarbeiterischen Methodenrepertoires ist

und dessen Zielsetzungen wirkungsvoll unterstutzt.
3.2.5 Die Rolle der Sozialen Arbeit

Die Soziale Arbeit versteht sich als erziehungs- und sozialwissenschaftlich fundierte
Profession und Disziplin, die auf die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit abzielt
(Thiersch, 2020, S.97). Aus diesem Anspruch ergibt sich der Auftrag, eine vermittelnde
Rolle zwischen Individuen bzw. sozialen Gruppen und der Gesellschaft einzunehmen,

um soziale Integration zu fordern und gerechtere gesellschaftliche Verhaltnisse
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herzustellen. In diesem Zusammenhang wird Soziale Arbeit sowohl als Form
gesellschaftlicher Konfliktbearbeitung als auch als individuelle Unterstitzung in
Konfliktsituationen beschrieben (Iser & Wandrey, 2018, S. 974).

Mediation verfolgt ahnliche Zielsetzungen wie die Soziale Arbeit und lasst sich gut in
deren Methodenrepertoire einordnen (Marx, 2016, S.143). Dabei steht besonders der
ressourcenorientierte Ansatz im Vordergrund. Zum einen wird an den vorhandenen
Fahigkeiten und Starken der beteiligten Personen angesetzt, ihre Kommunikations-
und Kooperationsfahigkeiten werden gestarkt, ebenso wie ihre Eigenverantwortung
und Selbstbestimmung (Neuffer, 2013, S.26). Zum anderen tragt Mediation dazu bei,
materielle Ressourcen zu schonen, sowohl auf Seiten der Betroffenen als auch bei
Institutionen. In der Praxis kommen dabei Methoden zum Einsatz, die auch in der
Sozialen Arbeit eine zentrale Rolle spielen, wie zum Beispiel die klientenzentrierte

Gesprachsfiuhrung oder das aktive Zuhdren (Marx, 2016, S. 143).

Es ist anzunehmen, dass das Studium der Sozialen Arbeit auch kuinftig eine solide
Grundlage flr eine spatere Tatigkeit als Mediator:in bietet. Insbesondere durch die
interdisziplinare Ausrichtung und die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit
interpersonellen Beziehungs- und Ressourcenkonflikten. Im Studium der Sozialen
Arbeit werden rechtliche, psychologische und methodische Kompetenzen vermittelt.
Erganzt wird dieses Fachwissen durch ein vertieftes Verstandnis fir die Bedeutung
von Netzwerken und interdisziplinarer Zusammenarbeit. Diese Kenntnisse bilden eine
fundierte Basis, auf der eine Weiterbildung zur Mediatorin bzw. zum Mediator sowohl
inhaltlich als auch methodisch aufbauen kann (Fuchsle-Voigt, 2014, S. 342).

4 Evaluation von Studien der RJ

Das folgende Kapitel versteht sich als Annaherung an die Thematik. Es fokussiert
exemplarisch auf ausgewahlte Studien und Erkenntnisse zur Wirksamkeit restaurativer
Methoden, die von der Autorenschaft als besonders relevant und aussagekraftig
bewertet wurden. Ziel ist es, erste Einsichten zu gewinnen, ohne dabei den Anspruch

auf eine umfassende und abschliessende Analyse zu erheben.
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Die ersten drei Studien dieses Kapitels konzentrieren sich vor allem darauf, inwieweit
sich die Ruckfallwahrscheinlichkeit der Tater verringert (Horrer, 2014, S. 191). In der
gesellschaftlichen Wahrnehmung gilt die Ruckfallquote bzw. die Legalbewahrung als
zentrales Kriterium zur Bewertung der Wirksamkeit (Umbreit & Armour, 2010, S. 23).
Allerdings gibt es nach Aussage der meisten analysierenden Personen keine
gesicherten empirischen Erkenntnisse, da die Bildung von Vergleichsgruppen nahezu
unmoglich ist. Es wird unter anderem aus psychologischer Perspektive der
tatausibenden Person angenommen, dass Tater, die freiwillig an einem Programm
teilnehmen, von vornherein ein geringeres Ruckfallrisiko aufweisen. Dies deutet auf
eine sogenannte Autoselektion hin, die die Aussagekraft der Studienergebnisse
einschrankt. Zusatzlich beeinflussen weitere Verzerrungsfaktoren wie kurze
Uberprifungszeitrdume und kleine Vergleichsgruppen die Forschungsergebnisse.
Angesichts dieser Einschrankungen sollten gemass Horrer (2014) Ruckfallstudien in
diesem Bereich mit Vorsicht betrachtet werden, da der Ruckfall als Messkriterium eher
ungeeignet erscheint (S. 191-192). Zudem sollte laut Jonas van Dijk et al (2020)
beachtet werden, dass die Ruckfallverminderung nicht das obersten Ziel restaurativer
Verfahren ist. Vielmehr steht das Finden, der einvernehmlichsten Lésung des durch
die Straftat entstandenen Konflikts im Vordergrund, um den unterschiedlichen
Bedlrfnissen der Beteiligten gerecht zu werden und die Ubernahme von
Verantwortung durch den Tater zu fordern (S. 48). Dennoch kdnnen solche Studien,
wenn auch mit einer kritischen Perspektive, als Orientierungshilfe herangezogen
werden (Horrer, 2014, S. 192). In den beiden zuletzt genannten Studien liegt der
Schwerpunkt auf der Wirksamkeit des RJ-Ansatzes sowie darauf, wie dieser in der

Praxis von den Opfern und Tatern wahrgenommen und erlebt wird.

4.1 Niederlande: Tater-Opfer-Ausgleich und

Ruckfallreduzierung

In der vorliegenden Studie wurde versucht, Selbstselektion zu vermeiden, indem
prazisere Unterscheidungsmerkmale eingefuhrt und die Daten aus der TOA-Studie
von Claessen, Zeles, Zebel und Nelen aus dem Jahr 2015 einer sekundaren
Tiefenanalyse unterzogen wurden. Hierbei wurden vier verschiedene Tatergruppen

untersucht: Erstens die Gruppe, die an direkten oder indirekten Formen der Tater-
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Opfer-Ausgleichs-Mediation (TOA) teilgenommen hat (Mediationsgruppe). Zweitens
die Gruppe, die an einer Semimediation teilgenommen hat, bei der eine Mediation
zwischen Beschuldigtem und Staatsanwaltschaft stattfand, jedoch ohne das Opfer
(Semimediationsgruppe). Drittens die Gruppe, die sich einer Mediation verweigerte,
sodass ihr Fall ausschliesslich von der Strafjustiz bearbeitet wurde (Gerichtsgruppe).
Und viertens die Gruppe, die grundsatzlich zu einer Mediation bereit war, deren Fall
jedoch aufgrund der Ablehnung des Opfers nicht zur Mediation gefuhrt hat und daher
vor Gericht verhandelt wurde (Kontrollgruppe). Wenn die Rickfallquote in der (Semi-
)Mediationsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe sinken wurde, wirde dies fur einen
positiven Effekt des Mediationsverfahrens sprechen. Dies ware der Fall, weil alle
Mitglieder der drei Gruppen grundsatzlich bereit waren, an einer Mediation
teilzunehmen und daher ahnliche Ausgangsbedingungen mitbrachten. Ein solcher
Unterschied konnte auf die unterschiedlichen Verfahren zurickzufihren sein und
wurde die Ergebnisse fruherer Studien stitzen, die eine Senkung der Ruckfallquote
nach einer Mediation belegen. Hingegen wirde eine ahnliche Rickfallquote bei den
Mediationsgruppen und der Kontrollgruppe, jedoch eine hohere Quote in der

Gerichtsgruppe, auf Selbstselektion hindeuten (Jonas-van Dijk et al., 2020).

Die Studie untersucht ein TOA-Programm in der niederlandischen Region Limburg
(Jonas-van Dijk et al., 2019/eigene Ubersetzung). In der Studie wurden 1275 Falle
analysiert. Die Ruckfallquote bezieht sich auf den Zeitraum zwischen der Erfassung
des Falls in der Justizdatenbank und Juli 2014, wodurch sich eine mogliche
Ruckfallzeitspanne von 3,5 bis 13,5 Jahren ergibt. In allen analysierten Fallen wurde
ein Mediationsverfahren eingeleitet, das in 924 Fallen erfolgreich abgeschlossen
werden konnte. Von diesen erfolgreichen Mediationsverfahren fanden 336 als direkte
Begegnungen statt, 297 als indirekte Mediationen und 291 als Semimediationen.
Letztere unterscheiden sich grundlegend von den anderen Mediationstypen, da bei
einer Semimediation lediglich ein Gesprach zwischen den Beschuldigten und der
Staatsanwaltschaft erfolgt. Eine direkte Kommunikation zwischen Geschadigten und
Beschuldigten sowie eine Schadenswiedergutmachung oder
Beziehungstransformation, zentrale Elemente einer klassischen Mediation, bleiben
dabei aus (Jonas-van Dijk et al., 2020).
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In 145 Fallen zeigten sich die Beschuldigten mediationsbereit, wahrend die
Geschadigten eine Teilnahme ablehnten. Diese Falle bilden die Kontrollgruppe. Die
sogenannte Gerichtsgruppe setzt sich aus 206 Fallen zusammen, in denen die

Beschuldigten nicht zur Mediation bereit waren.

Eine Untersuchung der vier Gruppen auf vorbestehende Unterschiede ergab keine
signifikanten Differenzen hinsichtlich Geschlecht, Alter, Herkunftsland oder vorheriger
Kontakte mit der Strafjustiz. Allerdings zeigten sich deutliche Unterschiede in Bezug
auf die Art der begangenen Straftaten. Ein nachtraglicher Vergleich wies darauf hin,
dass in der Mediationsgruppe im Verhaltnis zu den anderen Gruppen eine hohere

Anzahl an Gewaltstraftaten vorlag (Jonas-van Dijk et al., 2019/eigene Ubersetzung).

Eine logistische Regressionsanalyse wurde durchgefuhrt, um erhebliche Unterschiede
in der Ruckfallhaufigkeit zwischen den vier Tatergruppen zu ermitteln. Die Analyse
zeigte, dass das Ruckfallrisiko in der Gerichtsgruppe deutlich héher war als in den
beiden Mediationsgruppen, jedoch keine wesentlichen Unterschiede zur
Kontrollgruppe bestanden. Weitere deutliche Differenzen zwischen den Gruppen
konnten nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass Beschuldigte, die
eine Mediation ablehnen, tendenziell eine hohere RuUckfallwahrscheinlichkeit
aufweisen als jene, die an einer (Semi-)Mediation teilnehmen. Allerdings zeigt sich kein
wesentlicher Unterschied zur Gruppe der Beschuldigten, die eine Mediation zwar
befurworteten, bei denen das Verfahren jedoch nicht durchgefuhrt wurde. Zudem
lassen sich zwischen den Tatern der Kontrollgruppe und denen der Mediationsgruppen
keine erheblichen Unterschiede feststellen. Dies deutet darauf hin, dass Personen, die
eine Mediation anstreben, aber nicht daran teilnehmen konnen, in ihrer
Ruckfallwahrscheinlichkeit eine Zwischenposition zwischen der Gerichtsgruppe und

den Mediationsgruppen einnehmen (Jonas-van Dijk et al., 2020).

Da der Zeitraum bis zu einem mdglichen Ruckfall zwischen 3,5 und 13,5 Jahren
variierte, ist es denkbar, dass die beobachteten Unterschiede in den Ruickfallquoten
teilweise auf diese unterschiedlichen Beobachtungszeitraume zurtckzufuhren sind.
Um diesen Einfluss auszuschliessen, fihrten die analysierenden Personen eine Cox-
durch, die =zeitliche Unterschiede statistisch berucksichtigt. Auch nach dieser

Bereinigung zeigte sich, dass die Gerichtsgruppe signifikant hohere Ruckfallraten
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aufwies. Interessanterweise lag die Ruckfallquote bei jenen Tatern, deren Wunsch
nach Mediation nicht erflllt wurde, zwischen derjenigen der erfolgreichen
Mediationsgruppen und der Gerichtsgruppe (Jonas-van Dijk et al., 2019/eigene
Ubersetzung). In einer ergdnzenden Cox-Verweildaueranalyse wurden die
demografischen Variablen (Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt des Falls, Herkunftsland)
sowie taterspezifische Merkmale (Alter beim ersten Kontakt mit der Justiz,
Vorstrafenregister, Art der Straftat) berucksichtigt. Das daraus resultierende Muster
zeigte erneut, dass die Gerichtsgruppe das hoéchste Rickfallrisiko aufwies. Wie bereits
in den vorhergehenden Analysen lag die Kontrollgruppe im mittleren Bereich, wahrend

die beiden Mediationsgruppen ein vergleichbar niedriges Ruckfallrisiko zeigten.

Die vorliegende Studie deutet darauf hin, dass die Teilnahme an einem TOA oder
einem anderen Verfahren der RJ mit einer geringeren Ruckfallwahrscheinlichkeit
einhergeht. Jedoch bleibt weiterhin unklar, ob dieser Effekt unmittelbar auf die
Mediation selbst oder auf eine Verzerrung durch die Selbstselektion der
Teilnehmenden zurlckzufuhren ist. Die Befunde lassen sich am ehesten als
Zwischenszenario interpretieren, in dem beide Faktoren eine Rolle spielen.
Entsprechend vorsichtig ist davon auszugehen, dass die positiven Effekte des TOA auf
die Ruckfallquote sowohl auf die grundsatzliche Bereitschaft der Tater zu einem
restaurativen Prozess als auch auf die Teilnahme am Verfahren und die daraus
resultierenden Vereinbarungen mit den Geschadigten zurickzufluhren sind (Jonas-van
Dijk et al., 2020).

Offen bleibt, welche spezifischen Elemente des TOA tatsachlich zur beobachteten
Wirkung beitragen. An dieser Stelle stdsst die Studie an ihre methodischen Grenzen.
Der gewahlte Aufbau ermoglichte keine vertiefte Analyse der Qualitat oder des Inhalts
der Gesprache und Mediationsergebnisse, ebenso wenig wie der Frage, inwieweit sich
Teilnehmende im Nachgang an die getroffenen Vereinbarungen hielten. Eine weitere
Limitation liegt in der Annahme, dass die Mediations- und Kontrollgruppen ein
vergleichbares Profil aufweisen, da in beiden Fallen eine grundsatzliche Bereitschaft
zur Mediation bestand. Die Motivation der Tater vor der Teilnahme konnte jedoch nicht

erfasst werden, sodass mogliche Unterschiede nicht ausgeschlossen werden konnen.
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Trotz dieser Einschrankungen liefert die Studie einen bedeutenden Hinweis: Die
geringere Ruckfallquote nach einem TOA scheint nicht ausschliesslich auf eine
Selbstselektion der Teilnehmenden zurlckzufiuhren zu sein. Die Bereitschaft zur
Teilnahme allein reicht als Erklarung nicht aus. Es ist daher anzunehmen, dass
bestimmte Aspekte der TOA-Begegnungen, sowie deren Ergebnisse, einen
tatsachlichen Einfluss auf das Verhalten der Tater austiben (Jonas-van Dijk et al.,

2019/eigene Ubersetzung).
4.2 USA: Wirksamkeit eines Interventionsprogrammes der RJ

Die vorliegende Studie untersuchte die Wirksamkeit eines Interventionsprogrammes
der restaurativen Justiz (RJI) in den Vereinigten Staaten, das regelmassig im Rahmen
eines landesweiten Bewahrungssystems durchgefuhrt wird. Eines der Ziele der Studie
war es, zu Uberprifen, ob Straftater auf Bewahrung, die an einem kurzen RJI
teilnahmen, im Vergleich zu denen, die nicht am Programm teilnahmen, seltener
ruckfallig wurden. Das zweite Ziel bestand darin, zu prufen, ob unter den ruckfalligen
Teilnehmenden diejenigen in der RJI-Gruppe weniger Straftaten begingen als die, die

nicht am Programm teilnahmen.

Zur Uberpriifung der genannten Hypothesen wurde in der vorliegenden Studie ein
simultanes multimethodisches Design mit deduktiver Theorie angewendet, das sowohl
eine quantitative als auch eine qualitative Komponente umfasst. Der quantitative Teil
der Studie hatte zum Ziel, die Wirksamkeit des RJI zu testen, wahrend der qualitative
Teil die Erfahrungen der Teilnehmenden beschreiben und herausarbeiten sollte,

welche Aspekte des RJI sie als besonders wertvoll erlebten.

Die Studie wurde zwischen 2006 und 2010 mit Personen durchgefuhrt, die in einem
US-amerikanischen Bundesstaat auf Bewahrung waren. Die erste Gruppe bestand
aus Straftater, die zusatzlich zu ihren Bewahrungsauflagen an der RJI teilnahmen. Die
zweite Gruppe setzte sich aus Tatern zusammen, die das standardmassige

Bewahrungsverfahren durchlaufen und nie am RJI teilgenommen hatten.

Die Ergebnisse zeigen, dass das RJI die Ruckfallquote um 66% senkte. Die Daten
zeigen, dass bis zum zweiten Jahr etwa 30 % derjenigen im RJI rlckfallig wurden,
verglichen mit etwa 65 % der Gruppe ohne RJI. Bis zum sechsten Jahr wurden
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ungefahr 70 % derjenigen Tater ohne RJI ruckfallig, wahrend die Ruckfallquote nach
RJI nur 35 % betrug. Dieser Effekt blieb auch nach Berucksichtigung ruckfallrelevanter
Einflussfaktoren wie Geschlecht, Alter oder Art der Straftat bestehen.
Gruppenvergleiche zeigten auch, dass bei rickfalligen Teilnehmenden, die das RJI
absolviert hatten, eine signifikant geringere Anzahl von Folgedelikten (Vergehen und
Verbrechen innerhalb und ausserhalb des Staates) angeklagt wurde als bei den

ruckfalligen Tatern aus der anderen Gruppe.

In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer RJI-Studien (Bergseth & Bouffard,
2013; Forgays & DeMilio, 2005; Koss, 2014; Rodriguez, 2005, 2007) waren die
Ruckfallquoten in der RJI-Gruppe niedriger als bei der anderen Gruppe. Die
vorliegende Studie erweitert den aktuellen Wissensstand zur langfristigen
Nachhaltigkeit des RJI-Effekts, indem sie zeigt, dass bei der zweijahrigen
Nachuntersuchung wesentliche Unterschiede in der Rickfallquote festgestellt wurden,
die Uber einen Zeitraum von sechs Jahren anhielten. Die Daten zeigten auch neuartige
schadensmindernde Effekte des RJI bei Wiederholungstatern (Kennedy et al.,

2018/eigene Ubersetzung).

4.3 Deutschland: Wirksamkeit von TOA-Verfahren

Doélling (2010) untersuchte fur die Jahre 1990 bis 1991 in NUrnberg sowie 1992 bis
1994 in Aschaffenburg die Legalbewahrung von erwachsenen Tatern. Die Studie
bericksichtigte in NUrnberg insgesamt 189 Falle. In Aschaffenburg waren es 109 Falle.
In der Untersuchung wurden als Vergleichsgruppe Verfahren aus Nurnberg und
Aschaffenburg aus dem Jahr 1992 herangezogen. Unter Berucksichtigung
verschiedener Kriterien wie zum Beispiel einem Alter von Uber 20 Jahren des Taters,
wurde die Akten mit demselben Aktenerhebungsbogen ausgewertet, wie die Falle mit
TOA-Verfahren. In die weiterfihrende Analyse wurden nur jene Verfahren einbezogen,
bei denen die betreffenden Delikte sowohl in der TOA-Gruppe als auch in der
Vergleichsgruppe vertreten waren. Weitere Vergleiche wurden zur Kontrolle der
Ergebnisse herbeigezogen. Die erfolgreichen TOA-Falle wurden der Vergleichsgruppe
gegenubergestellt. Ein TOA galt in diesem Zusammenhang als erfolgreich, wenn eine
Ausgleichsvereinbarung getroffen und in der Folge vollstandig umgesetzt wurde (S.

350-351). Die Legalbewahrung fiel in der TOA-Gruppe gunstiger aus als in der
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Vergleichsstichprobe. 83,1 % der Tater der TOA-Gruppe und nur 56.9 % Tater der
Vergleichsstichprobe blieben ohne Folgeeintragungen im Strafregister. Selbst unter
Kontrolle zusatzlicher Einflussfaktoren wiesen die Falle der TOA-Gruppe tendenziell
eine bessere Legalbewahrung auf als jene der Vergleichsstichprobe. Beim Vergleich
erfolgreicher und erfolgloser TOA-Falle zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Erfolg des Tater-Opfer-Ausgleichs und der Rickfallhaufigkeit. Der
positive Zusammenhang zwischen dem TOA und der Legalbewahrung kann somit
nicht abschliessend bestatigt werden. Die vorliegenden Daten lassen jedoch keine
Hinweise darauf erkennen, dass der TOA die praventive Wirkung des Strafrechts
beeintrachtigt (Ddlling, 2010, S. 358).

Insgesamt weisen die genannten Studien auf einen positiven Einfluss restaurativer
Justiz auf die Legalbewahrung hin. Bedauerlicherweise mangelt es in Deutschland
bislang an weiterfihrenden Untersuchungen, die diese Befunde auf eine breite und
vor allem aktuelle empirische Grundlage stellen kdnnten (Hartmann et al., 2024, S.
643). Eine Wiederaufnahme und Intensivierung der Wirkungsforschung zur
Legalbewahrung erscheint daher als sinnvoll und notwendig, um belastbare Aussagen
Uber langfristige Effekte des TOA treffen zu kdnnen (Hartmann et al., 2024, S. 653).

4.4 England: Potenziale, Annahmen und Realitaten einer

opferorientierten Justiz

In einer empirischen Untersuchung analysierte Theo Gavrielides (2018/eigene
Ubersetzung) in einer Londoner Fallstudie das Spannungsverhéltnis zwischen dem
Anspruch von RJ und der tatsachlichen Praxis sowie Wahrnehmung der Betroffenen.
Die Datenerhebung erfolgte sowohl im Vorfeld der Studie im Rahmen einer
umfassenden Literatur- und Datenrecherche als auch zwischen September und
Dezember 2016. Ziel der Studie war er, das Potenzial und die Realitat von RJ aus
Sicht von Opfern und Tater zu erfassen und dabei zentrale Annahmen des RJ-
Ansatzes kritisch zu hinterfragen. Die Feldforschung umfasste separate Umfragen flr
Opfer und Tater mittels Online- und Papierfragebdgen, erganzend durch persdnliche
sowie telefonische Interviews. Insgesamt gingen 110 auswertbare Rickmeldung ein,
davon 66 von Opfer und 44 von Tatern. Dartiber hinaus wurde ein sogenanntes User

Scrutiny Panel in die Untersuchung einbezogen. Dabei handelt es sich um ein
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Gremium, das sich aus Personen zusammensetzt, die Uber eigene Erfahrungen mit
restaurativen Verfahren verfugen. Dazu zahlen sowohl Opfer und Tater als auch

Angehorige sowie in den Prozess involvierte Fachkréafte.

Ein zentrales Ergebnis der Studie von Gavrielides (2018) ist, dass der uberwiegenden
Mehrheit der befragten Opfer (85 %) sowie der Tater (88 %) nie eine Massnahme der
RJ angeboten wurde. Obwohl ein deutliches Interesse daran bestand: 68 % der Opfer
und 66 % der Tater hatten sich gewulnscht, an einem solchen Verfahren teilzunehmen.
Von denjenigen, die tatsachlich an RJ teilgenommen hatten, berichteten die Opfer
Uberwiegend von Mediationen (50 %), Familiengruppenkonferenzen (25 %) oder
telefonischen Kontakten mit dem Tater (25 %). 60 % dieser Gruppe wirden eine solche
Massnahme weiterempfehlen. Auch bei den taterdominierten Briefkontakten (50 %) als
Form der Teilnahme, gefolgt von Mediationen (25 %) und Treffen mit Stellvertreter-
Opfern (25 %). Insgesamt bevorzugten 74 % aller Befragten den direkten Tater-Opfer-
Ausgleich, wahrend sich die Ubrigen Rickmeldungen auf alternative
Kommunikationsformen  wie  Briefe, Telefonate, Videokonferenzen oder

Familienkonferenzen verteilten.

Im Hinblick auf das Gerechtigkeitsverstandnis zeigten sich bei beiden Gruppen
ahnliche Grundbedurfnisse. Fur die Opfer stand insbesondere das Bedurfnis im
Vordergrund, die eigene Sichtweise darzulegen und die Auswirkungen der Tat zu
schildern (51 %), gefolgt vom Wunsch nach einer Wiedergutmachung durch den Tater
(17 %) sowie der Moglichkeit, Fragen an diesen zu richten (11 %). Tater hingegen
betonten vorrangig das Bedurfnis, ihr Verhalten erklaren zu kénnen (44 %), einen
Abschluss mit dem Geschehen zu finden (25 %) sowie den Opfern Raum fur deren
Perspektive zu geben (11 %). Diese Ergebnisse weisen auf ein gemeinsames Anliegen
beider Gruppen hin: den Wunsch nach Verstandigung, Anerkennung des Erlebten und

aktiver Beteiligung am Gerechtigkeitsprozess.

Die Studie hebt damit das zentrale Bedurfnis nach Empowerment und Gehor hervor.
Sowohl Opfer als auch Tater streben danach, ihre individuellen Erfahrungen sichtbar
zu machen und aktiv zur Bearbeitung der Tat beitragen zu konnen. Dies unterstreicht
die Bedeutung partizipativer, individualisierter und menschenzentrierter Ansatze im

Rahmen von RJ, insbesondere fur die Soziale Arbeit. Gleichzeitig verdeutlicht der
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geringe tatsachliche Zugang zu RJ-Massnahmen bestehende strukturelle Defizite im
Justizsystem, die durch eine bedarfsgerechte Ausweitung entsprechender Angebote

adressiert werden mussen.

4.5 USA und Australien: Metaanalyse Uber restaurative
Praktiken

In einer aktuellen systematischen Metaanalyse untersuchten Islam et al. (2023/eigene
Ubersetzung) die Wirksamkeit RJ im Vergleich zum traditionellen Strafjustizsystem in
Australien und den Vereinigten Staaten. Die Studie hatte das Ziel, evidenzbasierte
Erkenntnisse zu den beiden zentralen Wirkungsdimensionen, Ruckfallverhalten und
Zufriedenheit der Beteiligten zu gewinnen. Daflir wurden insgesamt 12 Studien
eingeschlossen, die zwischen den frGhen 2000er Jahren und 2022 veroffentlich
wurden. Acht dieser Studien befasste sich mit Ruckfallquote, wahrend vier die
Zufriedenheit der Beteiligten untersuchten, wobei eine dieser Zufriedenheitsstudie
lediglich deskriptiv ausgewertet wurde. Fur die Analyse der Ruckfallraten wurden
Daten von insgesamt 98’969 Personen ausgewertet, darunter 2’744 Teilnehmende an
einem RJ-Verfahren sowie 96’225 Personen, die der Kontrollgruppe zugeordnet
waren. Die Auswertung zur Zufriedenheit stitzte sich auf 963 Personen, davon 490
aus der RJ-Gruppe und 473 aus der Kontrollgruppe. Als Kontrollpersonen gelten in der

Studie jene, die ein klassisches Gerichtsverfahren durchlaufen haben.

Die RJ-Teilnehmenden wiesen eine im Durchschnitt um 22% geringere
Ruckfallwahrscheinlichkeit auf als Teilnehmende des traditionellen Gerichtssystems.
Besonders effektiv war RJ bei jugendlichen Straftatern, wahrend bei Erwachsenen ein
ahnlicher, aber leicht geringerer Effekt festgestellt wurde. Bei Gewaltstraftaten zeigte
RJ die grosste Wirkung mit 32 % geringeren Ruckfallquoten, wahrend bei
Eigentumsdelikten kein signifikanter Unterschied festgestellt wurde. Auch bei anderen
Delikten wie Verkehrsvergehen oder Diebstahl war RJ deutlich wirksamer als das
Gerichtssystem (34 % geringere Ruckfallquote). Zudem bendtigten RJ-Teilnehmende
im Durchschnitt 220 Tage langer bis zur ersten Ruckfalligkeit als

Vergleichsteilnehmende.

48



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Die Metaanalyse zeigt, dass RJ-Verfahren insgesamt zu einer hoheren Zufriedenheit
bei den Beteiligten flihren als klassische Gerichtsprozesse. In drei quantitativen
Studien, die in die Analyse einbezogen wurden, ausserten sich sowohl Opfer als auch
Tater signifikant zufriedener mit dem Ablauf, der Kommunikation und dem Ergebnis
des RJ-Verfahrens. Die zusammengefassten Ergebnisse zeigen eine um 14 % hohere
Wahrscheinlichkeit, mit dem Verfahren zufrieden zu sein, verglichen mit

konventionellen Gerichtsverfahren.

Besonders hervorzuheben ist, dass in einzelnen Erhebungen tber 90 % der befragten
RJ-Teilnehmenden angaben, mit dem Prozess zufrieden oder sehr zufrieden gewesen
zu sein. Dabei wurden vor allem die Moglichkeit zum Dialog, das Ernstgenommen
werden, die Mitsprache im Ablauf und die emotionale Aufarbeitung als zentrale positive

Aspekte benannt.

Allerdings weist die Metaanalyse auch auf abweichende Befinde hin. So berichtet die
Studie von Morris und Maxwell, welche in die Metaanalyse von Islam et al. einbezogen
wurde, von einer Reihe von Fallen, in denen Opfer mit ihrer RJ-Erfahrung unzufrieden
waren. Die Grunde hierfur waren vielfaltig. Teilweise wurden die Reaktionen der Tater,
als unaufrichtig oder oberflachlich empfunden, was das Vertrauen in die Echtheit der
Begegnung untergrub. In anderen Fallen fuhlten sich die Opfer emotional Uberfordert
oder nicht ausreichend geschuitzt, insbesondere dann, wenn sie nicht gut auf das
Treffen vorbereitet worden waren. Zusatzlich spielten ungleiche Machtverhaltnisse
zwischen den Beteiligten sowie eine unzureichende Moderation der Sitzungen eine
Rolle fur die negative Wahrnehmung. Einige Betroffene ausserten zudem, dass sie
eine mangelnde Verantwortungsubernahme seitens der Tater wahrnahmen, was ihr

personliches Gerechtigkeitsempfinden erheblich beeintrachtigte.

Diese kritischen Rickmeldungen unterstreichen die Bedeutung einer professionellen
Vorbereitung und Begleitung von RJ-Prozessen. Die Zufriedenheit der Opfer hangt
massgeblich davon ab, ob ihre emotionalen und sicherheitsbezogenen Bedurfnisse
vor, wahrend und nach der Konferenz angemessen berucksichtigt werden. Die
Metaanalyse deutet daher darauf hin, dass nicht die Methode selbst, sondern deren
Umsetzung und die Qualitdt der Moderation entscheidend flr das Erleben der

Betroffenen sind.
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4.6 Schlussfolgerungen

Die ausgewerteten Studien zeigen, dass restaurative Verfahren das Ruckfallrisiko
senken konnen. Besonders wirksam sind diese Verfahren bei Tatern mit einem
niedrigen bis mittleren Risikoprofil, die bereit sind, Verantwortung zu tbernehmen und
Wiedergutmachung zu leisten. Die niederlandische Studie differenziert dabei zwischen
verschiedenen Tatergruppen und zeigt, dass nicht nur die Teilnahme an der Mediation,
sondern bereits die Bereitschaft dazu mit einer geringeren Ruckfallquote einhergeht.
Dieser Effekt ist nicht allein durch Selbstselektion erklarbar. In den USA konnte gezeigt
werden, dass selbst kurze RJ-Interventionen langfristig positive Effekte auf die
Legalbewahrung haben. Auch in Deutschland wurde eine bessere Legalbewahrung

von TOA-Teilnehmenden festgestellt.

Des Weiteren verdeutlicht die Analyse der Studien, dass RJ in unterschiedlichen
Kontexten positive Effekte auf Opfer wie auch Tater erzielen kann. Es wird deutlich,
dass beide Parteien ein starkes Bedurfnis nach Anerkennung und aktiver Beteiligung
am Prozess aufzeigen. Wahrend Opfer vor allem wert darauflegen, ihre Perspektiven
darzulegen, sich ernst genommen zu fuhlen und Fragen stellen zu kdnnen, betonen
Tater den Wunsch, ihr Verhalten erklaren und einen Abschluss mit dem Geschehen zu
finden. Diese Ergebnisse unterstreichen die Relevanz des RJ-Ansatzes, der
Empowerment sowie Gehor fur beide Parteien fordert. Neben den positiven Wirkungen
macht die Analyse jedoch auch Grenzen und Herausforderungen deutlich.
Unzureichende Vorbereitungen fuhrte in einigen Fallen zu negativen Erfahrungen mit
dem RJ-Ansatz.

Als Autorenschaft haben wir beobachtet, dass viele Studien haufig nur begrenzt
Langzeitdaten enthalten und oft auf spezifische Deliktsarten fokussieren. Ein blinder
Fleck besteht somit in der umfassenden Untersuchung der Wirkung restaurativer
Verfahren bei schweren Gewaltstraftaten oder bei Tatergruppen mit multiplen
Problemlagen. Zudem ist die Dunkelziffer bei rickfallgefahrdeten Tatern schwer zu

erfassen, was die Aussagekraft der Ruckfallquoten einschrankt.

Es ist wichtig zu betonen, dass ein direkter Vergleich Uber verschiedene Lander

hinweg aufgrund der unterschiedlichen Justizsysteme, gesetzlicher

50



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Rahmenbedingungen und Methodiken in der Datenerhebung nur eingeschrankt
moglich ist. Insgesamt zeigt sich, dass RJ eine vielversprechende Erganzung zu
traditionellen Strafverfahren darstellt, deren Wirksamkeit jedoch weiterhin differenziert
und kritisch unter Berucksichtigung der jeweiligen Zielgruppe und des rechtlichen
Kontextes untersucht werden muss. Zudem haben RJ-Verfahren das Potenzial, die
Bedurfnisse beider Parteien besser zu berlcksichtigen als traditionelle Verfahren, sind

jedoch stark von einer professionellen Durchfihrung abhangig.

5 RJ in der Schweiz (Analyse Ist-Zustand)

In diesem Kapitel analysiert die Autorenschaft den Ist-Zustand der RJ in der Schweiz.
Hierbei wurden Kennzahlen der Vollzugslandschaft Schweiz, Gesetzestexte und die

Entwicklung der RJ in der Schweiz zusammengetragen.
5.1 Vollzugslandschaft Schweiz

In der Schweiz gibt es gemass dem Bundesamt fur Statistik (0.J.) 90
Justizvollzugseinrichtungen, welche kumuliert Uber 7'404 Haftplatze verfigen. Am
20.03.2025 waren 6’994 erwachsene Personen inhaftiert. 62% der inhaftierten
Personen befanden sich im Straf- oder Massnahmenvollzug. In Untersuchungs- oder
Sicherheitshaft waren 32% der Personen. Weitere 6% sassen aus anderen Grinden
in Haft (Bundesamt fur Statistik, 2025). Die Belegungsrate belauft sich am Stichtag auf
94,5 Prozent. Gemass Baier (2023), welcher sich auf die Zahlen aus dem Jahr 2021
bezieht, gelten Schweizer Anstalten als unterbelegt (S. 124). Die Belegungsrate im
Jahr 2021 lag bei 85 %.

Die grosste Justizvollzugsanstalt der Schweiz mit 398 Haftplatzen ist die JVA
Pdschwies in Regensdorf im Kanton Zirich. Die kleinste Anstalt mit gerade einmal drei
Haftplatzen liegt im Kanton Jura. Im Durchschnitt stehen in einer Schweizer Anstalt 80
Haftplatze zur Verfligung. Die Justizvollzugsanstalten in der Schweiz sind im Vergleich
zu den Nachbarstaaten klein (Baier, 2023, S. 124). In der Schweiz stehen 82 Haftplatze
pro 100'000 Einwohnenden zur Verfugung. Die Schweiz kommt auf 77 inhaftierte

Personen pro 100'000 Einwohnende (Bundesamt fur Statistik, 0.J.). Gemass Baier
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(2023) fallt die Inhaftierungsrate in der franzosischsprachigen Schweiz hoher aus als

jene in der deutschsprachigen Schweiz (S. 125).
5.2 Gesetzgebung

In der Schweiz finden sich in verschiedenen Gesetzen Ansatze der RJ. Nachfolgend
geht die Autorenschaft auf drei Gesetzesartikel naher ein. Der Anwendungsbereich
des Art. 53 StGB und Art. 316 StPO sind im Strafverfahren angesiedelt. Der

Vollzugsplan nach Art. 75 Abs. 3 wird erst nach einer Verurteilung angewandt.

5.2.1 Wiedergutmachung nach Art. 53 StGB

Der Art. 53 des Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) vom 21. Dezember 1937,
SRL 311.0, trat 2007 in Kraft. Der Artikel besagt:

Hat der Tater den Schaden gedeckt oder alle zumutbaren Anstrengungen
unternommen, um das von ihm bewirkte Unrecht auszugleichen, so sieht die
zustandige Behorde von einer Strafverfolgung, einer Uberweisung an das
Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn:

a. als Strafe eine bedingte Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, eine bedingte
Geldstrafe oder eine Busse in Betracht kommt;

b. das Interesse der Offentlichkeit und des Geschadigten an der Strafverfolgung
gering sind; und

c. der Tater den Sachverhalt eingestanden hat. (Art. 53 StGB)

Mit dieser Norm wird ein Anreiz geschaffen, dass der Tater auf freiwilliger Basis, mit
dem Opfer aussohnen kann. Die Anwendung des Artikels beschrankt sich keinesfalls
auf einzelne Deliktskategorien. Die Norm kann bei einer Vielzahl von Delikten zur
Anwendung kommen, sofern die oben genannten Anforderungen erfullt werden. So
kommen Antrags- sowie auch Offizialdelikte in Frage. Es wird auch nicht
unterschieden, ob die Person fahrlassig oder mit Vorsatz gehandelt hat (Riklin, 2019,
Art. 53 N 5-8).

Es konnen mehrere Arten der Wiedergutmachung geleistet werden. Dies ware
unteranderem die «Schadensdeckung», dabei gilt es den verursachten Schaden unter
Einbezug einer Genugtuung (Schadensersatz) in voller Hohe zu decken. Ist eine

52



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Person nicht in der Lage den Schaden mit den ihr zur Verfligung stehenden Mitteln zu
decken, so sind ausreichend zumutbare Anstrengungen zu unternehmen. Somit soll
sichergestellt werden, dass nicht nur finanziell privilegierte Tater von einer
Strafbefreiung profitieren kdénnen. So kann es im Rahmen der zumutbaren
Anstrengungen zu einer Teilschadensersatzzahlung kommen. Dabei werden die
finanziellen Umstande des Taters berlcksichtigt. In Fallen, wo die Befriedigung der
geschadigten Person nicht sofort erfolgt, kann eine Zahlungsvereinbarung
geschlossen werden (Riklin, 2019, Art. 53 N 9-13).

Bei gewissen Delikten konnen auch symbolische Handlungen, wie eine
Entschuldigung oder gemeinnultzige Arbeit erbracht werden. Hierfur sind Delikte
geeignet, welche keinen materiellen Schaden zur Folge haben oder keine Rechtsguter
der Allgemeinheit tangieren. Die Wiedergutmachung soll subsidiar erbracht werden.
So soll die Wiedergutmachung, wenn moglich auf persdnlicher Ebene erfolgen, ist dies
nicht moglich oder wird abgelehnt, kann eine Wiedergutmachung bei der Gesellschaft
erfolgen (Riklin, 2019, Art. 53 N 14-16). Fur die Wiedergutmachung bedarf es
grundsatzlich keiner Formlichkeiten (Riklin, 2019, Art. 53 N 35). Eine Anwendung kann
jedoch unter Einbezug des Art. 316 Abs. 2 StPO erfolgen. Dieses Vorgehen wird im

nachsten Abschnitt aufgegriffen.
5.2.2 Vergleich nach Art. 316 StPO

Der Vergleich nach Art. 316 StPO setzt sich aus vier Absatzen zusammen. Diese

besagen:

1 Soweit Antragsdelikie Gegenstand des Verfahrens sind, kann die
Staatsanwaltschaft die antragstellende und die beschuldigte Person zu einer
Verhandlung vorladen mit dem Ziel, einen Vergleich zu erzielen. Bleibt die
antragstellende Person aus, so gilt der Strafantrag als zurtickgezogen.

2 Kommt eine Strafbefreiung wegen Wiedergutmachung nach Artikel 53 StGB
in Frage, so ladt die Staatsanwaltschaft die geschadigte und die beschuldigte
Person zu einer Verhandlung ein mit dem Ziel, eine Wiedergutmachung zu
erzielen.

3 Wird eine Einigung erzielt, so ist diese im Protokoll festzuhalten und von den
Beteiligten zu unterzeichnen. Die Staatsanwaltschaft stellt alsdann das
Verfahren ein.
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4 Bleibt bei einer Verhandlung nach Absatz 1 oder 2 die beschuldigte Person
aus oder wird keine Einigung erzielt, so nimmt die Staatsanwaltschaft die
Untersuchung unverziglich an die Hand. Sie kann die antragstellende Person
in begrindeten Fallen verpflichten, innerhalb von zehn Tagen eine Sicherheit
fur Kosten und Entschadigungen zu leisten. (Art. 316 StPO)

Mit dem Vergleich hat der Gesetzgeber die Moglichkeit geschaffen die Parteien zur
einer gemeinsamen Losungsfindung vorzuladen. Den Konfliktparteien soll somit
besser entsprochen werden als mit strafrechtlichen Sanktionen, welche vom Staat
ausgesprochen wurden. Die staatlichen Sanktionen erweisen sich bei Antragsdelikten
insofern als bedingt natzlich, da der entstandene Schaden durch die Sanktionierung
des Taters, oftmals nicht behoben werden kann (Riedo, 2023, Art. 316 N 4-5).

Der Vergleich ist gemass Riedo (2023) von der Mediation abzugrenzen. So erfolgt der
Vergleich unter Einbezug des Gerichts und nicht einer neutralen Person, wie einem
Mediator einer Mediatorin. Der Vergleich ist als Verfahrensakt in einem Strafverfahren
anzusehen. Die Verhandlungen folgen einer hierarchischen Struktur mit dem Ziel eine

Einigung herbeizufuhren (N 6).

Besteht die Mdglichkeit einer Strafbefreiung nach Art. 53 StGB, so besagt Art. 316 Abs.
2 StPO das Vergleichsverhandlungen zu flihren sind. Dieser Absatz beschrankt sich
dabei nicht nur auf die Anwendung bei Antragsdelikten. Offizialdelikte sind ebenfalls
beizulegen. Dies, sofern die Staatsanwaltschaft zur Einschatzung kommt, dass eine
Strafbefreiung gegen keine Interessen verstdsst. Da der Absatz explizit von einer
geschadigten und von einer beschuldigten Person spricht, konnen Delikte gegen die
Allgemeinheit nicht mit einem Vergleich, respektive der Wiedergutmachung, beigelegt
werden. Gemass Riedo (2023) ist wichtig, dass die Konfliktparteien nicht eigenstandig
Vereinbarungen abschliessen. Da diese allenfalls vom Gericht als unzulassig erklart
werden konnten. Ein direkter Einbezug der Staatsanwaltschaft ist deswegen zwingend

notwendig (N 11).

Gemass Riedo (2023) enthielt im Jahr 2005 der Entwurf der Strafprozessordnung
unter Art. 316 Abs. 3 mediative Normen. Die Mediation wurde zunachst in einem
weiteren Gesetzesartikel genauer erlautert. Die parlamentarischen Beratungen
entschieden, die Mediation im Erwachsenenstrafrecht aus dem Gesetz zu streichen.

Dies mit der Begrindung, dass kleinen Kantonen ein zu grosser finanzielle Aufwand
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zugemutet worden ware. Auch der Vorschlag, den Kantonen die Entscheidung Uber
die EinfUhrung der Mediation im Strafverfahren selbst zu Uberlassen, wurde abgelehnt.
Dies wurde damit begrindet, dass ein solcher Spielraum dem Ziel eines einheitlichen

Verfahrensrechts widersprechen wirde (N 2-3).

Im Jahr 2022 wurde die Mediation im Zuge der StPO-Revision erneut behandelt. Aus
dem Nationalrat wurde vorgeschlagen einen Art. 316a einzufiihren. Dieses Vorhaben
wurde jedoch aufgrund der fehlenden Vernehmlassung nicht weiterverfolgt (Riedo,
2023, Art. 316 N 3).

5.2.3 Vollzugsplan nach Art. 75 Abs. 3 StGB

Nachfolgend wird auf einige Eckpunkte und den Grundgedanken des Vollzugplans
nach Art. 75 Abs. 3 StGB eingegangen. Der Fokus richtet sich jedoch auf die

Wiedergutmachung, welche als Bestandteil des Vollzugsplans angesehen wird.

Der besagte Artikel ist seit dem 01. Januar 2007 im Schweizerischen Strafgesetzbuch
verankert. Die Wiedergutmachung wird gemass Bragger (2019) seit dieser Anpassung
als obligatorischer Teil eines Vollzugsplans genannt. Als Wiedergutmachung werden:
«alle sozial konstruktiven Handlungen verstanden, welche aktiv vom Tater entweder
gegenuber dem Opfer direkt oder aber der Allgemeinheit erbracht werden» (Art. 75 N
22). Die Handlungen koénnen dabei diverser Natur entspringen. So sollen die
Handlungen subsidiar erfolgen, wodurch auch Gesprache zwischen Opfer und Tater
erfolgen kénnen. Weitere materielle Leistungen waren beispielsweise Spenden an
gemeinnutzige Organisationen. Dieser Ansatz wird wie oben bereits genannt, von der

JVA Saxerriet verfolgt, sofern keine Person unmittelbar zu Schaden gekommen ist.

Bragger kritisiert im zitierten Kommentar, dass sich die Tater kaum mit ihren Taten
auseinandersetzen mussen. Die Deliktarbeit, welche eng mit einer Wiedergutmachung
einhergeht, bedarf ausgebildetem Fachpersonal und ist kostenintensiv. So wurden
Versuche zur «Tataufarbeitung und Wiedergutmachung» in Gefangnissen des
Kantons Bern, wegen mangelnder Ressourcen bereits eingestellt (Bragger, 2019, Art.
75N 24).
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5.3 Verbreitung der Restorative Practice in der Schweiz

Die Restorative Practice wird nachfolgend als zusammenfassender Begriff fur
restaurative Ansatze und Praktiken verwendet. Die Schweiz ist ein Flickenteppich,
getrieben durch den Schweizer Féderalismus. Es konnten deshalb keine verlasslichen
Zahlen gefunden werden, wann und wie genau in der Schweiz die Restorative Practice
zur Anwendung kommt. Die Projekte werden von verschiedenen Stakeholdern
vorangetrieben. Dies sind zum einen die zwei Nichtregierungsorganisationen Swiss
RJ Forum und AJURES. Hinzu kommen Projekte einzelner Kantone, wie jenes im
Kanton Zirich oder einzelne Projekte wie der JVA Saxerriet. Die Projekte
unterscheiden sich stark in der Auslegung. Einige Projekte arbeiten mit dem Fokus die
Strafverfolgung zu verhindern. Andere sollen den Opfern einer Straftat, nach
Verurteilung des Taters Linderung verschaffen. Es lasst sich jedoch sagen, dass sich
die RJ primar auf Haftanstalten fokussiert. Nachfolgend wird deshalb auf mehrere
Beispiele in Schweizer Haftanstalten eingegangen. Gemass Ineke Pruin, nehmen
gegenwartig 30 von 6'000 inhaftierten Personen an restaurativen Programmen teil
(Gattlen, 0.J., S. 31).

Im Kanton Zurich wurde 2024 ein Pilotprojekt initiiert, welches RJ in der
Erwachsenenstrafverfolgung einsetzen mdchte. So mdchte die Zlrcher
Oberstaatsanwaltschaft (OSTA) ein Mediationsangebot aufbauen. Dadurch sollen
geringfugigere Straftaten mittels Einigung der Parteien beigelegt werden. Dies soll
langwierige Untersuchungen verhindern und die Behdrden entlasten (Schmid &
Rossier, 2025). Die Staatsanwaltin und Mediatorin Susanne Fischer ist die Initiantin
und Uhrheberin des geschaffenen Konzeptes. Der Zircher Regierungsrat hat im Mai
2024 eine auf vier Jahren befristete Stelle fur das Pilotprojekt bewilligt. Susanne
Fischer wurde von der Oberstaatsanwaltschaft zur Projektleiterin ernannt. Im Marz
2025 konnte eine Assistenzstelle fur diese Projekt besetzt werden (Verein

Strafmediation Zirich, 0.J. a).
5.3.1 Pionierprojekt JVA Saxerriet

In der Schweiz gab es in den 1990er Jahren erste Bestrebungen einer

Wiedergutmachung. Die JVA Saxerriet im Kanton St. Gallen wandte als erste Anstalt
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in der Schweiz restaurative Verfahren an. Die JVA ist eine offene Strafanstalt mit 135
Haftplatzen. Die Haftanstalt ist Teil des Ostschweizer Konkordats (Kanton St. Gallen,
0.J.).

In den 1990er Jahren entwickelten der damalige Leiter der JVA Saxerriet, Dr. h.c. Paul
Brenzikofer, zusammen mit dem Theologen und Psychotherapeuten Willi Nafzger ein
Modell, welches auf die Wiedergutmachung abzielt. Die Wiedergutmachung im
Verstandnis der JVA Saxerriet wird auf zwei unterschiedliche Arten geleistet. So gibt
es den Teil der immateriellen Widergutmachung. Hierbei sollen sich die Tater bewusst
mit ihren Taten und den Folgen auseinandersetzen. Dies erfolgt anhand von
Gesprachen mit den sogenannten «Wiedergutmachungsberatern», dabei handelt es
sich um Mitarbeitende der JVA, mit einer Zusatzausbildung. Diese Gesprache finden
drei bis vier Mal pro Jahr statt. Das Erstgesprach folgt zeitnah auf den Eintritt in die
JVA. Gesprache zwischen Opfer und Tater kdnnen auf Wunsch der Opfer ebenfalls
stattfinden (Spindler, 2011, S. 12).

Die materielle Wiedergutmachung erfolgt durch Ausgleichszahlungen an die Opfer. So
werden 10% des Arbeitsentgelts zugunsten der Opfer angespart. Wurden die Opfer
bereits durch den Staat entschadigt, wird das Geld flr die individuelle Schuldentilgung
verwendet. In wenigen Fallen kann es vorkommen, dass weder Opfer noch Schulden
entstanden sind. Das angesparte Arbeitsentgelt wird dann an eine gemeinnutzige
Stiftung gespendet, wobei der Tater bei der Auswahl der Stiftung mitentscheiden kann
(Spindler, 2011, S. 14).

5.3.2 Restaurative Dialoge in der JVA Lenzburg

Die Justizvollzugsanstalt Lenzburg war die erste Justizvollzugsanstalt in der Schweiz,
die im Jahr 2017 ein Pilotprojekt mit restaurativen Dialogen gestartet hat. Im Frihling
2023 wurde der Kurs nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie wieder
aufgenommen. Dabei haben drei Personen teilgenommen (Justizvollzugsanstalt
Lenzburg, 2023). Die restaurativen Dialoge basieren auf dem Ansatz des Sycamore
Tree Programme®©. Dieses wurde 1996 von Dan Van Ness und Prison Fellowship
International entwickelt. Fur die Schweiz wurde der Ansatz im Jahr 2015

weiterentwickelt und mit Fallbeispiele aus der Praxis erganzt. Der Kurs kann somit als
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Vorbereitung flr weitere restaurative Verfahren dienen (Christen-Schneider, 2020a, S.
70-72).

Uber einen Zeitraum von acht Wochen treffen sich Tater und Opfer ahnlicher Straftaten
einmal pro Woche zu einem zweistliindigen Austausch. Die Tater und die Opfer kennen
sich jeweils nicht. Dies bietet den Vorteil, dass Opfer von Straftaten, deren Tater nicht
bekannt sind, ebenfalls Zugang zu diesen Dialogen erhalten. Zudem sind nicht alle
Straftaten geeignet fur einen direkten Austausch zwischen Tater und Opfer. So eignen
sich die restaurativen Dialoge gemass Christen-Schneider (2020a), auch als

Vorbereitung fur direkte Dialoge zu einem spateren Zeitpunkt, sofern dies maoglich ist.

Die grundlegenden Ziele des Sycamore Tree Programme®© sind, betroffenen Personen
eine Stimme zu geben. In einem geschutzten Rahmen erhalten sie die Mdglichkeit,
ihre Perspektive einzubringen und ihre Erlebnisse mitzuteilen. Durch den Austausch
mit Tatern, die ahnliche Delikte begangen haben, kdnnen Fragen gestellt werden, die
bisher unbeantwortet geblieben sind. Durch die wiederholten Treffen entsteht ein
vertiefter Dialog zwischen Tatern und Opfern. Indem sich die Tater mit den Folgen ihrer
Taten auseinandersetzen, machen sie oftmals erste Schritte und Ubernehmen
Verantwortung (S. 74-76).

Die Opfer wie auch die Tater werden individuell fur das Programm selektioniert. Die
Prozesse unterscheiden sich jedoch grundlegend. Damit bei den Opfern das Risiko
einer Retraumatisierung abgeschatzt werden kann, wird gemass Christen-Schneider
(2020a) eine Trauma-Evaluation durchgeflihrt (S. 76). Sollte dabei ein erhdhtes Risiko
einer Retraumatisierung erkannt werden, wird den Opfern empfohlen sich
therapeutische Unterstlitzung zu suchen. In einem weiteren Schritt werden die Opfer
uber die Vorgehensweise und die dadurch verbundenen Teilschritte aufgeklart. Da die
allermeisten der Opfer zum ersten Mal ein Gefangnis besuchen, bereiten sie sich auf

den Besuch vor.

Die Selektion der Tater erfolgt durch den Sozialdienst der JVA Lenzburg. So werden
in einem ersten Schritt geeignete Gefangene vorselektioniert. Damit die Delikte der
Tater auf diese der Opfer abgestimmt sind, erhalt die Gefangnisleitung vorab die
Information, welche Straftaten die Opfer erlitten haben. Bei einer

Informationsveranstaltung erhalten die Gefangenen zunachst die Méglichkeit sich Gber
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die restaurativen Dialoge zu informieren. Interessierte konnen sich dann mit einem
Formular fur die weitere Selektion anmelden, gefolgt von einem Interview. Dabei soll
die Motivation und die Geschichte der Gefangenen gepruft werden. Die
Gefangnisleitung entscheidet dann aufgrund der Ergebnisse, welcher Gefangene am
Dialog teilnehmen darf. Darauf folgt eine gemeinsame Vorbereitung. Bei der
gemeinsamen Vorbereitung sollen die Tater versuchen, sich in die Opfer
hineinzuversetzen. Themen wie die Aufarbeitung eines Traumas und der Umgang mit
Scham werden aufgenommen. In einem letzten Schritt kdnnen sich die Gefangenen
fur oder gegen eine Teilnahme aussprechen. Der Gefangnisleitung obliegt die letzte
Entscheidung der definitiven Teilnahme am Prozess (Christen-Schneider, 2020a, S.
76-77).

Die insgesamt acht Sitzungen folgen jeweils einem klar definierten Thema und Ziel. In
der ersten Sitzung steht das Kennenlernen im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden werden
in die Philosophie und Bedeutung eines restaurativen Verfahrens eingefthrt. In einem
gemeinsamen Prozess werden Werte flr die Zusammenarbeit formuliert. Laut
Christen-Schneider (2020a) verandert sich dadurch die Gruppendynamik, da sowohl

Opfer als auch Tater erkennen, dass sie ebenfalls Menschen sind (S. 78).

In der zweiten Sitzung wird ein vertieftes Verstandnis fur verschiedene restaurative
Prozesse vermittelt. Zudem wird thematisiert, wie Tater- und Opferrollen kategorisiert
werden. Ziel ist es, bei den Teilnehmenden ein restauratives Bewusstsein zu fordern.
Es soll deutlich werden, dass eine Straftat nicht nur eine Rechtsverletzung, sondern
auch eine personliche Verletzung eines Menschen bedeutet (Christen-Schneider,
2020a, S. 78-79).

Die dritte Sitzung widmet sich den Auswirkungen einer Straftat. Zu Beginn berichten
die Teilnehmenden im Rahmen eines Circles Uber die langfristigen Folgen der Tat fur
ihr Leben. Gemass Christen-Schneider (2020a) ist dieser Austausch fur viele
Gefangene besonders herausfordernd, da sie erfahren, welche Konsequenzen ihre
Handlungen fur die Opfer hatten (S. 80). Zudem wird aufgezeigt, wie viele weitere
Personen, wie etwa die eigene Familie, Freunde oder Bekannte, ebenfalls betroffen
sind (Christen-Schneider, 2020a, S. 81).
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In der vierten Sitzung steht die Verantwortungsubernahme durch die Tater im Zentrum.
Christen-Schneider (2020a) betont: «Das Akzeptieren der eigenen Verantwortung ist
eines der grundlegenden Ziele von RJ» (S. 81). Die Opfer erhalten Raum, ihre
Geschichte zu erzahlen. Die Tater sollen dadurch lernen, sich in die Perspektive der
Opfer hineinzuversetzen. Viele Gefangene reagieren dabei emotional (Christen-
Schneider, 2020a, S. 81-82).

Die funfte Sitzung behandelt die Themen Scham, Schuld und Rechtfertigung. Den
Teilnehmenden wird aufgezeigt, wie Menschen Verantwortung vermeiden, indem sie
sich rechtfertigen. Auch Opfer neigen dazu, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Da
viele Tater laut Christen-Schneider (2020a) in ihrer Kindheit oder Jugend selbst Opfer
von Straftaten wurden, wird das Thema Scham vertieft behandelt (S. 82). Die
Teilnehmenden lernen, was Scham bedeutet und wie man damit umgehen kann.
Ebenso wird der Unterschied zwischen Reue und Scham thematisiert. Die
Gefangenen haben in dieser Sitzung die Madglichkeit, ihre Lebensgeschichte zu
erzahlen (Christen-Schneider, 2020a, S. 82-84).

Die sechste Sitzung befasst sich mit Versdhnung und Vergebung. Die Teilnehmenden
tauschen sich dazu aus. Vergebung ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Verséhnung.
Eine Verséhnung setzt eine konkrete Handlung des Taters voraus. Vergebung wird als
befreiende Handlung des Opfers beschrieben (Christen-Schneider, 2020a, S. 85-86).

Das siebte Treffen widmet sich dem Ubergang von Reue hin zu konkretem Handeln.
Anhand von Fallstudien und im Austausch mit den Opfern sollen die Tater die
Bedurfnisse der Opfer besser verstehen. Haufig geht es nicht um finanzielle
Wiedergutmachung. Laut Christen-Schneider (2020a) winschen sich die Opfer vor

allem, gehort zu werden und dass die Tater nicht erneut strafffallig werden (S. 86).

Nach acht Sitzungen endet das Programm. In einem abschliessenden Circle wird
gemeinsam auf den Prozess zuruckgeblickt. Die Teilnehmenden teilen, welche
Wirkung die Sitzungen auf sie hatten. Die Tater danken den Opfern fir ihre Teilnahme
mit einer symbolischen Wiedergutmachung, die sie selbst vorbereitet haben (Christen-
Schneider, 2020a, S. 86-87).
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Gemass Christen-Schneider (2020a) bleibt ein Teil der Opfer auch nach Abschluss der
Sitzungen mit den Tatern in Kontakt, teils sogar nach deren Entlassung oder Verlegung
(S. 87). Im Anschluss an die Dialoge erfolgt jeweils eine anonyme Evaluation. Die
Ruackmeldungen werden durchwegs als positiv bewertet, auch dann, wenn kein

direkter Austausch zwischen Tater und Opfer stattfindet.
5.3.3 Weitere Restaurative Ansatze in Schweizer Haftanstalten

In diesem Kapitel werden zwei weiter Projekte in Schweizer Haftanstalten kurz
beschrieben. Da es in der Schweiz aktuell keine einheitliche Datenerhebung zu den
verschiedenen Pilotversuchen gibt, erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit.

Ein direkter Dialog zwischen Tater und Opfer findet in der Genfer JVA La Brenaz, in
Form einer geleiteten Mediation statt. Diese Dialoge sind gemass Ineke Pruin in
Zusammenarbeit mit der «Association pour la Justice Restaurative en Suisse»
entstanden (Gattlen, o.J., S. 31).

Die JVA Bostadel im Kanton Zug bietet einen Kurs restaurative Justiz an. Im Jahr 2019
wurde in Zusammenarbeit mit dem Swiss RJ Forum der erste Kurs durchgefuhrt. Im
Jahr 2022 folgte eine weitere erfolgreiche Durchfihrung, dies geht aus dem
Jahresbericht 2023 der JVA Bostadel hervor. Der Kurs hat sich etabliert und wird
weitergefuhrt (Christen-Schneider, 2020b, S. 183).

5.4 Entwicklung in der Schweiz

Die RJ ist in der Schweiz weitgehend unbekannt. Bis zur Einflhrung der neuen
Strafprozessordnung (StPO) im Jahr 2011, lag die Zustandigkeit diesbezuglich bei den
Kantonen. Aufgrund der foderalen Strukturen in der Schweiz hatten die Kantone
verschiedene Ansatze in der Praxis etabliert. Wobei die Mehrheit der Kantone keine
restaurativen Methoden zur Anwendung brachten. In einigen Kantonen, darunter
Zurich, wurden strafrechtliche Mediationen durchgefiihrt. So ist im Jahr 2002 ein
Pilotprojekt angelaufen. Das Konzept wurde im Zusammenhang mit der Griindung des
daflr zustandigen Vereins Straf-Mediation Zurich (VSMZ) erstellt. Die Mediation wurde

bis Ende 2010 im Bereich des Jugendstrafrechts, sowie im Erwachsenenstrafrecht
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durchgefuhrt (Verein Strafmediation Zirich, o.J. b). Mit dem Inkrafttreten der neuen
StPO wurde dem Kanton Zirich, wie auch anderen Kantonen, die rechtliche Grundlage
entzogen. Domenig (2023b) sieht darin: «einen erheblichen Ruckschritt fur RJ in der
Schweiz» (S. 206). Die Mediation ist seither nur noch im Jugendstrafprozess
vorgesehen. Gemass Domenig (2023b) wurde das Strafrecht in den letzten Jahren
zunehmend verscharft. Im Jahr 2019 wurde «das Gestandnis» als eine

Anwendungsvoraussetzung fur die Wiedergutmachung eingefuhrt (S. 206).

Im September 2018 reichte Lisa Mazzone von der Grinen Fraktion das Postulat
18.4063 ein mit dem Titel: «Wiedergutmachungsjustiz in unsere Rechtsordnung
integrieren. Es muss mehr getan werden». Der Bundesrat wurde veranlasst, die
Integration restaurativer Methoden in das Opferhilfegesetz, zu prufen (Domenig,
2023b, S. 206). Die RJ wurde im Rahmen der StPO-Revision vom Nationalrat
angenommen. Die Kommission flir Rechtsfragen des Standerates, folgte jedoch den
Empfehlungen des Bundesrates und verwarf den Vorschlag. Die RJ schaffte es somit
nicht in die revidierte Strafprozessordnung. Gemass der Kommission besteht der
Bedarf fur eine vertiefte Abklarung und eine Vernehmlassung. Die Kommission hat sich
fur die Motion 21.4336 ausgesprochen, welche den Bundesrat mit der Ausarbeitung
einer Gesetzesgrundlage beauftragte (Die Bundesversammlung - Das Schweizer
Parlament, 2021).

Im zweiten Halbjahr 2025 soll durch den Bundesrat eine Vernehmlassungsvorlage
verabschiedet werden. Dies geht aus dem Bericht des Bundesrates «Bericht des
Bundesrates Uber Motionen und Postulate der eidgendssischen Rate im Jahre 2024 »
hervor (Bundeskanzlei, 2025, S. 69).

Die Schweiz erzielt aktuell Fortschritte bezuglich der RJ. So werden vermehrt neue
Pilotversuche gestartet. Diese werden von staatlichen und privaten Organen
inszeniert. Die oben erlauterten Beispiele in der Anwendung der RJ veranschaulichen,
dass RJ durchaus einen Mehrwert bieten kann. Die Anwendung beschrankt sich
jedoch auf bereits abgeschlossene Strafverfahren. Die Tater wirken deshalb freiwillig
bei restaurativen Verfahren mit, was auf eine intrinsische Motivation schliessen lasst.
Einzig der frisch angelaufene Pilotversuch in Zurich setzt bereits im Strafverfahren an.

Der Ausgang dieses Versuchs ist ungewiss, die Resultate koénnten jedoch
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vielversprechend sein. Hinsichtlich der rechtlichen Situation bleibt die Vernehmlassung
des Bundesrats abzuwarten. Der Versuch einer erneuten Einbettung in die
entsprechenden Gesetzestexte wird somit erneut zur Diskussion stehen. Der aktuelle
Ist-Zustand veranschaulicht eindrticklich, welche Auswirkungen die Einflhrung der
StPO zeigt. Mit dem Entzug der rechtlichen Grundlage, wurde die Weiterfuhrung der

kantonalen Projekte verunmoglicht.
6 RJ in Deutschland (Analyse Ist-Zustand)

In diesem Kapitel wird der Ist-Zustand der RJ in Deutschland analysiert. Deutschland
konnte bereits wahrend Jahrzehnten Erfahrungen in der Anwendung von Restorative

Practice sammeln, vor allem in Form des Tater-Opfer-Ausgleichs (TOA).
6.1 Vollzugslandschaft Deutschland

In Deutschland ist der Strafvollzug, wie in der Schweiz féderalistisch aufgebaut. Jedes
der 16 Bundeslander betreibt eigene Haftanstalten. Die Anzahl der
Justizvollzugsanstalten in Deutschland belief sich im Jahr 2018 auf 180. Es liegen
keine neue Zahlen vor. Die Anzahl der inhaftierten Personen, wird durch das
Statistische Bundesamt erhoben. Als Stichtag gilt jeweils der 31.03. des Jahres. Am
31.03.2022 waren 56'000 Menschen inhaftiert. Die Anzahl der Haftplatze belauft sich
auf 72'273 (Jehle, 2023, S. 56).

Die Zahlen der inhaftierten Personen in Deutschland sind gemass Baier (2023) nicht
mit denen der Schweiz vergleichbar (S. 124). Die in Deutschland erhobenen Zahlen
beinhalten sowohl inhaftierte Personen im Jugend- und Erwachsenenalter. Personen,
welche sich im Massregelvollzug befinden, werden in der Deutschen Statistik nicht

einbezogen.
6.2 Gesetzgebung des Tater-Opfer-Ausgleichs

Die Deutsche Gesetzgebung sieht verschiedene Anwendungsszenarien der
Restorative Practice vor. Nachfolgend wird auf einen Artikel des Strafgesetzbuches
(StGB) und auf einen Artikel der Deutschen Strafprozessordnung (StPO) eingegangen.
Auf die Opferschutzrichtlinie der Europaischen Union (EU) wird nicht eingegangen, da
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dies der Umfang dieser Arbeit nicht zulasst. In Deutschland steht der TOA unter § 463,
des Deutschen Strafgesetzbuch (StGB) vom 13. November 1998. Der § 46a besagt:

Hat der Tater

1. in dem Bemuhen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Tater-
Opfer-Ausgleich), seine Tat ganz oder zum Uberwiegenden Tell
wiedergutgemacht oder deren Wiedergutmachung ernsthaft erstrebt oder

2. in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm
erhebliche personliche Leistungen oder personlichen Verzicht erfordert hat, das
Opfer ganz oder zum Uberwiegenden Teil entschadigt, so kann das Gericht die
Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern oder, wenn keine hohere Strafe als
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreihundertsechzig
Tagessatzen verwirkt ist, von Strafe absehen. (§ 46a Nr. 1 & 2 StGB)

Gemass von Dewitz (2023) wurde der Artikel unglicklich formuliert. Denn ein TOA gilt
im Grundsatz nur als erfolgreich, wenn auch wirklich ein Ausgleich erfolgt. Im Gesetz
ist jedoch bereits der Versuch eines Ausgleichs ausreichend, um eine Strafmilderung
zu erhalten (S. 80).

In der praktischen Auslegung des § 46a zeigt sich gemass Cornel und Trenczek
(2024), dass Strafverteidiger:innen versuchen Strafmilderung durch den TOA zu
erwirken. So wird versucht, mittels in Aussicht gestellter Geldleistungen einem TOA zu
entsprechen, jedoch erfolgen dabei keine weiteren Bemihungen des Taters (S. 177-
178).

6.3 Verbreitung der Restorative Practice in Deutschland

Die Verbreitung in Deutschland ist anhand der uneinheitlichen Erfassung der
Bundeslander nicht ohne Vorbehalte in Erfahrung zu bringen. Gemass Dunkel et al.
(2025) werden in Deutschland vier restaurative Ansatze verfolgt. Namentlich sind
dies die Gefangnismediation (GefMed), die Vollzugplanung (VP), das
Opferbewusstseinsprogramm (OBP) und der Tater-Opfer-Ausgleich (TOA).
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6.3.1 Alternativen zum TOA

Gemass Dunkel et al. (2025) findet neben dem TOA auch vermehrt die Mediation
Anwendung. So wird versucht Konflikte innerhalb der Anstalten zu I6sen, bevor eine
Disziplinarmassnahme ausgesprochen wird. Die sogenannte Gefangnismediation

(GefMed) kann in einem Circle abgehalten werden (S. 77-80).

Im Rahmen der Vollzugsplanung (VP) werden die Wiedergutmachung und die
Tataufarbeitung fokussiert. Dabei sollen gezielt Massnahmen getroffen werden,
welche die Wiedereingliederung des Taters fordern. Mit dem Erarbeiten von
Opferbewusstseinsprogrammen (OBP) soll der Tater, die Tat aufarbeiten. Eine
Beteiligung des Opfers erfolgt dabei jedoch meistens nicht, ware jedoch maoglich. Sollte
es zu einem Zusammentreffen kommen, wirde es sich um einen Tater-Opfer-Dialog
handeln, welcher bereits im vorherigen Kapitel, anhand des Schweizer Beispiels,

erwahnt wurde.

Die Verbreitung dieser Methoden unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland.
Gemass Dunkel et al. (2025) haben mehrere Bundeslander restaurative Grundsatze
in ihre Landesstrafvollzugsgesetze integriert. So werden die Vollzugsbehorden etwa in
Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und
Sachsen-Anhalt angehalten, Tatern bei der Wiedergutmachung des durch die Straftat
entstandenen Schadens zu unterstutzen. Hamburg nennt explizit den TOA in seinem
Strafvollzugsgesetz, wahrend  Nordrhein-Westfalen von  «opferbezogenen
Behandlungsmassnahmen und Massnahmen zum Ausgleich von Tatfolgen» spricht.
Baden-Wurttemberg fordert in den Behandlungsgrundsatzen, dass bei den
Gefangenen die Einsicht in die Folgen ihrer Taten geweckt werden und geeignete

Massnahmen zum Ausgleich angestrebt werden sollen (S. 78-81).
6.3.2 Deutschland: Pilotprojekt Tater-Opfer-Kreis

Im Jahr 2022 wurde in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bielefeld-Brackwede ein
Pilotprojekt zur Umsetzung von RJ im Strafvollzug durchgefuhrt. Das Projekt basiert
auf dem Konzept des Betroffenenorientierten Arbeitens im Strafvollzug (BoAS), das
sich am Sycamore Tree Project orientiert und fur die deutschen Verhaltnisse

angepasst wurde. Ziel war es, Tater und Opfer in einem geschitzten Rahmen
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zusammenzubringen, um Uber Tatfolgen, Verantwortung und personliche Perspektiven
in einen echten Dialog zu treten, ohne dass Tater und Opfer aus demselben Fall

stammen.

Organisiert wurde das Projekt von einer interdisziplinaren Arbeitsgruppe innerhalb der
JVA, bestehend aus Fachpersonen aus der Psychologie, Sozialarbeit und der
Seelsorge, sowie einer externen Projektleitung. Nach intensiver Auswahl und
Vorbereitung nahmen funf Betroffene und vier Tater an dem Projekt teil. Die
Vorgesprache dienten der Einschatzung psychischer Belastbarkeit und Motivation.
Rund zwei Drittel der ursprunglich infrage kommenden Personen wurden aufgrund zu
hoher Belastung oder ungeeigneter Motivation ausgeschlossen. Der eigentliche Tater-
Opfer-Kreis (TOK) fand im Dezember 2022 in der Kapelle der JVA statt.

Die Teilnehmende beschrieben die Begegnung im TOK als tief bewegend, aufwihlend
und zugleich erkenntnisreich. Opfer gewannen neue Einsichten zu den Motiven der
Tater und zu eigenen langanhaltenden Angsten, etwa vor Rache oder neuerlicher
Gewalt. Besonders eindrlcklich war ein Moment, in dem Tater aufrichtig die Scham
uber ihre Taten beschrieben und versicherten, nie Kontakt mit ihren Opfern suchen zu
wollen, was fur die Betroffenen emotional entlastend war. Ein zentrales Merkmal war
die ,Indirektheit® der Begegnung. Da die Opfer nicht mit den eigenen Tatern
konfrontiert wurden, konnten sie offen sprechen, ohne eine Retraumatisierung
befirchten zu muissen. Die Vorbereitung beider Gruppen erfolgte Uber mehrere
Monate hinweg in parallelen Sitzungen, die ritualisiert und traumasensibel gestaltet
waren, wie z. B. mit einer ,Landkarte der Befindlichkeit* und Momenten der Stille zu
Beginn jeder Sitzung. Auch die Nachsorge wurde sorgfaltig geplant. Sechs Wochen
nach dem TOK reflektierten die Beteiligten ihre Erlebnisse in einem Nachtreffen
mithilfe eines strukturierten Fragebogens. Dabei wurden unter anderem Zufriedenheit,
emotionale Entwicklung und Veranderung der Einstellungen erhoben. Aussagen wie
»ich bin nicht mehr so misstrauisch wie vorher® oder ,Ich habe verstanden, wie lange
Menschen unter den Folgen meiner Tat leiden® zeigen, dass das Projekt nachhaltige

Wirkung auf beiden Seiten hatte.

Das Projekt in der JVA Bielefeld-Brackwede zeigt, dass RJ im Strafvollzug wirksam

und sicher umgesetzt werden kann. Die Massnahme férderte sowohl bei den Tatern
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als auch bei den Opfern Einsicht, Empathie und Verarbeitung. Gleichzeitig zeigt das
Projekt, wie entscheidend eine sorgfaltige Vorbereitung ist, da etwa zwei Drittel, der
zunachst in Betracht gezogenen Personen aufgrund psychischer Belastungen oder
mangelnder Motivation letztlich nicht teilnehmen konnten (Hirt & Rilli, 2023, S. 18-22).

6.4 Entwicklung in Deutschland

In Deutschland gilt der Tater-Opfer-Ausgleich (TOA) als vorherrschende Form der
Restorative Practice. Die gesetzliche Grundlage flr die Anwendung besteht seit dem
Jahr 2006. Damals wurde die Gesetzgebungskompetenz vom Bund an die 16
Bundeslander Ubertragen. Diese verankerten die RJ in den Landesgesetzen (Dunkel
etal., 2025, S. 80).

Die ersten restaurative Ansatze, sowie der TOA haben sich gemass Dunkel und Willms
(2023) bereits in den 1980er Jahren geformt. In Deutschland werden restaurative
Verfahren jedoch eher im kleineren Rahmen und nicht bei schweren Straftaten
eingesetzt, wobei das Gesetz dies im Grundsatz nicht einschrankt (S. 173). Die
Erfolge, welche Deutschland mit dem TOA erzielt hat, werden hervorgehoben. So
beschreibt von Dewitz (2023), dass Deutschland gute rechtliche Rahmenbedingungen

fur die Forderung einer Begegnung zwischen Tater und Opfer geschaffen hat (S. 92).

Dunkel und Willms (2023) schatzen, dass jahrlich zwischen 20'000 und 30'000 Falle
im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht von TOA-Fachstellen bearbeitet werden.
Genaue Zahlen liegen nicht vor. Sie kritisieren den Einsatz von TOA bei
Bagatelldelikten. So soll es bei Delikten, welche ansonsten formlos eingestellt werden,
zu einem TOA kommen. Somit werden Falle mit einem unverhaltnismassig grossen
Aufwand bearbeitet (S. 177-178). Bei schwerwiegenden Delikten werden kaum
restaurative Ansatze angewendet, obwohl sich ein Tater-Opfer-Ausgleich bei solchen

Delikten als besonders nutzlich erweisen kann (Horrer, 2014, S. 36).

Hinsichtlich des Potenzials von RJ berufen sich Dunkel und Willms (2023) auf die
Forschung, welche verdeutlicht, dass die Anwendung von restaurativen Verfahren im
eigentlichen Sinn, zu den besten Ergebnissen flhrt. So soll auch in Deutschland, der

direkte Dialog zwischen dem Tater und Opfer noch weiter vorangetrieben werden.
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Durch diese Durchfihrung kann die Position der RJ noch weiter gestarkt werden (S.
181).

Deutlich wird, dass Deutschland im Vergleich zu einigen Nachbarlandern bereits viel
getan hat. Dennoch muss gemass Dunkel und Willms (2023) ein Reformbedarf
anerkannt werden. Die Herausforderungen zeigen sich in einem bereits aus der
Schweiz bekannten Phanomen. So ist eine Herausforderung der RJ in Deutschland
das Erlangen von Anerkennung bei den Personen, welche uber die
Entscheidungsbefugnis verfliigen (S. 181-182). Konkret sind dies Juristen und
Juristinnen, Staatsanwalte und Staatsanwaltinnen und die Richter:innen, welche dem
Ansatz oftmals Zurlckhaltung entgegenbringen. Dies flhrt zu einer zogerlichen
Anwendung in der Praxis. Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der
Bekanntheit des Ansatzes, so wird der RJ in der Ausbildung der im Berufsfeld tatigen
Fachpersonen, eine geringe Relevanz zugeschrieben. Gemass von Dewitz (2023)
kann bei der Ausbildung von Richteriinnen angesetzt werden. So wurde in einer
Weiterbildung im Jahr 2022 mit Richter:innen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein
ausgearbeitet, inwiefern Mdglichkeiten eines direkten Aufeinandertreffens geschaffen
werden kann (S. 93).

Zusammenfassend Iasst sich sagen, dass in Deutschland in den vergangenen Jahren
viel getan wurde. Der Tater-Opfer-Ausgleich hat sich bewahrt, wobei hinsichtlich des
Kosten-Nutzen-Verhaltnisses  unterschiedliche  Auffassungen  bestehen. In
kommenden Jahren sollen die Rechte der Opfer noch weiter gestarkt werden. RJ soll
bei schweren Straftaten eingesetzt werden und den Tatern und Opfern ein direktes
Aufeinandertreffen ermdoglichen. Die statistische Erfassung muss verbessert und
vereinheitlicht werden, dies gilt ebenso fur die Sicherstellung des Ausbildungsstandes
der Fachpersonen (Dlnkel & Willms, 2023, S. 183-187).

In Deutschland werden restaurative Ansatze bereits seit langerer Zeit angewandt. Es
gibt anders als in vielen Landern auch statistische Erhebungen. Die Statistiken aber
auch die Forschungsfelder begrenzen sich jedoch primar auf den Tater-Opfer-
Ausgleich. In Deutschland kann nicht von einer methodischen Vielfalt gesprochen

werden, dennoch scheinen restaurative Ansatze im eingegrenzten Setting bereits
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etabliert zu sein. Das in diesem Kapitel erwahnte Pilotprojekt zeigt jedoch, dass auch

in Deutschland eine Ausdifferenzierung der Methoden stattfindet.
7 \Vergleich der Lander

Der Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland bietet sich aufgrund
verschiedener Gegebenheiten an. Diese Kapitel folgt der bereits verwendeten Struktur
und soll der Leserschaft anhand vordefinierter Eckpunkte Orientierung bieten. In
diesem Kapitel wird die Struktur um den Absatz der Herausforderung erganzt. Dieser

Absatz zeigt auf, wie beide Lander mit einem Kernproblem konfrontiert werden.
7.1 Vollzugslandschaften

Die Vollzugslandschaften der beiden Lander sind foderalistisch organisiert. Somit
obliegt die Zustandigkeit Uber die Vollzugseinrichtungen jedem Kanton oder jedem
Bundesland. Die Schweiz verfugt Uber verhaltnismassig viele Haftanstalten mit einer
Gesamtzahl von 90 Anstalten (Bundesamt fur Statistik, 0.J.). In Deutschland gibt es
gesamthaft 180 Anstalten (Jehle, 2023, S. 56). Die durchschnittiche Anzahl der
Haftplatze pro Anstalt, liegt in Deutschland signifikant héher. So gibt es in Deutschland
im Durchschnitt finf Mal mehr Haftplatze pro Anstalt im Vergleich zur Schweiz.
Gemass Baier (2023) ist die Gefangenenrate pro 100'000 Einwohnenden in dhnlichem
Umfang wie in der Schweiz. Die Gefangenenrate in Norddeutschland ist dabei
niedriger als die Rate in Suddeutschland. In der Schweiz gibt es bezlglich der
geografischen Verteilung der Gefangenenrate ebenfalls Unterschiede. So sind in der
franzdsischsprachigen Schweiz durchschnittich mehr Personen inhaftiert als im
deutschsprachigen Teil der Schweiz (Baier, 2023, S. 124-125).

Bezuglich der Belegungsrate der Anstalten lassen sich keine verlasslichen Aussagen
treffen. So fuhrt Deutschland in den Statistiken auch minderjahrige Personen auf,
welche sich in Haft befinden. In der Schweiz ist dies nicht der Fall. Auch die Grinde
der Inhaftierung sind aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme nicht ohne

weiteres zu Vergleichen.
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7.2 Gesetzgebungen

In diesem Unterkapitel werden die zuvor erlduterten Gesetze aus Sicht der Sozialen
Arbeit verglichen. Beide Lander kennen ahnliche gesetzliche Regelungen, welche
restaurative Praktiken ermdglichen. In Deutschland betrifft dies insbesondere § 46 ff.
StGB, welcher sich mit der Wiedergutmachung und dem Tater-Opfer-Ausgleich (TOA)
befasst. Das deutsche Strafgesetzbuch ist ein Bundesgesetz. Die einzelnen
Bundeslander koénnen erganzende Regelungen schaffen, indem sie
Landesstrafvollzugsgesetze erlassen. Gemass Dinkel et al. (2025) haben mehrere

Bundeslander restaurative Grundsatze in diese Gesetze aufgenommen (S. 81).

Auch in der Schweiz ist das Strafgesetzbuch ein Bundesgesetz, ebenso die
Strafprozessordnung. In Bezug auf restaurative Praktiken ergeben sich in der Schweiz
keine kantonalen Konkretisierungen. Im Gegenteil, mit der Einflhrung der neuen
Strafprozessordnung wurde den Kantonen die rechtliche Grundlage fur restaurative
Ansatze entzogen. Dies fuhrte im Kanton Zirich zur Einstellung der Mediation im

Erwachsenenstrafrecht.

Im Vergleich formuliert Deutschland die restaurativen Ansatze im Gesetz klarer. Es ist
zu beachten, dass im Rahmen dieser Arbeit lediglich Teilbereiche der Gesetzestexte
bericksichtigt wurden. Eine vertiefte Analyse der rechtlichen Umsetzung wirde den
Umfang dieser Arbeit Ubersteigen. In Deutschland wird dem TOA im Gesetz eine
bedeutende Rolle zugeschrieben. In den genannten Gesetzen der Schweiz zeigt sich
lediglich, dass restaurative Verfahrensansatze mdglich sind. Eine klare und
verbindliche Formulierung fehlt. Diese hatte im Rahmen der Revision der Schweizer
Strafprozessordnung geschaffen werden sollen. Die Formulierung des urspringlich
vorgesehenen Art. 316a StPO hatte die RJ zum festen Bestandteil der
Strafprozessordnung gemacht. Wie aus Riedo (2023) hervorgeht, wurde der Artikel
gestrichen unteranderem aufgrund der nicht erfolgten Vernehmlassung (N 3). Laut der
Bundeskanzlei (2025) soll eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage im zweiten
Halbjahr 2025 verabschiedet werden (S. 69). Die RJ wird die Politik somit auch in

Zukunft weiter beschaftigen.
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Bezogen auf die Rechtsanwendung lasst sich in Deutschland von einer
umfassenderen Nutzung restaurativer Verfahren ausgehen. Aus Sicht der
Autorenschaft konnte dies unter anderem damit zusammenhangen, dass angeklagte
Personen durch den TOA mdgliche Vorteile erwarten. Cornel und Trenczek (2024)
fuhren aus, dass Juristinnen und Juristen in Deutschland versuchen, durch
Wiedergutmachung eine Strafmilderung zu erreichen. Dies geschieht beispielsweise,
indem Tater den Opfern finanzielle Leistungen in Aussicht stellen (S. 177-178). Die

Grundsatze der RJ werden nach Ansicht der Autorenschaft dabei deutlich verfehlt.

In der Schweiz liegen keine prazisen Zahlen zur Rechtsanwendung vor. Gemass Pruin
nehmen etwa 30 Personen an restaurativen Programmen in Haftanstalten teil (Gattlen,
oJ., S. 31). Eine evidenzbasierte Aussage zur Rechtsanwendung restaurativer
Verfahren in der Schweiz ist daher nicht méglich. Laut Wohlers (2022) wird durch die
zusatzliche Einschrankung der Wiedergutmachungsnorm (Art. 53 StGB) deutlich, dass
in der Schweizer Politik ein gewisses Unbehagen gegeniber alternativen
Strafkonzepten besteht (S. 15). Von einer breiten Anwendung RJ-Verfahren ist daher

nicht auszugehen.
7.3 Verbreitung der Restorative Practice

RJ gewinnt sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung.
Dabei unterscheiden sich die konkrete Ausgestaltung und Anwendung restaurativer

Anséatze zwischen den beiden Landern.

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass in Deutschland vor allem der TOA als Ansatz
weit verbreitet ist. Erganzend kommen weitere Ansatze wie Gefangnismediation,
Opferbewusstseinsprogramme oder Pilotprojekte wie der Tater-Opfer-Kreis in der
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede zum Einsatz. Die Schweiz hingegen
zeichnet sich durch eine gréssere Vielfalt an restaurativen Methoden aus, die in Form
innovativer Pilotprojekte umgesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass der Vergleich
mit Vorbehalt zu betrachten ist, da der Autorenschaft lediglich eine Auswahl an

Projekten vorliegt.

Trotz dieser Unterschiede lassen sich viele Gemeinsamkeiten feststellen. In beide
Landern ist eine generelle Offenheit gegenuber restaurativen Ansatzen zu erkennen.
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Die Massnahmen sollen dazu beitragen, dass Tater zur Auseinandersetzung mit ihren
Taten und den Folgen motiviert werden. Im Zentrum steht dabei die Forderung von
Empathie, Verantwortungsbewusstsein und Einsicht. Auch die Opferorientierung ist in
beiden Landern von essenzieller Bedeutung. Der Einbezug von Opfern in restaurativen
Prozessen wird als wichtig erachtet, wenngleich eine direkte Beteiligung nicht immer

erfolgt.

Daruber hinaus zeigt sich in beiden Landern, dass eine sorgfaltige und traumasensible
Vorbereitung essenziell fir den Erfolg solcher Projekte ist. So sehen sowohl das
deutsche Pilotprojekt in Bielefeld-Brackwede als auch Beispiele aus der Schweiz, etwa
im Kanton Zirich, eine mehrmonatige Vorbereitungsphase vor. Trotz vielfaltiger
Entwicklungen bestehen in beiden Landern weiterhin begrenzte wissenschaftliche
Erkenntnisse Uber die Anwendung und Wirkung restaurativer Praktiken bei schweren
Straftaten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Schweiz ein breiteres methodisches Spektrum pflegt,
wahrend Deutschland den TOA systematisch etabliert hat. Beide Lander nutzen
restaurative Praktiken als Erganzung zum bestehenden Justizsystem, wobei deren
Einsatz oft in Form von Pilotprojekten erfolgt und strukturell noch nicht flachendeckend

umgesetzt ist.
7.4 Schlussfolgerungen

Der Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland verdeutlicht, dass beide Lander
im Grundsatz restaurative Ansatze kennen. Dabei wird ersichtlich, dass Deutschland
Uber klarere gesetzliche Grundlagen verfugt, insbesondere durch die Verankerung des
Tater-Opfer-Ausgleichs im Strafgesetzbuch. Auch einzelne Bundeslander haben
erganzend restaurative Prinzipien in ihre Landesstrafvollzugsgesetze aufgenommen.
Diese rechtliche Grundlage schafft in Deutschland einen strukturellen Rahmen, der die

Anwendung restaurativer Verfahren in grosserem Umfang ermaoglicht.

In der Schweiz hingegen fehlt eine vergleichbare gesetzliche Verankerung. Mit der
Einflhrung der schweizerischen Strafprozessordnung wurde den Kantonen die
Méoglichkeit entzogen, eigene Regelungen flr restaurative Verfahren zu schaffen. Dies
hat unter anderem dazu geflhrt, dass bereits etablierte Verfahren, wie beispielsweise
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die Mediation im Kanton Zurich, eingestellt wurden. Die Anwendung restaurativer
Ansatze in der Schweiz beschrankt sich heute auf einzelne Pilotprojekte, haufig in
institutionellen Kontexten wie Haftanstalten. Da die Haftanstalten in der Schweiz im
Durchschnitt Gber nur wenige Haftplatze verfligen, stehen die Angebote im Schnitt
auch wenigeren Tatern zur Verfugung. Eine flachendeckende Umsetzung restaurative
Verfahren auf Bundesebene ist bislang nicht verfolgt, wobei die bevorstehende

Vernehmlassung zu erwahnen ist.

Ein weiterer Unterschied der beiden Lander zeigt sich in der praktischen
Ausgestaltung. In Deutschland wird der Tater-Opfer-Ausgleich breitflachig eingesetzt.
Es ware jedoch falsch in Deutschland von einer grossen methodischen Vielfalt zu
sprechen, da diese in Deutschland bislang nicht besteht. Deutschland scheint aus
Sicht der RJ viel richtig zu machen. Es bestehen gesetzliche Grundlagen, welche den
Aufbau von Strukturen begtinstigt haben. Dennoch besteht gemass Dinkel und Willms
(2023) ein Reformbedarf. Die RJ wird in Deutschland angewandt, das Potenzial wird
dabei jedoch nicht ausgeschopft. Die Vorteile der RJ werden sind innerhalb des
Justizsystems nicht bekannt oder werden von Fachdisziplinen nicht anerkannt (S. 181-
182).

8 Vorschlage zu Anpassungen in der Schweiz

Basierend auf der zuvor dargestellten Fachliteratur sowie dem Vergleich mit
Deutschland werden in diesem Kapitel mogliche Anpassungen fur die Schweiz aus
Sicht der Sozialen Arbeit formuliert. Die vorgeschlagenen Veranderungen orientieren
sich an den Herausforderungen und Potenzialen, die im internationalen Vergleich

erkennbar wurden.
8.1 Gesetzliche Ebene

Aus Sicht der Autorenschaft ware eine klar definierte gesetzliche Verankerung
restaurativer Verfahren, insbesondere der Mediation, im Schweizer Strafrecht ein
zentraler Schritt. Derzeit fehlt eine rechtliche Grundlage, welche den Einsatz von
restaurativen Verfahren im Erwachsenenstrafrecht fordert. Die Einfuhrung eines

Artikels nach dem Grundsatz des vom Nationalrat vorgeschlagenen Art. 316a StPO
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wurde die Kantone dazu verpflichten, geeignete Institutionen fur restaurative Verfahren
zu schaffen. Damit ware die Schweiz im Vergleich zu Deutschland sogar besser
positioniert, da dort nicht in allen Bundeslandern flachendeckend Mediationsstellen
vorhanden sind. Die Autorenschaft beflirwortet im Grundsatz die Integration von RJ-
Ansatzen ins Schweizer Rechtssystem, jedoch sollte der Einsatzzweck klar
eingegrenzt werden. Es ist zu beflrworten, dass die RJ auch im Zusammenhang mit
schweren Straftaten eingesetzt wird. Das Potenzial der RJ ist gross, dennoch erachtet
die Autorenschaft die RJ lediglich als eine Erganzung der bereits bestehenden

Strukturen.

Die gesetzliche Verankerung hatte auch Auswirkungen auf die Finanzierung
entsprechender Programme. Die aktuell laufenden Projekte werden durch private und
teilweise auch staatliche Organe finanziert. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, wirde
die Finanzierung durch die Allgemeinheit erfolgen. Dies ist insofern zu beflirworten, da
in gewissen Bereichen eine Kostenersparnis als moglich erachtet wird. Abschliessend
ist zu erwahnen, dass die Schweiz im Jugendstrafrecht mit dem Art. 17 der
Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO) bereits eine solide Grundlage
fur restaurative Ansatze geschaffen hat. Eine Adaption dieses Gesetzestextes,
zumindest inhaltlicher Natur, scheint aus der Sicht der Autorenschaft damit zu

beflirworten.
8.2 Ressourcenbedarf

Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass eine wirkungsvolle Umsetzung der RJ eine
gezielte Ressourcenausstattung erfordert. Dazu zahlen unter anderem qualifiziertes
Fachpersonal, institutionelle Verankerung und eine gesicherte Finanzierung
entsprechender Angebote. Diese Aspekte bieten auch fir die Schweiz wichtige

Orientierungspunkte.
8.2.1 Fachliche und organisatorische Verankerung

In Deutschland existieren vielerorts Einrichtungen der RJ bei freien Tragern oder in
offentlicher Tragerschaft, etwa im Rahmen des Tater-Opfer-Ausgleichs. Ein Beispiel
hierfir ist der Deutsche Bundesverband fur Soziale Arbeit, Strafrecht und

Kriminalpolitik (DBH), ein eingetragener gemeinnutziger Verein sowie bundesweit und
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international aktiver Fachverband. Mitglieder des DBH sind tUber 10.000 Fachkrafte
aus Verbanden und Vereinigungen, die landesweit, regional und lokal in den Bereichen
Straffalligen-, Bewahrungs- und Opferhilfe tatig sind. Innerhalb des DBH ist das TOA-
Serviceburo angesiedelt, das als Fach- und Koordinierungsstelle fungiert und sich als
Lobby fur den Tater-Opfer-Ausgleich und andere Formen der Konfliktbearbeitung

versteht.

Das TOA-Serviceburo ubernimmt neben der Vernetzung auch zentrale Aufgaben der
Qualitatssicherung und  Weiterentwicklung des  Tater-Opfer-Ausgleichs in
Deutschland. Dazu zahlen unter anderem die Entwicklung und Pflege von
Qualitatsstandards, die Beratung von Fachstellen, die Kooperation mit Forschung,
Politik und Justiz, sowie die Organisation von Fachtagungen. Daruber hinaus
engagiert sich das Serviceburo auf europaischer Ebene in Gremien und setzt sich fur
die Anwendung einheitlicher Standards ein (Muhl, 2018, S. 12).

Eine vergleichbar flachendeckende strukturelle und fachliche Einbettung fehlt in der
Schweiz bislang. Zwar existiert mit dem Swiss RJ Forum eine bedeutende
ehrenamtliche Plattform zur Foérderung, Vernetzung und Weiterentwicklung
restaurativer Ansatze, doch fehlen institutionell verankerte Anlaufstellen mit
vergleichbaren Aufgabenprofilen. Die Schaffung fester Fachstellen kdnnte auch in der
Schweiz nicht nur zur Professionalisierung, sondern insbesondere zur
Qualitatssicherung, Weiterentwicklung und besseren politischen Sichtbarkeit

restaurativer Verfahren beitragen.
8.2.2 Qualifizierung und Aus- und Weiterbildung

Ein zentraler Bestandteil zur Sicherstellung der Qualitat und Wirksamkeit restaurativer
Verfahren ist die systematische Aus- und Weiterbildung der Fachkrafte. In Deutschland
sind standardisierte Weiterbildungsangebote, insbesondere im Bereich Mediation und
Tater-Opfer-Ausgleich weit verbreitet und oftmals institutionell verankert. Das 2012
eingefuhrte Mediationsgesetz schafft dort zudem einen rechtlichen Rahmen, der die
Mediation als anerkanntes Verfahren fordert und qualitdtsgesicherte Ausbildungen
unterstutzt. Diese Fortbildungen umfassen neben methodischen Kompetenzen auch
rechtliche Grundlagen sowie kommunikative und psychosoziale Fahigkeiten, die fur

die Arbeit mit Betroffenen essenziell sind. Die kontinuierliche Qualifizierung ermaéglicht
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es den Fachkraften, die komplexen Anforderungen restaurativer Verfahren
professionell und einfihlsam zu erfillen. In der Schweiz fehlt bislang ein
vergleichbares Mediationsgesetz, was den Ausbau =zertifizierter Aus- und

Weiterbildungsprogramme erschwert.
8.2.3 Forschung, Studien und Statistiken

Wenn Strafe ausschliesslich der Vergeltung dient, wie es in einem klassischen
Verstandnis des Strafrechts vertreten wird, das sich allein auf die Tat konzentriert und
weder Pravention noch soziale Wiedereingliederung berucksichtigt, besteht kein
Bedarf an wissenschaftlicher Forschung oder Evaluation. In dem Moment jedoch, in
dem mit strafrechtlichen = Massnahmen  kriminalpraventive  Ziele  wie
Ruckfallvermeidung oder nachhaltige Integration verfolgt werden, ist eine
kontinuierliche Uberpriifung der Wirksamkeit unerlasslich. Es muss geprift werden, ob
Ziele tatsachlich erreicht werden, auf welche Weise sie am effektivsten umgesetzt
werden konnen und welche unbeabsichtigten negativen Effekte moglicherweise
auftreten (Cornel, 2020, S. 192). Die Wirkungen mussen sowohl auf individueller
Ebene als auch bezogen auf Programme langfristig erfasst und analysiert werden, um
fundierte Ergebnisse zu erhalten (Klug & Niebauer, 2022, S. 174).

Die Ergebnisse der in dieser Arbeit betrachteten Studien aus Deutschland zeigen eine
breite empirische Basis zur RJ und belegen positive Effekte. Sie zeigen unteranderem,
dass die Verfahren sowohl bei Opfern als auch bei Tatern zu héherer Zufriedenheit
fuhren, die Heilung der Opfer unterstitzen und RuUckfallquoten senken kdnnen.
Zahlreiche Studien und Evaluationen, die in Deutschland durch Fachverbande und
wissenschaftliche Institute durchgefihrt werden, tragen zur evidenzbasierten
Weiterentwicklung der restaurativen Justiz bei. Zudem zeigen statistische Erhebungen
eine zunehmende Nutzung solcher Verfahren. Diese Entwicklungen verdeutlichen,
dass RJ in Deutschland ein etabliertes und zunehmend akzeptiertes Instrument ist. In
der Schweiz fehlen hingegen systematische und flachendeckende Studien sowie
statistische Auswertungen zu restaurativen Verfahren. Dies erschwert eine fundierte
wissenschaftliche Bewertung und evidenzbasierte Weiterentwicklung der Praxis. Fur

die Schweiz ist es daher wichtig, entsprechende Forschungsprojekte und Erhebungen
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zu fordern, um die Wirkung und Qualitat restaurativer Ansatze besser erfassen und

verbessern zu konnen.

8.3 Gesellschaftliche Ebene

Fur eine breite Verankerung von RJ sind nicht nur gesetzliche Anpassungen
notwendig, sondern auch Veranderungen auf gesellschaftlicher Ebene. Wie auch
Professor Dr. Claudio Domenig (Interview, 06. Juni 2025) betonte, sind Anstrengungen
auf verschiedenen Ebenen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf eine starkere

Opferorientierung.
8.3.1 Starkung Opferorientierung

In vielen Fallen sind Betroffene kurz nach einer Straftat emotional oder psychisch noch
nicht bereit, sich auf einen dialogischen Prozess einzulassen. Das Bedurfnis nach
einer solchen Form der Auseinandersetzung kann jedoch erst zu einem spateren
Zeitpunkt entstehen, teils Jahre nach dem eigentlichen Geschehen. Gerade dann ist
es wichtig, dass Betroffene wissen, dass es ein Angebot wie RJ Uberhaupt gibt und
wie sie Zugang dazu erhalten kénnen (C. Domenig, Interview, 06. Juni 2025). Daraus
ergibt sich die gesellschaftliche Aufgabe, Informationen Uber bestehende Angebote
besser zuganglich zu machen. Einrichtungen in der Schweiz wie
Opferberatungsstellen kdnnten dabei eine zentrale Rolle spielen, indem sie Uber die
Médglichkeit von dialogbasierten Verfahren informieren und interessierte Betroffene
gezielt weitervermitteln (C. Domenig, Interview, 06. Juni 2025). Wird dieses Bedurfnis
in der Praxis vermehrt sichtbar und benannt, kann daraus auch ein politischer

Handlungsdruck entstehen, um entsprechende Strukturen langfristig auszubauen.

In Deutschland besteht beispielsweise der Fachverband TOA-Serviceburo, der sich
auf den Tater-Opfer-Ausgleich spezialisiert hat. Die Mitglieder des Verbands sind in
unterschiedlichen Bereichen der Straffalligenhilfe, Bewahrungshilfe und auch in der
Opferhilfe tatig, sowohl auf bundesweiter als auch auf regionaler und lokaler Ebene
(Muhl, 2018, S.12).
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8.3.2 Offentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung

Damit RJ in der Schweiz breiter etabliert werden kann, braucht es gezielte
Massnahmen, wie etwa die Forderung von Offentlichkeitsarbeit durch das Swiss RJ-
Forum. Wie bereits erwahnt, existiert in der Schweiz das Swiss RJ Forum, das dazu
beitragt, den restaurativen Ansatz bekannt zu machen und weiterzuentwickeln. Trotz
des bestehenden Vereins fehlt es an einer breiten Bekanntmachung. Im Vergleich zur
Schweiz ist das TOA-Servicebiro in Deutschland stark in der Offentlichkeitsarbeit
engagiert. Es veroffentlicht regelmassig Magazine mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten zu RJ und organisiert Vortrage sowie Prasentationen (Muhl, 2018,
S.12-13). Daruber hinaus fuhrt das TOA-Serviceburo regelmassig Austauschtreffen
mit zentralen Akteur:innen durch, etwa mit Leitungen von Staatsanwaltschaften oder
Vertreter: innen der Polizei. Zusatzlich werden Schulungen fur Staatsanwaltschaft und
Polizei angeboten, um diese Uber die Moglichkeiten des Tater-Opfer-Ausgleichs
umfassend zu informieren (Horst, 2024, S. 35-36). Obwohl Offentlichkeitsarbeit im
Zusammenhang mit Tatern und im Kontext der RJ bislang wenig verbreitet ist, kann
sie sowohl fur die Gesellschaft als auch furs Individuum einen wichtigen Beitrag leisten.
Sie ermoglicht es, die Gesellschaft zu sensibilisieren und Stigmatisierungen
abzubauen, was wiederum die Wiedereingliederung von Tatern erleichtern kann.
Daruber hinaus tragt sie dazu bei stereotypischen Vorstellungen zu hinterfragen und
im Einzelfall Rickfallquoten zu reduzieren (Cornel, 2021, S. 190-191). Ein weiteres
Ziel der Offentlichkeitsarbeit ist es, die Handlungsmdglichkeiten der professionellen
Sozialen Arbeit sichtbar zu machen und dabei insbesondere den RJ-Ansatz bekannter

zu machen, der sich an den Bedurfnissen von Opfer und Tater orientiert.

Zusatzlich ist die Sensibilisierung der RJ in allen beteiligten Berufsgruppen, vor allem
bei Polizei, Justiz und Sozialer Arbeit, ein wichtiger Aspekt (Dunkel & Willms, 2024, S.
60). Da diese Berufsgruppen im gesamten Strafprozess eine Rolle spielen, sowohl auf
Seiten der Tater als auch der Opfer, ist ein grundlegendes Verstandnis des
restaurativen Ansatzes wesentlich. Gleichzeitig kann dadurch auch die

interdisziplinare Zusammenarbeit gefordert werden.
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9 Handlungsempfehlungen fur die Soziale Arbeit

Die Soziale Arbeit kann in verschiedener Hinsicht eine zentrale Rolle im Kontext
restaurativer Ansatze Ubernehmen. Einerseits verfugt sie Uber die methodischen und
mediativen Kompetenzen, um Prozesse wie Vermittlungsgesprache oder
Konfliktbearbeitung professionell zu fihren. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in
der Triage, also darin, Betroffene zu informieren, passende Angebote zu vermitteln und
bei Bedarf an geeignete Fachstellen weiterzuleiten. Dartber hinaus gehdrt es zum
professionellen Auftrag, sich aktiv fur die Bekanntmachung und Implementierung
solcher Ansatze einzusetzen, etwa indem Sozialarbeitende innerhalb ihrer
Organisationen fur die Bedeutung von RJ lobbyieren, bestehende Programme sichtbar
machen und neue Initiativen anstossen. Ebenso ist die Sensibilisierung fur die
spezifischen Bedurfnisse traumatisierter Personen von zentraler Bedeutung, um eine
sichere und unterstltzende Umgebung zu schaffen (C. Domenig, Interview, 06. Juni
2025). Das Kapitel umfasst die Themen Aufklarung und Sensibilisierung von
Fachpersonen, einschliesslich der Rolle der Fachhochschulen, sowie die Funktion der
Sozialen Arbeit als Initiantin im Bereich der Netzwerkarbeit und auf institutioneller

Ebene.
9.1 Aufklarung und Sensibilisierung der Fachpersonen

Damit sich der RJ-Ansatz in der Schweiz weiterentwickeln kann, ist zunachst eine
umfassende Aufklarung und Sensibilisierung von Fachpersonen erforderlich, die direkt
mit Betroffenen arbeiten, beispielsweise in der Bewahrungshilfe mit Tater oder in der
Opferberatung. Da Sozialarbeiter:innen in diesen Berufsfeldern in engen Kontakt mit
den Betroffenen stehen, kénnen sie dazu beitragen, Informationen Uber RJ
weiterzugeben. Voraussetzung dafur ist jedoch, dass sie selbst fundiertes Wissen tUber
die Prinzipien, Ziele, Vorgehensweise und die verschiedenen Methoden der RJ
erwerben. Nur so kdnnen sie im Einzelfall einschatzen, ob Potenzial besteht und RJ
als erganzender Ansatz genutzt werden kann, um den Prozess der Aufarbeitung der
Tat und ihrer Auswirkungen zu fordern. Eine solche Aufklarung sollte einerseits bereits

im Studium der Sozialen Arbeit erfolgen und andererseits direkt bei der
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Arbeitgeberschaft, die mit strittigen Personen, Opfern und Tatern arbeiten, um fur ihre

Mitarbeitenden entsprechende Schulungen zu organisieren.
9.1.1 Fachhochschulen

Fachhochschulen sind der Ort an dem zuklnftige Sozialarbeiter:innen ausgebildet
werden und stellen damit einen wichtigen Ausgangspunkt fir die weitere Aufklarung
und Sensibilisierung im Hinblick auf RJ dar. Wie bereits erwahnt, beginnt die
Vermittlung von Wissen uber den RJ-Ansatz und seine Ziele, Prinzipien und Methoden
bereits im Studium. Durch die Integration von RJ in die Unterrichtsmodule wird
einerseits ein erganzender Konfliktldsungsansatz erlernt, andererseits eine Grundlage
fur eine praxisorientiere Anwendung geschaffen. Fachhochschulen fur Soziale Arbeit
sind somit ein wichtiger Ort, um klnftige Sozialarbeiter:innen auf den Einsatz von RJ
vorzubereiten. In der Schweiz gibt es bisher jedoch nur wenige Fachhochschulen, die
entsprechende Module oder Weiterbildungen mit einer Vertiefung in den RJ-Ansatz

anbieten.

Ein Beispiel hierfur ist das CAS im Strafrecht fur Nichtjuristinnen und Nichtjuristen an
der Universitat Bern. In verschiedenen Wahimodulen werden dort Aspekte der RJ
aufgegriffen (Universitat Bern, 2025). Die Zurcher Hochschule flr Soziale Arbeit
(ZHAW) bietet ebenfalls ein Weiterbildungsangebot an. Dabei handelt es sich um
einen zweitagigen Kurs, in dem Basiswissen zu RJ vermittelt wird. Neben den
zentralen Prinzipien und Methoden wird auch aufgezeigt, wie RJ in anderen Settings,
wie etwa in Schulen oder Heimen, erfolgreich eingesetzt werden kann (Zircher
Hochschule fiir Angewandte Wissenschaft, o.J.). Diese Ubersicht erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit. Im Rahmen eigener Recherchen konnten jedoch zwei

Fachhochschulen gefunden werden, die spezifische Angebote zu RJ bereitstellen.
9.1.2 Arbeitgeberschaft

Neben den Fachhochschulen spielt auch die Sensibilisierung und Aufklarung auf
Ebene der Arbeitgeberschaft eine zentrale Rolle, da diese Organisationen die
Rahmenbedingungen fir Schulungen und Weiterbildungen schaffen konnen.
Sozialarbeitende in Bereichen wie der Bewahrungshilfe oder in Opferberatungsstellen,
die wahrend ihrer Ausbildung keine Gelegenheit hatten, sich mit RJ
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auseinanderzusetzen, sollten durch Aus- und Weiterbildungsangeboten ihrer
Arbeitgeber die Mdglichkeit erhalten, dieses Wissen zu erwerben und an ihren Klientel
weiterzugeben. Bezugnehmend aufs Kapitel 8.2.2, Iasst sich festhalten, dass durch
gezielte Aus- und Weiterbildungsangeboten die Qualitat und Wirksamkeit von RJ-
Verfahren verbessert werden. Gleichzeitig konnen Fachpersonen professioneller und

einfuhlsamen in komplexen Situationen handeln.

9.2 Soziale Arbeit als Initiantin

Die Soziale Arbeit kann im Bereich der restaurativen Praktiken eine aktive und
gestaltende Rolle Ubernehmen. Sie unterstitzt nicht nur die Umsetzung von
Angeboten, sondern hilft auch dabei, neue Strukturen zu entwickeln, Kooperationen
aufzubauen und Veranderungen anzuregen. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich

die Soziale Arbeit auf zwei Ebenen fir die Weiterentwicklung von RJ einsetzen kann.
9.2.1 Netzwerkarbeit

RJ denkt Gerechtigkeit nicht nur im Hinblick auf den einzelnen Konflikt, sondern
bezieht auch die sozialen Beziehungen, das Umfeld und die Auswirkungen auf die
Gemeinschaft mit ein. Um diesen ganzheitlichen Anspruch in der Praxis zu
verwirklichen, ist eine gut vernetzte Zusammenarbeit verschiedener Akteur:innen
zentral. Laut Klug & Niebauer (2022) setzt soziale Netzwerkarbeit hier an. Aufbauend
auf diesem sozialraumlichen und umweltbezogenen Verstandnis soll Netzwerkarbeit
als methodischer Zugang genutzt werden, um Veranderungen auf struktureller Ebene
in Gang zu setzen. Dabei ist es entscheidend, dass die Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen nicht nur auf individuellen Kontakten und spontanen Absprachen beruht.
Stattdessen sollte eine strukturierte Netzwerkarbeit entwickelt werden, die auf
dauerhaft tragfahigen Kooperationen basiert, zum Beispiel durch schriftliche
Vereinbarungen. Weiter besteht auch die Aufgabe, bestehende Versorgungslicken
und Hirden zu identifizieren, offen anzusprechen und gezielt Veranderungsprozesse
anzustossen (S. 115-117).

Von besonderer Bedeutung fur die Netzwerkbildung sind nationale Plattformen wie das
Swiss RJ Forum, das sich fur die Verbreitung und Entwicklung restaurativer Praktiken

in der Schweiz einsetzt. Das Forum bietet eine zentrale Anlaufstelle fir Fachpersonen
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aus verschiedenen Bereichen und organisiert Tagungen und Veranstaltungen wie die
RJ-Woche. Zudem bietet es Aus- und Weiterbildungen an, haufig in Zusammenarbeit
mit internationalen Expertinnen und Partnerorganisationen (Swiss RJ Forum, o. J.).
Die Soziale Arbeit kann in diesem Netzwerk eine tragende Rolle einnehmen, indem
sie aktiv an Austauschformaten teilnimmt und relevante Erkenntnisse in die eigenen
Arbeitskontexte Uberflhrt. Dadurch leistet sie einen konkreten Beitrag zur fachlichen

Weiterentwicklung und zur starkeren Verankerung restaurativer Ansatze.

Um strukturellen Ungleichheiten und systemischen Hurden wirksam zu begegnen, ist
es gemass Klug und Niebauer (2022) notwendig, dass sich die Soziale Arbeit politisch
positioniert und einbringt (S. 118). Sie soll die Lebensrealitaten der Beteiligten in
restaurativen Prozessen in politische Diskurse einbringen und strukturelle
Veranderungen mit anstossen. Hinter diesem Ansatz stehen laut Klug und Niebauer
(2022) zwei zentrale methodische Konzepte: Advocacy und Empowerment. Advocacy
bedeutet das aktive Eintreten fur und die Vertretung von Interessen. Dabei ist es
wesentlich, politischen Einfluss zu nehmen und gesellschaftliche Strukturen kritisch zu
hinterfragen. Ziel ist es, Machtverhaltnisse, die Probleme verursachen oder
verstarken, sowie soziale Ausgrenzung zu erkennen und zu verandern.
Resozialisierung wird hierbei als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden. Um
diese Ziele zu erreichen, kbénnen unter anderem Pressearbeit und
Offentlichkeitskampagnen als wirkungsvolle Instrumente eingesetzt werden. Es geht
dabei nicht nur darum, Uber die Lebenslagen der betroffenen Menschen zu sprechen,
sondern ihnen selbst eine Stimme zu geben und Madglichkeiten zu schaffen, sich
offentlich auszudricken. Das Prinzip der Anwaltschaft ist daher eng mit dem
Empowerment-Gedanken verbunden (S. 118). Politisches Empowerment bedeutet
nach Herriger (2014) vor allem, dass Menschen Fahigkeiten zur Mitbestimmung
entwickeln, sich mit anderen zusammenschliessen und aktiv Teilhabe und

Verantwortung im politischen und gesellschaftlichen Raum einfordern (S. 206).
9.2.2 Institutionelle Ebene

RJ lasst sich auch ausserhalb des Strafrechts anwenden, beispielsweise in Form einer
mediativen Intervention bei hochstrittigen Elternkonflikten (C. Domenig, Interview, 06.

Juni 2025). Bisher ist RJ jedoch vor allem im Kontext der Konfliktvermittlung im
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Strafvollzug bekannt (Dunkel & Willms, 2024, S. 54). Neben dem Strafvollzug wird RJ
auch im schulischen Kontext genutzt, etwa zur Bearbeitung von Konflikten zwischen

Schilerinnen und Schilern. Bereits in den 1990er-Jahren setzten Schulen RJ-
Konferenzen ein, um Konflikte zu I6sen (Kohler, 2024, S. 106-107).

Ein weiteres Berufsfeld, in dem RJ-Methoden zur Anwendung kommen, ist der Kindes-
und Erwachsenenschutzbereich, insbesondere im Rahmen von Beistandschaften mit
hochstrittigen Eltern. Im Kapitel 2.4.5 wurde bereits dargelegt, dass Mediation in einem
erweiterten Verstandnis als RJ-Methode betrachtet werden kann. Gemass Art. 213
ZPO wird Mediation als Verfahren der alternativen Streitbeilegung eingesetzt, im
zivilrechtlichen Kindesschutz meist in Form der Familienmediation. Diese kommt
insbesondere dann zum Einsatz, wenn die Umsetzung bestehender

Besuchsrechtsvereinbarungen scheitert (Lutz & Frigg, 2017, S. 3-4).
10 Schlussdiskussion / Offene Fragen

In der vorliegenden Bachelorarbeit hat sich die Autorenschaft intensiv mit dem Thema
RJ auseinandergesetzt. Dabei wurden sowohl die aktuelle Situation in der Schweiz
und in Deutschland beleuchtet als auch Handlungsempfehlungen fur die Soziale Arbeit
abgeleitet. Im Folgenden Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit

zusammengefasst und die einzelnen Fragestellungen nochmals aufgegriffen.

Die erste Fragestellung befasst sich mit der Definition der RJ sowie ihren zentralen
Merkmalen. RJ ist ein Verfahren, das Tater und Opfer in einen begleiteten Dialog
einbindet. Dabei setzen sich beide freiwillig mit den Folgen der Tat auseinander und
suchen gemeinsam nach Losungen. Ziel ist es, Verantwortung zu Ubernehmen,
Bedurfnisse zu klaren und Wiedergutmachung zu ermoglichen. Dabei kénnen
zusatzlich weitere Personen einbezogen werden, die unmittelbar oder mittelbar von
der Straftat betroffen sind. Zentrale Merkmale sind Heilung, Wiedergutmachung und
die Wiederherstellung von Beziehungen. Heilung unterstitzt die Verarbeitung der
Tatfolgen, Wiedergutmachung gleicht Schaden aus und die Beziehung zwischen Tater,
Opfer und weiteren Beteiligten wird gestarkt. Die drei Saulen der RJ sind die Erfassung

des Schadens und der Bedirfnisse des Opfers, die Ubernahme von Verantwortung
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durch den Tater sowie die Einbeziehung aller Betroffenen in den Prozess der

Gerechtigkeitswiederherstellung.

Die zweite Fragestellung untersucht, welche gesetzlichen Bestimmungen in der
Schweiz und in Deutschland die Anwendung RJ-Verfahren unterstitzen. Hier zeigt
sich, dass Deutschland Uber klar geregelte Grundlagen fur restaurative Verfahren
verfugt. Der Tater-Opfer-Ausgleich (TOA) ist in § 46 ff. StGB verankert und wird durch
Landesstrafvollzugsgesetze erganzt, wodurch eine breitere Anwendung maglich ist. In
der Schweiz fehlen hingegen verbindliche Regelungen. Mit der Einflhrung der neuen
Strafprozessordnung entfiel die bisherige kantonale Basis, was beispielsweise im
Kanton Zirich zur Einstellung der Mediation im Erwachsenenstrafrecht flhrte. Die
damals geplante Aufnahme in Art. 316a StPO wurde nicht umgesetzt. Auch bei der
StPO-Revision wurde die Mediation bzw. die RJ nicht in die Gesetze integriert. Die
Vernehmlassung wird voraussichtlich in diesem Jahr folgen. Wahrend in Deutschland
der TOA haufig angewendet wird, nicht zuletzt wegen maoglicher Strafmilderungen,
existieren in der Schweiz nur wenige Programme, etwa in Haftanstalten. Dies
verdeutlicht die zurtckhaltende Haltung gegenuber alternativen Strafkonzepten und

den fehlenden strukturellen Rahmen in der Schweiz.

Die dritte Fragestellung zielte darauf ab, die Unterschiede zwischen den Ansatzen und
Praktiken der RJ in beiden Landern herauszuarbeiten. Es wird deutlich, dass
Deutschland restaurative Verfahren deutlich ofter anwendet als die Schweiz. Der
Tater-Opfer-Ausgleich ist in Deutschland seit Jahren etabliert und wird regelmassig
statistisch erfasst, was auf eine stabile Umsetzung hinweist. Allerdings bleibt die
methodische Vielfalt bislang noch begrenzt. Neben dem Tater-Opfer-Ausgleich gibt es
erste Pilotprojekte, die neue Methoden erproben und den Ansatz in weitere
Praxisfelder bringen. Die Anwendung restaurativer Ansatze in der Schweiz beschrankt
sich heute auf einzelne Pilotprojekte, haufig in institutionellen Kontexten wie
Haftanstalten. Da die Haftanstalten in der Schweiz im Durchschnitt GUber wenige
Haftplatze verfugen, stehen die Angebote im Schnitt auch wenigeren Tatern zur

Verfagung.

Darauf aufbauend beschaftigte sich die vierte Fragestellung mit den Potenzialen der

deutschen Ansatze und deren Ubertragbarkeit auf das Schweizer Justizsystem. Aus
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Sicht der Autorenschaft ware eine klar definierte gesetzliche Verankerung restaurativer
Verfahren, insbesondere der Mediation, im Schweizer Strafrecht ein zentraler Schritt.
Derzeit fehlt eine rechtliche Grundlage, die den Einsatz solcher Verfahren im
Erwachsenenstrafrecht fordert. Die Einfihrung eines Artikels nach dem Vorbild von Art.
316a StPO wurde die Kantone verpflichten, geeignete Institutionen fur RJ-Verfahren
zu schaffen. Damit ware die Schweiz im Vergleich zu Deutschland sogar besser
positioniert, da dort nicht in allen Bundeslandern flachendeckend Mediationsstellen
vorhanden sind. In der Schweiz musste dies aufgrund des foderalistischen Systems
entweder in allen Kantonen oder durch kantonsubergreifende Zusammenschlisse
umgesetzt werden. Weiter gibt es in Deutschland zahlreiche Einrichtungen der RJ, vor
allem im Rahmen des TOA. Ein zentrales Beispiel ist der Deutsche Bundesverband
fur Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik (DBH) mit dem TOA-Serviceburo als
Fach- und Koordinierungsstelle. Dieses engagiert sich stark in der
Offentlichkeitsarbeit, veréffentlicht regelméssig Fachmagazine, organisiert Vortrage
und fuhrt Austauschtreffen mit involvierten Fachstellen, wie Staatsanwaltschaften und
der Polizei durch. Zusatzlich bietet es Schulungen an, um Uber die Mdglichkeiten des

Tater-Opfer-Ausgleichs zu informieren.

Die funfte Fragestellung macht deutlich, dass die Soziale Arbeit im Kontext der RJ
vielfaltige Handlungsspielraume hat. Sie verfligt iber methodische und meditative
Kompetenzen, um Vermittlungs- und Konfliktigesprache professionell zu fuhren.
Zudem Ubernimmt sie die Aufgabe der Triage, indem sie Betroffene informiert,
passende Angebote vermittelt und bei Bedarf an Fachstellen weiterleitet. Ein weiterer
wichtiger Bereich ist die Aufklarung und Sensibilisierung von Fachpersonen, sowohl
im Studium als auch auf Ebene der Arbeitgeber. Fachhochschulen spielen dabei
ebenfalls eine zentrale Rolle. Dartber hinaus kann die Soziale Arbeit als Initiantin neue
Strukturen schaffen, Kooperationen aufbauen und Veranderungsprozesse anstossen.
Netzwerkarbeit ist hierbei ein wichtiger Ansatz, um die Zusammenarbeit verschiedener
Akteur:innen zu starken und Versorgungslucken zu identifizieren. Die interdisziplinare

Ausrichtung der Sozialarbeit ist hierbei eine besonders wichtige Ressource.

Nationale Plattformen wie das Swiss RJ Forum unterstitzen die Vernetzung und
fachliche Weiterentwicklung. Schliesslich umfasst der Handlungsspielraum der
Sozialen Arbeit auch die politische Positionierung, um gesellschaftliche Strukturen
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kritisch zu hinterfragen und sich fur die Interessen der Betroffenen einzusetzen.
Restaurative Methoden werden vermehrt auch in anderen Fachbereichen der Soziale
Arbeit angewendet, zum Beispiel in der Familienmediation oder im zivilrechtlichen
Kindesschutz. Dadurch kann die Soziale Arbeit auch ausserhalb des Strafvollzugs

wirksam sein.

Schliesslich befasste sich die sechste Fragestellung mit den Schlussfolgerungen und
praktischen Massnahmen fur die Weiterentwicklung der schweizerischen Justizpraxis.
Neben der gesetzlichen Verankerung stellen die Offentlichkeitsarbeit sowie die
Forderung von Einrichtungen der RJ einen weiteren zentralen Aspekt dar. Durch
gezielte Bekanntmachung kénnen Fachpersonen aus unterschiedlichen, haufig
interdisziplinaren Berufsgruppen aufgeklart und fur die Thematik sensibilisiert werden.
Fir die Weiterentwicklung kann die Soziale Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten, da
sie im Kontext von RJ Uber vielfaltige Handlungsspielrdume verflgt. Diese umfassen
methodische und meditative Kompetenzen sowie Triage-Aufgaben im direkten Kontakt
mit Betroffenen. Beispiele daflir sind die Opferberatung und die Bewahrungshilfe.
Vertiefte Kenntnisse durch Aus- und Weiterbildungen ermdglichen den Ausbau von
Kooperationen und Netzwerken. Sozialarbeitende kénnen so zur Professionalisierung
und Etablierung der RJ beitragen. Organisationen wie das Swiss RJ Forum und

AJURES spielen dabei eine wichtige Rolle im Bereich der Weiterbildung.

Auch wenn die zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit bereits dargelegt wurden, bleiben
einige Fragen unbeantwortet. Eine davon ist, ob ein Ansatz, der auf Dialog,
Verantwortung und Wiedergutmachung setzt, in einer Gesellschaft auf Akzeptanz
stossen kann. Da Abschreckung und Vergeltung nach wie vor das Denken tUber Strafe
pragen. Eine weitere Frage ist, kann RJ wirklich allen individuellen kulturellen Werten
gerecht werden oder orientiert sie sich letztlich doch eher an den Mehrheitsnormen?
Ist es moglich, Verfahren so anzupassen, dass sie alle Beteiligten gleichwertig

bericksichtigen, oder bleiben bestimmte Gruppen dadurch ausgeschlossen?

Zudem st kritisch zu reflektieren, ob RJ tatsachlich allen Menschen offensteht.
Aufgrund der hohe Anforderungen, die dieses Verfahren an die Beteiligten stellt,
insbesondere in kognitiver, sprachlicher und emotionaler Hinsicht. Die Teilnahme fur

bestimmte Personen kann herausfordernd oder gar unméglich sein. Sowohl Opfer als
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auch Tater mussen in der Lage sein, Verantwortung zu ubernehmen, sich mit dem
Geschehenen auseinanderzusetzen und sich auf einen offenen Dialog einzulassen.
Fir Menschen mit kognitiven Einschrankungen, sprachlichen Barrieren oder
belastenden Vorerfahrungen kann dies eine erhebliche Hirde darstellen. Ein Beispiel
hierfur ist der Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern, bei dem es immer
wieder dazu kommen kann, dass wichtige Inhalte verloren gehen oder anders
weitergegeben werden, was den Dialog und das gegenseitige Verstandnis erschwert.
Aus Sicht der Sozialen Arbeit stellt sich deshalb die Frage, wie solche Verfahren so
gestaltet werden konnen, dass sie inklusiv und zuganglich bleiben, ohne dabei ihre

zentralen Prinzipien zu verlieren.

RJ ist kein abgeschlossenes Konzept, sondern ein sich entwickelndes Praxisfeld mit
grossem Potenzial. Die Autorenschaft erkennt insbesondere auf der Ebene der direkt
betroffenen Personen, also von Opfern und Tatern, Vorteile restaurativer Verfahren.
Ob es jedoch gesellschaftlich notwendig ist, die bestehenden Strafzwecke
grundsatzlich infrage zu stellen, oder ob RJ vielmehr als erganzendes Angebot
innerhalb bestehender Systeme wirken kann, Iasst sich im Rahmen dieser Arbeit nicht

abschliessend beurteilen.

87



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

11 Literaturverzeichnis

Amstutz, L. S. (2009). The little book of Victim Offender conferencing: Bringing Victims and

Offenders Together In Dialogue. Simon and Schuster.

Albus, S., Micheel, H.-G., & Polutta, A. (2018). Wirksamkeit. In H.-U. Otto, H. Thiersch, R.
Treptow & H. Ziegler (Hrsg.), Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit
und Sozialpddagogik (6., Uberarb. Aufl., S. 1825-1832). Ernst Reinhardt Verlag.

AvenirSocial (Hrsg.). (2010). Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz: Ein Argumentarium fiir

die Praxis [Broschure].

Baier, D. (2023). Strafvollzugsforschung - Ausgewahlte Themen und Folgerungen. In T.
Bartsch, E. Hoven, B. Limperg, & T. Merckle (Hrsg.), Resozialisierung, Opferschutz,
Restorative Justice: Grundlagen und Rahmenbedingungen (1. Aufl., S. 123-139).
Nomos. https://doi.org/10.5771/9783748934240

Bannenberg, B. (2001). Die strafrechtliche Mediation: Entstehungsgeschichte und
juristische Praxis. In F. Riklin (Hrsg.), Mediation: Ein Weg in der Strafjustiz (S. 58-75).

Caritas-Verlag.

Belardi, N. (2019). Mediation. In D. Kreft & W. Muller (Hrsg.), Methodenlehre in der Sozialen
Arbeit (3., Uberarb. Aufl., S. 199-121). Ernst Reinhardt Verlag.

Bliesener, T. (2019). Opferorientierung im Justizvollzug - Ansatze und
Gelingensbedingungen. In K. Hoffler, C. Jesse, T. Bliesener (Hrsg.),
Opferorientierung im Strafvollzug (Band 34, S. 119-130). Universitatsverlag
Gattingen.

Braches-Chyrek, R. (2019). Soziale Arbeit - die Methoden und Konzepte. Verlag Barbara
Budrich.

Bragger, B. F. (2019). Art. 75. In M. A. Niggli & H. Wiprachtiger (Hrsg.), Basler Kommentar:
Strafrecht, Art. 1-110 StGB (4. Aufl.). Helbing Lichtenhahn.

Bukowski, A. & Nickolai, W. (2018). Soziale Arbeit in der Straffélligenhilfe (1. Aufl.).
Kohlhammer.
88



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Bundesamt fur Statistik. (2025, 29. April). Freiheitsentzug: Inhaftierte im Januar 2025.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/justizvollzug.gnpdetail.2025-0462.html

Bundesamt fur Statistik. (0.J.). Justizvollzugseinrichtungen.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-

strafrecht/justizvollzug/justizvollzugseinrichtungen.html

Bundeskanzlei (2025). Bericht des Bundesrates tiber Motionen und Postulate der
eidgendssischen Réte im Jahre 2024.
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/strategische-
fuehrungsunterstuetzung/motionenpostulate/mopo24.pdf.download.pdf/Bericht%20M
otionen%20und%20Postulate%202024%20DE.pdf

Bundesministerium der Justiz und flr Verbraucherschutz. (2024, 24. Marz). Mediation.

https://www.bmj.de/DE/themen/wege_zum_recht/mediation/mediation_node.html

Christen-Schneider, C. (2020a). Erste Erfahrungen mit Restaurativer Justiz im Falle
schwerer Verbrechen in einem Schweizer Gefangnis. In N. Queloz, C. Jaccottet
Tissot, N. Kapferer & M. Mona (Hrsg.), Changer de regard: La justice restaurative en
cas d'infractions graves / Perspektivenwechsel: Restaurative Justiz auch bei

schweren Verbrechen (S. 69-90). Schulthess Editions Romandes.

Christen-Schneider, C. (2020b). Restaurative Dialoge nach schweren Verbrechen -
Erfahrungen aus der Schweiz. In B. Maelicke & C. Wein (Hrsg.), Resozialisierung
und Systemischer Wandel (1. Aufl., S. 183-188). Nomos.

Christen-Schneider, C. (2023). Tagungsband 40: Restaurative Justiz nach einem
Strafverfahren - eine Ubersicht. https://www.strafmediation-
zuerich.ch/fileadmin/user_upload/strafmediation-
zuerich/PDF/21.09.2023/Tagungsband_SAK 40 _Christen-Schneider.pdf

Cornel, H. (2020). Resozialisierung durch Soziale Arbeit: Ein Lehrbuch fir Studium und

Praxis. Kohlhammer Verlag.

89



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Cornel, H. (2021). Resozialisierung durch Soziale Arbeit: ein Lehrbuch fir Studium und

Praxis. Kohlhammer Verlag.

Cornel, H. (2023). Zum Begriff der Resozialisierung. In H. Cornel, C. Ghanem, G.
Kawamura-Reindl, |. R. Pruin (Hrsg.), Resozialisierung: Handbuch fiir Studium,

Wissenschaft und Praxis (5. aktual. und erw. Aufl., S. 21-54). Nomos.

Cornel, H. & Trenczek, T. (2024). Strafrecht und Soziale Arbeit (5. aktual. und erw. Aufl.).

Nomos.

Council of Europe. (2018, 3. Oktober). Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee
of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters.
https://rm.coe.int/09000016808cdc8a

Die Bundesversammlung - Das Schweizer Parlament. (2021, 19. Oktober). Keine «justice
restaurative» im Rahmen der Revision der Strafprozessordnung.
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2021-10-
19.aspx?lang=1031

Domenig, C. (2008). Restorative Justice und integrative Symbolik: Méglichkeiten eines
integrativen Umgangs mit Kriminalitdt und die Bedeutung von Symbolik in dessen

Umsetzung. Haupt.

Domenig, C. (2020). Restorative Justiz. In J.-M. Bonvin, V. Hugentobler, C. Knépfel, P.
Maeder, U. Tecklenburg (Hrsg.), Wérterbuch der Schweizer Sozialpolitik (S. 398-
400). Zurich: Seismo Verlag. https://doi.org/10.33058/seismo0.30739

Domenig, C. (2023a). Restaurative Justiz - eine Chance im schweizerischen Strafvollzug.
SozialAktuell, 2023(3), 16-17.

Domenig, C. (2023b). Restorative Justice in der Schweiz: Wird bald mehr getan? Neue
Kriminalpolitik,35(2), 205-213. https://doi.org/10.24451/arbor.19577

Délling, D. (2010). Zur Legalbewahrung nach Tater-Opfer-Ausgleich im
Erwachsenenstrafrecht. In M. Jahn, H. Kudlich & F. Streng (Hrsg.), Strafrechtpraxis
und Reform: Festschrift flir Heinz Stéckel zum 70. Geburtstag (S. 349-360). Duncker
& Humblot GmbH.

90



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Duden. (0.J.). Restaurativ. In Duden. https://www.duden.de/rechtschreibung/restaurativ

Dunkel, F., Lehmkuhl, M. J., Parosanu, A., & Pruin, |. (2025). Restorative Justice im
Strafvollzug im europaischen Vergleich. In A. Isenhardt, . Marti, I. Pruin, M. Richter &
J. Weber (Hrsg.), Uber Mauern blicken - 25 Jahre Forschen im Justizvollzug:
Festschrift flir Ueli Hostettler zum 65. Geburtstag (S. 73-94). BOP Books.
https://doi.org/10.36950/edv-umb-2025.05

Dunkel, F. & Willms, C. (2023). Tater-Opfer-Ausgleich und Restorative Justice in
Deutschland - Aktuelle Entwicklungen und kriminalpolitischer Handlungsbedarf. Neue
Kriminalpolitik, 35(2), 172-189. https:// doi.org/10.5771/0934-9200-2023-2-172

Dunkel, F. & Willms, C. (2024). Restorative Justice in Deutschland: Aktuelle Situation und
kriminalpolitische Empfehlungen. In Serviceburo fur Tater-Opferausgleich (TOA-
Serviceburo) des DBH-Fachverband e.V (Hrsg.), Miteinander in Verbindung treten:
Gemeinsam flir Menschlichkeit, Gerechtigkeit und sozialen Frieden, (S. 47-64). DBH-

Fachverband fur Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V.

European Forum for Restorative Justice (EFRJ). (2018). Connecting People to restore just
relations: Practive Guide on Values and Standards for restorative justice practices.
EFRJ. https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/efrj-values-and-
standards-manual-to-print-24pp.pdf

Feiler, M. (2021). Reparationen am Internationalen Strafgerichtshof. Duncker & Humblot.

Flchsle-Voigt, T. (2014). Mediation. In G. Friesenhahn, D. Braun & R. Ningel (Hrsg.),
Handlungsrdume Sozialer Arbeit (S. 336-345). Verlag Barbara Budrich.

Frichtel, F. & Halibrand, A.-M. (2016). Restorative Justice: Theorie und Methode fiir die
Soziale Arbeit. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10179-4

Gattlen, N. (0.J.). «Die Schweiz hinkt der internationalen Entwicklung hinterher». #prison-
info, 9, S. 31.

Gavrielides, T. (2011). Restorative Practices: From the early societies to the 1970s. Internet

Journal of Criminology.

91



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

https://www.researchgate.net/publication/265247294 RESTORATIVE_PRACTICES _
FROM_THE_EARLY_SOCIETIES_TO_THE_1970s

Gavrielides, T. (2018). Victims and the restorative justice ambition: a London case study of
potentials, assumptions and realities. Contemporary Justice Review, 21(3), 254-275.
https://doi.org/10.1080/10282580.2018.1488129

Ghanem, C. & Stadler, H. (2023). Desistance und Resozialisierung. In H. Cornel, C.
Ghanem, G. Kawamura-Reindl, I. R. Pruin (Hrsg.), Resozialisierung: Handbuch fiir
Studium, Wissenschaft und Praxis (5. aktual. und erw. Aufl., S. 89-106). Nomos.

Grunwald, K., & Thiersch, H. (2016). Praxishandbuch Lebensweltorientierte Soziale Arbeit:
Handlungszusammenhénge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern (3.,

uberarb. Aufl.). Beltz Juventa.

Hagemann, O. (2020). Restorative Justice und Resozialisierung - Abgrenzung und
Gemeinsamkeiten. In B. Maelicke & C. Wein (Hrsg.), Resozialisierung und
systemischer Wandel (1. Aufl., S. 151-182). Nomos.

Hagemann, O. & Magiera, K. (2023). Restorative Justice und Wiedergutmachung: was
ahnlich klingt, ist nicht dasselbe. In T. Bartsch, E. Hoven, B. Limperg, & T. Merckle
(Hrsg.), Resozialisierung, Opferschutz, Restorative Justice: Grundlagen und
Rahmenbedingungen (1. Aufl., S. 57-76). Nomos.
https://doi.org/10.5771/9783748934240

Hartmann, A., Ridder, S. & Schmidt, M. (2024). Pravention durch Tater-Opfer-Ausgleich. In
D. Hermann, B. Horten & A. Poge (Hrsg.), Kriminalsoziologie (2. Aufl., S. 634-659).

Nomos.

Harper, D. (2025, 14. Marz). Online Etymology Dictionary.

https://www.etymonline.com/word/restore
Herriger, S. (2014). Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einflihrung. Beltz Juventa.

Hirt, D. & Rilli, D. (2023). Der Tater-Opfer-Kreis: Betroffenenorientiertes Arbeiten im

Strafvollzug (BoAS), umgesetzt in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede.

92



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

TOA-Magazin: Fachzeitschrift zum Téater-Opfer-Ausgleich. https://www.toa-

servicebuero.de/sites/default/files/magazin/toa_magazin_gesamt_2023 nr2_web.pdf

Horrer, K. (2014). Restorative Justice im Strafrecht: Eine vergleichende Analyse von
Konzeptionen des Konfliktausgleiches und deren Verwirklichung in Deutschland,
Osterreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien und Belgien.
https://ub01.uni-
tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/43772/pdf/TueKrim_Band_26_Kathrin_H

orrer.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Horst, B. (2024). Tater-Opfer-Ausgleich und staatsanwaltschaftliche Praxis: Forderliche
Strukturen und Kooperationen - Ein Beispiel aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts
Dusseldorf. In Serviceburo fur Tater-Opferausgleich (TOA-Servicebiro) des DBH-
Fachverband e.V (Hrsg.), Miteinander in Verbindung treten: Gemeinsam fiir
Menschlichkeit, Gerechtigkeit und sozialen Frieden, (S. 31-37). DBH-Fachverband

fur Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V.

International Federation of Social Workers (IFSW). (2025). About IFSW.

https://www.ifsw.org/about-ifsw/

Iser, A., & Wandrey, M. (2018). Mediation als Konflikthilfe. In H.-U. Otto, H. Thiersch, R.
Treptow & H. Ziegler (Hrsg.), Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit
und Sozialpddagogik (6., Gberarb. Aufl., S. 974-980). Ernst Reinhardt Verlag.

Islam, M. S., Li, B., & Anderson, J. (2023). An assessment of the potential outcomes in
practising restorative justice in criminal settings in Australia and the United States: a
systematic review and meta-analysis. Contemporary Justice Review, 26(3), 262-298.
https://doi.org/10.1080/10282580.2023.2297833

Jehle, J.-M. (2023). Strafrechtspflege in Deutschland: Fakten und Zahlen.
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachpublikationen/Strafrechtspflege
_in_Deutschland_8_Aufl.pdf?_blob=publicationFile&v=3

Jositsch, D., Ege, G., & Schwarzenegger, C. (2018). Strafrecht Il: Strafen und Massnahmen
(9., Aufl.). Schulthess.

93



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Justizvollzugsanstalt Lenzburg. (2023). Jahrbuch JVA Lenzburg 2022/2023. Departement
Volkswirtschaft und Inneres, Amt fir Justizvollzug. https://www.ag.ch/media/kanton-
aargau/dvi/dokumente/ajv/jva-lenzburg/jahrbuecher/jahrbuch-jva-2022-2023-

extern.pdf

Kanton St. Gallen. (0.J.). Strafanstalt Saxerriet.

https://www.sg.ch/sicherheit/justizvollzug/saxerriet/portrait.html

Kawamura-Reindl, G. & Schneider, S. (2015). Lehrbuch Soziale Arbeit mit Straffélligen.

Beltz Juventa.

Kennedy, J. L. D., Tuliao, A. P., Flower, K. N., Tibbs, J. J., & McChargue, D. E. (2018). Long-
Term Effectiveness of a Brief Restorative Justice Intervention. International Journal of
Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(1), 3-17.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624 X18779202

Klug, W. & Niebauer, D. (2022). Soziale Arbeit in der Justiz: Professionelles
Selbstverstandnis und methodisches Handeln. In R. Bieker (Hrsg.), Grundwissen

Soziale Arbeit. Kohlhammer.

Kohler, J. (2024). Proaktive Konfliktbearbeitung: Beziehungs- und Gemeinschaftsausbau
durch Restorative Praktiken an Schulen. In Serviceburo fur Tater-Opferausgleich
(TOA-Serviceburo) des DBH-Fachverband e.V (Hrsg.), Miteinander in Verbindung
treten: Gemeinsam fiir Menschlichkeit, Gerechtigkeit und sozialen Frieden, (S. 47-
64). DBH-Fachverband fur Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V.

Kdstler, A. (2024). Mediation. Ernst Reinhardt Verlag

Lehmkuhl, M. J. & Pruin, |. (2024). Restorative Justice und Straf(prozess)recht.
Schweizerische Zeitschrift fiir Strafrecht, 36, 1-20.

Lindenberg, M. (2022). Verstehen und Gestaltung: Zum Verhaltnis von Kriminologie und
Sozialer Arbeit. In H. Cornel & M. Lindenberg (Hrsg.), Kriminologie und Soziale
Arbeit: Ein Lehrbuch (2. Aufl., S. 16-30). Beltz Juventa.

Lutz, T. & Frigg, M. (2017). Forschungsbericht: Angeordnete Mediation im zivilrechtlichen
Kindesschutz: Berner Fachhochschule Soziale Arbeit.
94



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

https://arbor.bfh.ch/server/api/core/bitstreams/78eb9c33-f6e6-46a1-bfe6-
8519e2a154e6/content

Maelicke, B. & Wein, C. (2016). Komplexleistung Resozialisierung: im Verbund zum Erfolg
(1. Aufl.). Nomos.

Marx, A. (2016). Mediation und Konfliktmanagement in der Sozialen Arbeit. Kohlhammer
Verlag. https://doi.org/10.17433/978-3-17-026033-7

Meier, B.-D. (2025). Strafrechtliche Sanktionen (6. Aufl.). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70498-1

Moyle, P., & Tauri, J. M. (2016). Maori, Family Group Conferencing and the Mystifications of
Restorative Justice. Victims & Offenders, 11(1), 87-106.
https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1135496

Mubhl, J. (2018). Wer ist wer im TOA?: Der TOA-,Dschungel’ in Deutschland. TOA-Magazin:
Fachzeitschrift zum Téater-Opfer-Ausgleich. https://www.toa-
servicebuero.de/sites/default/files/magazin/toa-magazin_2018-

02_web.pdf?utm_source=chatgpt.com

Neuffer, M. (2013). Case Management: Soziale Arbeit mit Einzelnen und Familien. Beltz

Juventa.

Neumann, U. & Schroth, U. (1980). Neuere Theorien von Kriminalitét und Strafe.

Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Nylund, A., Ervasti, K., & Adrian, L. (2018). Nordic Mediation Research. Springer Open.

Obergericht des Kantons Zirich. (2022). Merkblatt zur Mediation. https://www.gerichte-
zh.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/themen/Zivilprozess/ausfuehrliches Merkbla

tt zur_Mediation.pdf

Peters, K. (2024). Strafe und Kommunikation: Zur Aktualitét der Straftheorie G.W.F. Hegels.
Mohr Siebeck.

Pflaum, S., Went, F., & Zanolini, V. (2016). Restorative Justice in der Schweiz. TOA-

Magazin, 9(2), 38-41.
95



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Pointer, L. (2018, Januar). The Power of the Talking Piece.
https://lindseypointer.com/2018/01/24/the-power-of-the-talking-piece/

Proksch, S. (2018). Mediation: Die Kunst der professionellen Konfliktlbsung. Springer
Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22980-1

Radke, K. (2022). Opferorientierung im Strafvollzug: eine rechtsdogmatische Untersuchung
zur Auslegung opferbezogener Vorschriften um deutschen Strafvollzugsrecht.

Springer.

Riklin, F. (2019). Art. 53. In M. A. Niggli & H. Wiprachtiger (Hrsg.), Basler Kommentar:
Strafrecht, Art. 1-110 StGB (4. Aufl.). Helbing Lichtenhahn

Riedo, C. (2023). Art. 316. In M. A. Widmer Niggli, M. Heer & H. Wiprachtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar: Strafprozessordnung, Art. 1-457 StPO (3. Aufl.). Helbing Lichtenhahn.

Rogger, Y. & Zwyssig, W. (2020). Mediationsausbildung in der Schweiz:
Lernzielbeschreibung statt Inhaltskatalog. Perspektive Mediation, 9, 17-24.
https://www.verlagoesterreich.at/mediationsausbildung-in-der-schweiz/99.105005-
pm202001001701

Rossmann, K. (2024). Menschenrechtsbildung in der Sozialen Arbeit: Mit Global Citizenship

Education zur sozialbkologischen Transformation. Transcript Verlag.

Schmidt, A. (2012). Strafe und Verséhnung: Eine moral- und rechtsphilosophische Analyse
von Strafe und Téter-Opfer-Ausgleich als Formen unserer Praxis. Duncker &
Humblot.

Schmid, A. & Rossier, P. (2025, 2. Marz). Sie bringt Streithdhne an einen Tisch. Blick.
https://www.blick.ch/schweiz/susanne-fischer-45-ist-neue-zuercher-staatsanwaeltin-

fuer-mediation-sie-bringt-streithaehne-an-einen-tisch-id20634657.html

Schneider, S. (2016). Lebensweltorientierung in der Straffalligenhilfe. In K. Grunwald & H.
Thiersch (Hrsg.), Praxishandbuch lebensweltorientierte Soziale Arbeit:
Handlungszugénge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern (3., uberarb.
Aufl., S. 288-301). Beltz Juventa.

96



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Schweizerischer Verein fur Familienmediation. (0. J.). Entstehung und Entwicklung.
https://www.familienmediation.ch/de/familienmediation/entstehung-und-

entwicklung?utm_source=chatgpt.com

Staub-Bernasconi, S. (2018). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft: Auf dem Weg zu
kritischer Professionalitét (2. vollst. Uberarb. und aktual. Aufl.). Verlag Barbara
Budrich.

Spindler, C. (2011). Wiederherstellung des Rechtsfriedens: Wiedergutmachung in der
Strafanstalt Saxerriet. Info Bulletin 1/2011, Bundesamt fur Justiz, 12-15

Swiss RJ Forum (o. J.). Restaurative Justiz. https://swissrjforum.ch/was-ist-restaurative-

justiz/
Thiersch, H. (2020). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit - revisited. Beltz Juventa.

Trenczek, T. (2024). Restorative Justice, Mediation und Tater-Opfer-Ausgleich -
konzeptionelle Unterschiede und fachliche Standards. In Serviceburo fur Tater-
Opferausgleich (TOA-Serviceburo) des DBH-Fachverband e.V (Hrsg.), Miteinander in
Verbindung treten: Gemeinsam fiir Menschlichkeit, Gerechtigkeit und sozialen
Frieden, (S. 114-132). DBH-Fachverband fur Soziale Arbeit, Strafrecht und
Kriminalpolitik e.V.

Trenczek, T., & Hartmann, A. (2018). Kriminalpravention durch Restorative Justice - Evidenz
aus der empirischen Forschung. In M. Walsh, B. Pniewski, M. Kober & A. Armborst
(Hrsg.), Evidenzorientierte Kriminalprédvention in Deutschland: Ein Leitfaden fiir
Politik und Praxis (S. 859-886). Springer VS.

Umbreit, M. & Armour, M. P. (2010). Restorative justice dialogue: An essential guide for

research and practice. Springer Publishing Co.

Universitat Bern. (2025). Institut ftr Strafrecht und Kriminologie: Weiterbildung, Module.
https://www.krim.unibe.ch/weiterbildung/weiterbildungsstudiengaenge_in_strafrecht

und_kriminologie/module/index_ger.html

97



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Van Dijk, J., Zebel, S., Claessen, J. & Nelen, H. (2019). Victim-Offender Mediation and
Reduced Reoffending: Gauging the Self-Selection Bias. Crime & Delinquency.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011128719854348

Van Dijk, J., Zebel, S., Claessen, J. & Nelen, H. (2020). TOA und Ruckfallrisikoreduzierung:
eine Einschatzung zur Verzerrung durch Selbstselektion. TOA-Magazin:
Fachzeitschrift zum Téater-Opfer-Ausgleich. https://www.toa-

servicebuero.de/sites/default/files/magazin/toa_magazin_gesamt_02_20_web_0.pdf

Verein Strafmediation Zurich (0.J. a). Bericht des Présidenten fiir das Vereinsjahr
2024/2025.
https://www.strafmediationzuerich.ch/fileadmin/user_upload/strafmediation-
zuerich/2025/20.04.2025/Jahresbericht_2024-2025.pdf

Verein Strafmediation Ziirich. (0.J. b). FACHSTELLE FUR MEDIATION IM
JUGENDSTRAFVERFAHREN. https://lwww.strafmediation-zuerich.ch/fachstelle

Von Dewitz, C. (2023). Restorative Justice in der Praxis am Beispiel Deutschlands,
Neuseelands und Nordamerikas. In T. Bartsch, E. Hoven, B. Limperg, & T. Merckle
(Hrsg.), Resozialisierung, Opferschutz, Restorative Justice: Grundlagen und
Rahmenbedingungen (1. Aufl., S. 77-100). Nomos.
https://doi.org/10.5771/9783748934240

Weigel, S. (2023). Evaluative Mediation. In S. Kracht, A. Niedostadek & P. Sensburg
(Hrsg.), Praxishandbuch Professionelle Mediation: Methoden, Tools, Marketing und
Arbeitsfelder (S. 27-37). Springer.

Willms, C. (2023). Restorative Justice. In H. Cornel, C. Ghanem, G. Kawamura-Reind|, I. R.
Pruin (Hrsg.), Resozialisierung: Handbuch fiir Studium, Wissenschaft und Praxis (5.
aktual. und erw. Aufl., S. 498-499). Nomos.

Wohlers, W. (2022). «Restaurative Gerechtigkeit» - Alternative zur strafenden
Gerechtigkeit? Einzelheft Aktuelle Juristische Praxis / Pratique Juridique Actuelle, 31,
459-475.

98



382 Bachelor-Arbeit Restaurative  Justiz  ein  Vergleich

Fabienne Bucher, Kristina Berceg und Dennis Muggli

Zanolini, V. (2014). Wiedergutmachung durch Mediation: eine Untersuchung lber

praktische Erfahrungen in Strafsachen. Haupt.

Zehr, H. (2010). Fairsbhnt: Restaurative Gerechtigkeit, Wie Opfer und Téter heil werden
kénnen (A. Lange, Ubers.). Neufeld Verlag. (Originaltitel engl. The Little Book of
Restorative Justice, Pennsylvania/USA 2002).

Zurcher Hochschule flir Angewandte Wissenschaft. (0.J.). Soziale Arbeit: Weiterbildung.

https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/weiterbildung/detail/kurs/wbk-basiswissen-

restorative-justice#objectives-content

99



	Abstract
	Danksagung
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 Ausgangslage und Forschungsstand
	1.2 Motivation
	1.3 Praxisrelevanz für die Soziale Arbeit und Adressat: innen
	1.4 Ziel der Arbeit und Fragestellungen
	1.5 Aufbau der Arbeit

	2 Restorative Justice
	2.1 Begriffsklärung
	2.1.1 Grundprinzipien der RJ
	2.1.2 Die drei Säulen der RJ

	2.2 Entwicklung der restaurativen Justiz
	2.2.1 Neuseeland: Der Familienrat als traditionelle Form der Konfliktbewältigung
	2.2.2 Nordamerika: Entwicklung der modernen RJ
	2.2.3 Kanada: Das Elmira-Projekt

	2.3 Zielgruppe und Eignungskriterien
	2.4 Methoden
	2.4.1 Täter-Opfer-Dialog
	2.4.2 Konferenzen
	2.4.3 Kreisprozesse
	2.4.4 Die Rolle der vermittelnden Person
	2.4.5 Mediation als Methode der RJ

	2.5 Einordnung in Straftheorien
	2.5.1 Absolute Straftheorie
	2.5.2 Relative Straftheorie
	2.5.3 Vereinigungstheorie

	2.6 Abgrenzung
	2.6.1 Was restaurative Gerechtigkeit nicht ist
	2.6.2 «Retributive Justice»
	2.6.3 Differenzierung von «Resozialisierung» und «Wiedergutmachung»
	2.6.4 RJ zwischen Resozialisierung und Wiedergutmachung


	3 RJ und Soziale Arbeit
	3.1 Legitimation durch Theorien und den Berufskodex der Sozialen Arbeit
	3.1.1 Lebensweltorientierung nach Thiersch
	3.1.2 Tripelmandat nach Staub-Bernasconi
	3.1.3 Legitimation durch den Berufskodex

	3.2 Mediation und Rolle der Sozialarbeit
	3.2.1 Der Begriff «Mediation»
	3.2.2 Geschichtliche Entwicklung der Mediation
	3.2.3 Mediatoren und Mediatorinnen
	3.2.4 Methoden der Mediation
	3.2.5 Die Rolle der Sozialen Arbeit


	4 Evaluation von Studien der RJ
	4.1 Niederlande: Täter-Opfer-Ausgleich und Rückfallreduzierung
	4.2 USA: Wirksamkeit eines Interventionsprogrammes der RJ
	4.3 Deutschland: Wirksamkeit von TOA-Verfahren
	4.4 England: Potenziale, Annahmen und Realitäten einer opferorientierten Justiz
	4.5 USA und Australien: Metaanalyse über restaurative Praktiken
	4.6 Schlussfolgerungen

	5 RJ in der Schweiz (Analyse Ist-Zustand)
	5.1 Vollzugslandschaft Schweiz
	5.2 Gesetzgebung
	5.2.1 Wiedergutmachung nach Art. 53 StGB
	5.2.2 Vergleich nach Art. 316 StPO
	5.2.3 Vollzugsplan nach Art. 75 Abs. 3 StGB

	5.3 Verbreitung der Restorative Practice in der Schweiz
	5.3.1 Pionierprojekt JVA Saxerriet
	5.3.2 Restaurative Dialoge in der JVA Lenzburg
	5.3.3 Weitere Restaurative Ansätze in Schweizer Haftanstalten

	5.4 Entwicklung in der Schweiz

	6 RJ in Deutschland (Analyse Ist-Zustand)
	6.1 Vollzugslandschaft Deutschland
	6.2 Gesetzgebung des Täter-Opfer-Ausgleichs
	6.3 Verbreitung der Restorative Practice in Deutschland
	6.3.1 Alternativen zum TOA
	6.3.2  Deutschland: Pilotprojekt Täter-Opfer-Kreis

	6.4 Entwicklung in Deutschland

	7 Vergleich der Länder
	7.1 Vollzugslandschaften
	7.2 Gesetzgebungen
	7.3 Verbreitung der Restorative Practice
	7.4 Schlussfolgerungen

	8 Vorschläge zu Anpassungen in der Schweiz
	8.1 Gesetzliche Ebene
	8.2 Ressourcenbedarf
	8.2.1 Fachliche und organisatorische Verankerung
	8.2.2 Qualifizierung und Aus- und Weiterbildung
	8.2.3 Forschung, Studien und Statistiken

	8.3 Gesellschaftliche Ebene
	8.3.1 Stärkung Opferorientierung
	8.3.2 Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung


	9 Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit
	9.1 Aufklärung und Sensibilisierung der Fachpersonen
	9.1.1 Fachhochschulen
	9.1.2 Arbeitgeberschaft

	9.2 Soziale Arbeit als Initiantin
	9.2.1 Netzwerkarbeit
	9.2.2 Institutionelle Ebene


	10 Schlussdiskussion / Offene Fragen
	11 Literaturverzeichnis



